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VERANSTALTUNGSTIPP

Allen Lesern des Sondershäuser 
Heimatechos wünschen wir ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, erfolgreiches und 
gutes Jahr 2020.

Frohe
Weihnachten

Vom 19. bis zum 22. Dezember 2019 
erwartet der Sondershäuser Weih-
nachtsmarkt auf dem Marktplatz vor 
der Alten Wache wieder seine Gäste.
Er wird am Donnerstag, 19. De-
zember 2019, um 11.00 Uhr durch 
den Bürgermeister offiziell eröffnet. 
Lassen Sie sich vor dem Fest in weih-
nachtliche Stimmung versetzen!

Weihnachtsmarkt 
erwartet seine Gäste

TURMMUSIK
mit dem POSAUNENCHOR Sondershausen am Heiligabend, 
24. Dezember 2019, um 15:00 Uhr an der Cruciskirche 
mit Glühwein und Kinderpunsch

Sondershäuser Märkte
Sondershäuser Märkte
Kostenlose Karussellfahrten und
Schlittschuhlaufen
Seite 27
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Loh-Orchester Sondershausen / Theater Nordhausen

3. Sinfoniekonzert
Alexander Borodin, Polowetzer Tänze 
aus der Oper „Fürst Igor“
Dmitri Schostakowitsch,
2. Cellokonzert Op. 126
Peter I. Tschaikowsky,
4. Sinfonie F-Moll Op. 36
Sonnabend, 11.01.2020, 18:00 Uhr, 
Haus der Kunst Sondershausen
Sonntag, 12.01.2020, 18:00 Uhr,
Theater Nordhausen
Tiefste Melancholie, Schicksalshaftigkeit 
ebenso wie schier unbändige Lebensfreude 
– diese Bandbreite menschlichen Erlebens 
birgt das Programm dieses Abends. Allein 
Alexander Borodins berühmte, ungemein 
farbenfrohe und exotische „Polowetzer Tän-
ze“ aus seiner Oper „Fürst Igor“ entfalten 
von Wehmut bis hin zu ekstatisch anmuten-
der Lebensfreude eine Fülle an Stimmungen.
Anlässlich seines 60. Geburtstags kom-
ponierte Dmitri Schostakowitsch sein 2. 
Cellokonzert. Dessen ergreifende Musik 
schwankt zwischen Verinnerlichung und 
plötzlicher Extrovertiertheit.
Als eines der persönlichsten Werke Peter I. 
Tschaikowskys gilt dessen 4. Sinfonie. Das 
„Schicksalsmotiv“, mit dem das Werk be-
ginnt, zieht sich wie ein roter Faden durch 
die gesamte Sinfonie als „jene verhängnis-
volle Macht, die unser Streben nach Glück 
verhindert und eifersüchtig darüber wacht, 
dass Glück und Frieden nie vollkommen 
und wolkenlos sich verwirklichen lassen“. 
Tschaikowsky notierte in einem Brief an 
seine Vertraute Nadeschda von Meck zwar 
ausführlich seine Gedanken zu dieser Mu-
sik, doch ihre tiefgründigen Schönheiten er-
schließen sich auch ohne die Ausführungen 
des Komponisten.
Übrigens: Auf eine besondere Art widmeten 
sich Kurt Weill und Ira Gershwin, der Bruder 
George Gershwins, russischen Komponis-
ten: Für das Broadway-Musical „Lady in the 
Dark“ schufen sie 1941 das Lied „Tschai-
kowsky and other Russians“, in dem nichts 
mehr passiert, als dass 50 russische Kompo-
nisten aufgezählt werden. Die Herausforde-
rung bei diesem Lied, einem so genannten 
„patter song“ („Plapperlied“), ist es, die 
Namen so schnell wie nur möglich aufzu-
listen. Der amerikanische Schauspieler und 
Komiker Danny Kaye, der auch die Urauffüh-
rung des Musicals sang, schaffte es in 31 
Sekunden.

NEUJAHRSKONZERT
Esprit, Leidenschaft und Lebenslust verströmt 
dieses erste Konzert des Loh-Orchesters im 
neuen Jahr 2020 mit ganz viel italienischer 
Musik, darunter Tschaikowskys „Capriccio Ita-
lien“ oder Rossinis mitreißende „La Boutique 
fantasque“. Aber auch schwungvolle Polkas 
und charmante Walzer von Johann Strauß 
kommen in dem Neujahrskonzert, das unter-
haltsam von Michael Helmrath moderiert wird, 
nicht zu kurz.
Sonnabend, 18.01.2019, 18:00 Uhr,
Erlebnisbergwerk Sondershausen

Weihnachtskonzert
mit Chor Festklänge
Die Weihnachtszeit naht und das Loh-Or-
chester Sondershausen möchte Sie mit 
einem festlichen Programm musikalisch be-
gleiten. Christoph-Mathias Mueller, zuletzt 
langjähriger Dirigent des Göttinger Sympho-
nie Orchesters, leitet als Gast das Loh-Or-
chester und den Opernchor des Theaters 
Nordhausen. Im ersten Teil des Konzertes 
werden adventliche Klänge englischspra-
chiger Komponisten zu hören sein. Wie ein 
Bilderbogen ziehen dann Weihnachtslieder 
im „Christmas Festival“ von Leroy Ander-
sons vorbei, und Frederick Delius wartet mit 
seiner rasanten Schlittenfahrt „Sleigh Ride“ 
auf. Arrangements bekannter Weihnachts-
lieder für Chor und Orchester stammen von 
dem britischen Komponisten Kenneth Hes-
keth.
Im zweiten Teil erklingen Auszüge aus Ni-
kolai Rimski-Korsakows „Die Nacht vor 
dem Christfest“, eine Orchestersuite nach 
seiner gleichnamigen Oper. „Acht russische 
Volksweisen“ von Anatoli Ljadow erweitern 
den slawischen Konzertteil. In ihren Werken 
ließen sich beide, Ljadow und Rimski-Kor-
sakow, einmal mehr von der farbenfrohen, 
rhythmisch prägnanten Welt der russischen 
Volksmusik inspirieren, die mitreißend zu 
begeistern weiß.
Deutsche und internationale Weihnachtslie-
der klingen in vielen der Werke an, und na-
türlich wird es zum Abschluss für die Zuhö-
rer auch die eine oder andere Gelegenheit 
geben, in froher Stimmung der Weihnachts-
zeit in die Festklänge des Loh-Orchesters 
einzustimmen, sei es mitsummend oder 
lauthals mitsingend.
Musikalische Leitung und Moderation 
Christoph-Mathias Mueller
Opernchor des Theaters Nordhausen
Loh-Orchester Sondershausen
Karten für die Vorstellung am 25. Dezem-
ber 2019, um 18.00 Uhr im Theater Nord-
hausen gibt es an der Theaterkasse (Tel. 
03631/983452), im Internet unter www.
theater-nordhausen.de und an allen Vor-
verkaufsstellen der Theater Nordhausen/
Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

CITY - CandleLight Spektakel
CITY unplugged. Ein Programm, welches auch 
die leisen Töne von CITY berücksichtigt. Die 
schönsten Balladen aus nunmehr über 45 
Jahren Bandgeschichte und die größten Hits 
in neuen elektro-akustischen Arrangements.
Es müssen nicht immer die großen Gesten 
sein, die das Herz berühren. CITY versteht 
es in diesem Programm auf Samtpfoten eine 
ganz besondere Atmosphäre zu schaffen und 
das Publikum zu verzaubern.
Karten für das Konzert am 17. Januar 
2020, um 20.00 Uhr, im Theater Nord-
hausen gibt es an der Theaterkasse (Tel. 
03631/983452), im Internet unter www.
theater-nordhausen.de und an allen Vorver-
kaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Or-
chester Sondershausen GmbH.
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Inhalt:
1. Hauptsatzung der Stadt Sondershausen
2. Satzung der Stadt Sondershausen für die Erhebung einer Hundesteuer
3. Satzung für den Musikbeirat der Stadt Sondershausen
4. Öffentliche Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlusses des Versorgungsbetriebs der Stadt Sondershausen (VBS) zum 31.12.2018

Hauptsatzung der Stadt Sondershausen

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 10. April 2018 (GVBI. S. 74) hat der Stadtrat der Stadt Sondershausen in der Sitzung am 28. November 2019 die folgende Neufassung 
der Hauptsatzung beschlossen 
(Beschluss-Nr.: SR 72-05/2019):

§ 1
Name

(1) Die Stadt führt den Namen „Sondershausen“.

(2) Die Ortsteile Großfurra, Berka, Oberspier, Schernberg, Hohenebra, Thalebra, 
 Großberndten, Kleinberndten, Immenrode, Himmelsberg und Straußberg behalten 
 ihren bisherigen Namen in Verbindung mit dem Namen der Stadt.

§ 2
Stadtgebiet

Das Gebiet der Stadt Sondershausen ergibt sich aus der Kernstadt sowie den Ortsteilen 
Großfurra, Berka, Oberspier, Schernberg, Hohenebra, Thalebra, Großberndten, 
Kleinberndten, Immenrode, Himmelsberg und Straußberg.

§ 3
Wappen, Farben, Siegel

(1) Die Stadt Sondershausen führt ein Wappen. Das Wappen zeigt auf silbernem Grund ein rotes Hirschgeweih mit drei seitlichen und drei oberen 
Enden, zwischen den Stangen einen blauen Schild, darin ein nach rechts steigender goldener gekrönter rot gezungter und bewehrter Löwe.

(2) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der vorherigen Genehmigung der Stadt.

(3) Die Farben der Stadt sind blau/ gold/ rot.

(4) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift im oberen Halbbogen „Freistaat Thüringen“ bzw. „Thüringen“ und im unteren Halbbogen „Stadt Sonders-
hausen“ und zeigt im mittleren Feld das Wappen gemäß Absatz 1 in einer Schildumrahmung.

§ 4
Ortsteile

(1) Für die folgenden Ortsteile ist die Ortsteilverfassung i. S. d. § 45 der Thüringer Kommunalordnung eingeführt:
 - Großfurra
 - Berka
 - Oberspier
 - Schernberg
 - Hohenebra
 - Thalebra
 - Großberndten
 - Kleinberndten
 - Immenrode
 - Himmelsberg
 - Straußberg.
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(2) In den im Absatz 1 aufgeführten Ortsteilen werden der Ortsteilbürgermeister und der Ortsteilrat gewählt.

(3) Der jeweilige Ortsteilbürgermeister ist Ehrenbeamter der Stadt Sondershausen und wird nach den für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters geltenden Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit 
des Stadtrates gewählt.

(4) Die Ortsteilräte werden ebenfalls für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Stadtrates gebildet. Sie bestehen aus dem jeweiligen Ortsteil-
bürgermeister und den weiteren Mitgliedern des Ortsteilrats; sie sind ehrenamtlich tätig.

 Die Zahl der weiteren Mitglieder des jeweiligen Ortsteilrates in den Ortsteilen nach Absatz 1 richtet sich nach § 45 Abs. 3 ThürKO.

(5) Die in § 45 ThürKO aufgeführten Angelegenheiten des Ortsteils werden dem jeweiligen Ortsteilrat zur Stellungnahme vorgelegt. Der Ortsteilrat 
gibt Empfehlungen / Vorschläge ab, die innerhalb einer angemessenen Frist von dem für die Entscheidung zuständigen Organ der Stadt be-
handelt werden müssen. Über alle Angelegenheiten nach § 45 Abs. 6 S. 1 ThürKO entscheidet der Ortsteilrat abschließend. 

 Vor Veräußerungen ehemaligen Gemeindevermögens ist der Ortsteilrat zu hören.

§ 5
Wahl der Mitglieder der Ortsteilräte

(1)  Die Wahl der Mitglieder des Ortsteilrates gemäß § 4 erfolgt grundsätzlich zeitgleich mit der Wahl der Mitglieder des Stadtrates.

(2)  Jeder Ortsteil gemäß § 4 Abs. 1 bildet einen Wahlkreis.

(3)  Für die Wahl des Ortsteilrates werden keine Wahlscheine ausgegeben, es ist daher auch keine Briefwahl möglich. Im Übrigen erfolgt die Wahl nach 
den Grundsätzen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und der Thüringer Kommunalwahlordnung in der jeweils geltenden Fassung.

(4)  Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl erfolgt von dem für die Wahl der Stadtratsmitglieder jeweils zuständigen Wahlleiter.

(5)  Der Wahlleiter ruft zu dieser Wahl spätestens 42 Tage vor der Wahl in ortsüblicher  Weise auf; gleichzeitig fordert er zur schriftlichen Einreichung 
von Wahlvorschlägen  auf. Diese können bis zum 21. Tag vor der Wahl schriftlich an den Wahlleiter gerichtet werden. Vorschlagsberechtigt, 
wahlberechtigt und wählbar ist jeder Bürger des Ortsteils; die Vorschriften des ThürKWG über die Wählbarkeit für das Amt des Stadtratsmit-
gliedes finden entsprechende Anwendung. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift 
des Einreichenden und des Vorgeschlagenen sowie dessen Zustimmung enthalten und von beiden eigenhändig unterschrieben sein. Über die 
Zulassung des Wahlvorschlages entscheidet der Wahlleiter.

(6)  Die Wahl ist geheim. Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie gemäß § 45 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung weitere Ortsteilratsmitglieder 
zu wählen sind. Er kann  jedem Bewerber aber nur eine Stimme geben. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der Anzahl der auf sie 
entfallenden gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(7)  In der ersten Sitzung des neu gewählten Ortsteilrates wird aus der Mitte des Ortsteilrates jeweils 1 Stellvertreter des Ortsteilbürgermeisters auf 
die Dauer der Amtszeit des Ortsteilrates gewählt.

§ 6
Bürgerbegehren - Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen (Bür-
gerbegehren). Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der Stadt-
rat sich das Anliegen nicht zu Eigen macht.

(2)  Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Stadtrat den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Stadt zur Entschei-
dung vorlegen (Ratsreferendum). 

(3)  Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortsteilen entsprechend. 

(4)  Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Stadtratsbeschlusses der Stadt. In den Ortsteilen hat der erfolgreiche Bürgerentscheid 
die Wirkung eines Beschlusses des Ortsteilrates.

(5)  Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thüringer Gesetz über das 
Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich in folgenden Teilen des Stadtgebietes eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern:

 - Borntal / Jecha
 - Franzberg / Jechaburg / Bebra
 - Stadtmitte / Östertal / Hasenholz
 - Stockhausen
 - Berka
 - Oberspier
 - Großfurra
 - Hohenebra / Thalebra / Schernberg / Himmelsberg
 - Immenrode / Straußberg / Großberndten / Kleinberndten.
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 Die Einwohnerversammlungen können für zwei oder mehrere Teile der Stadt gemeinsam durchgeführt werden.
 Darüber hinaus ist eine Einwohnerversammlung einzuberufen, wenn mindestens 5 v. H. der Einwohner des jeweiligen Gemeindeteils über 18 

Jahre dies unter Angabe der gewünschten Tagesordnung schriftlich beantragen.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem 
Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung 
seine Mitarbeiter sowie Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst 
sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in der 
Einwohnerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen 
schriftlich beantworten.

§ 8
Stadtrat

(1) Den Vorsitz im Stadtrat führt ein vom Stadtrat gewähltes Mitglied, im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertreter. Nähere Regelungen trifft 
die Geschäftsordnung.

(2) Die Mitglieder des Stadtrates führen die Bezeichnung Stadtratsmitglieder. 

§ 9
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der Stadt gewählt und ist hauptamtlich tätig.

(2) Der Stadtrat kann dem Bürgermeister neben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angelegenheiten durch Einzelbeschluss zur 
selbständigen Erledigung übertragen.

§ 10
Beigeordnete

(1) Der Stadtrat wählt drei ehrenamtliche Beigeordnete auf die Dauer der Amtszeit des Stadtrates gemäß § 32 ThürKO.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 1. ehrenamtlichen Beigeordneten und, wenn auch dieser verhindert ist, durch 
die weiteren Stellvertreter vertreten. Der Bürgermeister hat die Reihenfolge der Stellvertretung durch die weiteren Beigeordneten vor der Wahl 
zu bestimmen.  

(3) Zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen im Namen der Stadt Sondershausen ist, soweit gesetzlich nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, der Bürgermeister bzw. bei dessen Verhinderung sein Vertreter im Amt befugt. Soweit die Erklärungen der Schriftform bedürfen, sind 
sie nur rechtswirksam mit persönlicher Unterschrift und sofern erforderlich mit Dienstsiegel. Ausnahmen sind bei EDV- gefertigten Schreiben 
zulässig.

 Der Bürgermeister kann nach § 31 ThürKO dieses Recht für einzelne Aufgaben oder für bestimmte Aufgabengebiete per Vollmacht auf Bei-
geordnete oder Bedienstete delegieren.

§ 11
Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bildet gemäß § 26 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 27 ThürKO zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Hauptausschuss und weitere Ausschüsse, 
welche die Beschlüsse des Stadtrates vorbereiten (vorberatende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegenheiten abschließend entscheiden 
(beschließende Ausschüsse) und bestimmt deren Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben. Nähere Regelungen trifft die Geschäftsordnung.

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien- und Wählergruppen Rech-
nung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Die Ausschusssitze werden nach dem mathemati-
schen Sitzzuteilungsverfahren „D´Hondt“ verteilt.

(3) Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Stadtratsmitglieder, so kann jedes Stadtratsmitglied, das im übrigen keinen Ausschusssitz 
besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Die Entscheidung über die Besetzung der Ausschusssitze trifft 
der Stadtrat.

§ 12
Beiräte

(1) In Umsetzung des Art. 12 Abs. 2 der UN- Kinderkonvention sowie in Anlehnung an § 26 der ThürKO wird ein Kinder- und Jugendbeirat gebildet. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

(2) In Anlehnung an § 26 der ThürKO werden ein Behindertenbeirat, ein Seniorenbeirat und ein Musikbeirat gebildet. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung.  

§ 13
Geschäftsordnung

 Der Stadtrat regelt durch eine Geschäftsordnung die Arbeit des Stadtrates, der Ortsteilräte, des Hauptausschusses und der weiteren Ausschüsse 
sowie die Arbeit der Beiräte - soweit nicht durch Gesetz oder sonstige Rechtsvorschriften eine besondere Regelung getroffen ist.
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§ 14
Ehrenbezeichnung

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt beigetragen haben, kön-
nen besonders geehrt werden. Der Stadtrat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(3) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Stadtrates unter Aushändigung 
einer Urkunde vorgenommen werden.

(4) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 15
Entschädigung

(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten gemäß Thüringer Verordnung über die Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder 
(ThürEntschVO) für ihre ehrenamtliche Mitwirkung an den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse als Ent-
schädigung einen monatlichen Sockelbetrag von 102 EUR und ein Sitzungsgeld von 16 EUR für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an 
Sitzungen des Stadtrates oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. 

(2) Folgende Sitzungen der Stadtratsmitglieder werden gemäß Abs. 1 Satz 1 vergütet:
 - Sitzungen des Stadtrates
 - Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung der Sitzung des Stadtrates dienen (max. zwei Fraktionssitzungen pro Sitzung Stadtrat)
 - Ausschusssitzungen.

(3) Die Mitglieder der Ortsteilräte erhalten für ihre ehrenamtliche, nachgewiesene Mitwirkung an den Beratungen und Entscheidungen der Orts-
teilräte als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 25 EUR je vergütungspflichtige Sitzung. Vergütungspflichtige Sitzungen sind die Sitzungen der 
Ortsteilräte. Die Abs. 5 bis 8 gelten entsprechend. 

(4) Ein Sitzungsgeld in Höhe von 16 EUR erhalten auch die nach § 27 Abs. 5 ThürKO berufenen sachkundigen Bürger für jede Teilnahme an einer 
Ausschusssitzung sowie der Behindertenvertreter und der Seniorenvertreter für die Teilnahme an den Stadtratssitzungen.

(5) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz der Auslagen und des nachgewiesenen Ver-
dienstausfalles in voller Höhe. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 EUR je volle Stunde für den Verdienstausfall, 
der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens 3 Personen führen (§ 13 Abs. 1 S. 4 ThürKO), erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden auf nur Antrag sowie für höchstens 8 Stunden pro Tag und nur bis 19.00 Uhr gewährt.

(6) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Stadtrates oder der Ortsteilräte sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Verdienstausfalls 
bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 5 sowie 7) entsprechend.

(7) Dienstreisen, die im Auftrag des Stadtrates von dessen Mitgliedern oder Bürgern durchgeführt werden, sind vom Hauptausschuss zu geneh-
migen, sofern nicht ein entsprechender Beschluss des Stadtrates vorliegt. Für diese notwendigen auswärtigen Tätigkeiten werden Reisekosten 
nach dem Thüringer Reisekostengesetz in der jeweils geltenden Fassung gezahlt.

(8) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen des Stadtrates, der Fraktionen, der Ortsteilräte oder der Ausschüsse am gleichen Tag wird nur ein Sit-
zungsgeld gewährt.

(9) Zusätzlich erhalten die Vorsitzenden der Fraktionen, die Vorsitzenden der Ausschüsse und der Vorsitzende des Stadtrates eine monatliche Ent-
schädigung von 40 EUR.

(10) Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Ausschussvorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates erhalten für 
jede Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 10 EUR.

(11) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten gemäß Thüringer Verordnung über Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) nach der derzeit geltenden Fassung die folgenden Aufwandsentschädigungen:

1.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Großfurra 510,00 EUR/Monat
2.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Berka 390,00 EUR/Monat
3.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Schernberg 370,00 EUR/Monat
4.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Oberspier 240,00 EUR/Monat
5.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Hohenebra 230,00 EUR/Monat
6.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Immenrode 210,00 EUR/Monat
7.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Großberndten 200,00 EUR/Monat
8.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Thalebra 190,00 EUR/Monat
9.    der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Kleinberndten 170,00 EUR/Monat
10.  der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Himmelsberg 130,00 EUR/Monat
11.  der Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Straußberg 110,00 EUR/Monat
12.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Großfurra 20,00 EUR/Monat 
13.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Berka 20,00 EUR/Monat
14.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Schernberg 20,00 EUR/Monat
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15.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Oberspier 15,00 EUR/Monat
16.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Hohenebra 15,00 EUR/Monat
17.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Immenrode 15,00 EUR/Monat
18.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Großberndten 15,00 EUR/Monat
19.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Thalebra 10,00 EUR/Monat
20.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Kleinberndten 10,00 EUR/Monat
21.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Himmelsberg 10,00 EUR/Monat
22.  der ehrenamtliche Vertreter des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles Straußberg 10,00 EUR/Monat
23.  der ehrenamtliche 1. Beigeordnete des Bürgermeisters 250,00 EUR/Monat
24.  der ehrenamtliche 2. Beigeordnete des Bürgermeisters    90,00 EUR/Monat
25.  der ehrenamtliche 3. Beigeordnete des Bürgermeisters   90,00 EUR/Monat.

 Die tatsächlichen Verhältnisse gemäß § 5 Abs. 4 der Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) finden entsprechend Berücksichtigung.

§ 16
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und Rechtsverordnungen der Stadt Sondershausen erfolgt durch Veröffentlichung im Amts-
blatt „Sondershäuser Heimatecho“ der Stadt Sondershausen. Die öffentliche Bekanntmachung gilt mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Amtsblattes als vollendet. 

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates, seiner beschließen-
den Ausschüsse und der Ortsteilräte erfolgt vorübergehend (während der Baumaßnahme - Umbau Rathaus) vor dem Gebäude „Haus zum 
Schwan“, Markt 4, durch Aushang an der Verkündungstafel sowie nach Wiedereröffnung an der Verkündungstafel des Rathauses, Markt 07 
in Sondershausen (§ 35 Abs. 6 ThürKO) und ist mit Ablauf des ersten Tages des Aushangs vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen 
dürfen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden. Die Einladungen zu den öffentlichen Sitzungen des Stadtrates 
können zusätzlich im Internet (www.sondershausen.de) zur Information der Bürger veröffentlicht werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1 festgelegten Form 
öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch Aushang an der Ver-
kündungstafel vor dem Gebäude „Haus zum Schwan“, Markt 4, in Sondershausen. Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt;  auf die Form der Bekanntmachung ist dabei 
hinzuweisen.

(4) Die Bekanntmachung von Anlagen, insbesondere von beschreibenden und zeichnerischen Darstellungen von Plänen und dgl., kann in der 
Weise erfolgen, dass diese öffentlich zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden in den jeweiligen Fachbereichen oder im Bürgerbüro 
der Stadtverwaltung Sondershausen ausgelegt werden. Auf Ort, Zeit und Dauer der Auslegung, die Öffnungszeiten der Räume sowie ein Hin-
weis auf den Inhalt ist durch Bekanntmachung gemäß Absatz 1 hinzuweisen. Die öffentliche Bekanntmachung gilt in diesen Fällen mit Ablauf 
des letzten Tages der Auslegungsfrist als vollendet. Bei der Fristbestimmung gelten die Tage des Auslegens und der Einziehung der Unterlagen 
nicht als Auslegungstage; diese beiden Tage sind auf den auszulegenden Unterlagen zu vermerken.

(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Abs. 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen 
der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Bekanntmachungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

§ 17
Sprachform/Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter, zur besseren Lesbarkeit wurde die 
männliche Sprachform benutzt.

 
(2) Diese Hauptsatzung der Stadt Sondershausen tritt am 1. des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft.

(3) Gleichzeitig wird die bisherige Hauptsatzung der Stadt Sondershausen vom 10. Juli 2019 außer Kraft gesetzt.

ausgefertigt:           
Sondershausen, den 05. Dezember 2019
 
       
gez. G r i m m     - Siegel -     
Bürgermeister       

Vermerk:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden 
sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung nach § 21 Abs. 4 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb einen Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Anzeige, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“ 
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S a t z u n g der Stadt Sondershausen für die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund der §§ 2, 18, 19 und 54 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501 ff.) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBI. S. 74 i. V. m. §§ 1, 2, 5, 17 
und 18 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 285, 329) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82) sowie § 3 des Thüringer 
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren vom 22. Juni 2011 (GVBl.  S. 93 ff.), zuletzt geändert am 10. Mai 2018 (GVBl. S. 224) hat 
der Stadtrat der Stadt Sondershausen in der Sitzung am 28. November 2019 die folgende Satzung der Stadt Sondershausen für die Erhebung einer 
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Sondershausen beschlossen:
(Beschluss-Nr.: SR  69-05/2019)

§ 1
Steuertatbestand

(1)  Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden, die älter als 4 Monate sind, im Stadtgebiet der Stadt Sondershausen.

(2)  Kann das Alter des Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der Hund älter als vier Monate ist.

(3) Eine Hundehaltung im Sinne dieser Satzung liegt vor, wenn ein Hund zeitlich nachhaltig einem oder mehreren Menschen – unabhängig davon, 
ob sich diese zu Vereinigungen zusammengeschlossen haben oder nicht – zugeordnet ist; auf die zivilrechtliche Form wie auf den Zweck der 
Zuordnung kommt es nicht an. Die zeitlich nachhaltige Zuordnung gilt bei einem gemeinsamen Haushalt als stets gegeben. Zweithund und 
jeder weitere Hund im Sinne dieser Satzung ist jeder Hund, der neben einem Ersthund im selben Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gleichzeitig 
gehalten wird.

(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde gemäß § 3 Absatz 2 und 4 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren in der 
jeweils geltenden  Fassung.

(5)  Eine Steuerbefreiung nach § 2 Ziffer 1 bis 4 und eine Steuerermäßigung gemäß § 7 und § 8 werden für gefährliche Hunde nicht gewährt.

§ 2
Steuerfreiheit

(1)  Steuerfrei ist das Halten von:

1. Hunden, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (z. B. Diensthunde der Polizei, des Zolls und des Bundesgrenzschutzes) 
dienen;

2. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastro-
phenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen sowie Hunde des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, 
des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der Durchführung der diesen 
Organisationen obliegenden Aufgaben dienen;

3. einem Hund, der ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dient. Solche Personen sind die, die 
einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung 100 und der Merkzeichen „BI“, „aG“, „GI“ oder „H“ besitzen;

4. Gebrauchshunden, die ausschließlich zum Zwecke der Einkommenserzielung im Rahmen der Berufsausübung gehalten werden (z.B. zur 
Bewachung von Viehherden, Artistenhunde, Hunde von Forstbediensteten oder Berufsjägern).

5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind;

6. Hunden in Tierhandlungen.

(2)  Hunde, die aus dem Tierheim der Stadt Sondershausen aufgenommen werden, sind       für 1 Jahr von der Steuer befreit. Ausgenommen sind 
Tiere, die aus der eigenen Zucht des Betreibers stammen. 

 § 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines oder mehrerer Hunde. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen 
hat oder auf Probe zum Anlernen hält.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten.

(4) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, welcher auf den Monat folgt, in dem die Voraussetzungen nach § 1 der Satzung vor-
liegen.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder verendet. 
Hierüber ist ein geeigneter Nachweis zu bringen. Kann der Steuerpflichtige keinen Nachweis über den Verbleib des Hundes vorlegen, so erlischt 
die Steuerpflicht erst am Ende des Monats, in dem die schriftliche Abmeldung des Hundes erfolgt.
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(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei 
Wegzug eines Hundehalters aus der Stadt endet die Steuerpflicht mit dem Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

(4) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt werden.

(5) Wird ein Hund in Pflege, Verwahrung oder vorübergehende Haltung genommen, beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem 
der Zeitraum von einem Monat überschritten worden ist.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr:
 für den ersten Hund 50,00 €
 für den zweiten Hund 80,00 €
 für jeden weiteren Hund 110,00 €
 für jeden gefährlichen Hund  400,00 €

(2) Gefährliche Hunde gemäß § 1 Abs. 4 werden bei der Ermittlung der Anzahl der Hunde immer vorangestellt. Im Übrigen gehen Hunde, für die 
eine Steuerermäßigung nach § 6 gewährt wird, anderen Hunden, soweit sie keine gefährlichen Hunde sind, bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde vor. Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

(3)  Besteht die Steuerpflicht nicht im gesamten Kalenderjahr, wird die Steuer anteilig in Höhe des 12ten Teils für jeden Monat, in welchem die 
Steuerpflicht besteht, erhoben.

§ 6
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(Steuervergünstigungen)

(1) Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Jahres, so ist 
dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind.

(3) In den Fällen des § 7 kann jeder Ermäßigungsgrund nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. Die Steuerfreiheit (§ 
2) sowie die Steuerermäßigung (§§ 7, 8) gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem ihre Voraussetzungen nachweislich vorliegen. Der aktuelle Nachweis 
ist jährlich zu erbringen.

§ 7
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für Hunde von Inhabern eines Jagdscheines, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden und die jagd-
rechtlich normierte Brauchbarkeitsprüfung erfolgreich abgelegt haben. Als Nachweis ist die „Feststellung der jagdrechtlichen Brauchbarkeit“ 
durch die Untere Jagdbehörde vom Landratsamt des Kyffhäuserkreises vorzulegen.

(2) Weiterhin ist die Steuer für den 1. Hund um die Hälfte ermäßigt für die abgerichteten Hunde, deren Halter aktiv im Gebrauchshundesportverein tätig sind.
§ 8

Züchtersteuer

(1) Von den Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwe-
cken halten, wird die Steuer für die Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben; § 2  Nr. 6 bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die   Hälfte des jeweiligen Steuersatzes nach § 5 Abs. 1.

(3) Der Züchter hat den Nachweis über den eingetragenen Zwingernamen vorzulegen. 

(4) Hunde werden in der Regel dann nicht zu Zuchtzwecken gehalten, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren, keine Hunde mehr 
gezüchtet werden.

§ 9
Festsetzung der Steuerpflicht

 Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres mit 
Steuerbescheid festgesetzt.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Kalenderjahres fällig. Beginnt 
die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so gilt Satz 1 entsprechend, im Übrigen ist die Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides fällig.

(2) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Steuer abweichend vom Absatz 1 am 01. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag 
kann bei der Steueranmeldung gestellt werden. Anderenfalls muss der Antrag spätestens bis zum 30. November des vorangehenden Kalender-
jahres vorliegen.

 Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung, auch bis spätestens zum 30. November des vorangehenden 
Jahres, beantragt wird.
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§ 11
Anzeigepflicht

(1)  Wer in der Stadt Sondershausen einen über vier Monate alten Hund anschafft oder mit einem solchen Hund zuzieht, hat diesen innerhalb von 
14 Tagen nach Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerpflichtige Alter erreicht hat, bei der Stadtverwaltung anzumelden.

(2)  Bei der An-, Um-, bzw. Abmeldung sind vom Hundehalter anzugeben:
 1. Name, Vorname und Adresse des Hundehalters,
 2. Rasse, Alter bzw. Wurfdatum des Hundes,
 3. Beginn der Haltung im Gebiet der Stadt Sondershausen,
 4. Datum der Abschaffung und Grund der Abmeldung.

(3) Endet die Hundehaltung im Stadtgebiet Sondershausen oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerermäßigung bzw. Steuer-
freiheit, so ist dies innerhalb von 14 Tagen anzuzeigen.

§ 12
Hundesteuermarken

(1) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt Sondershausen eine Hundesteuermarke aus. Die Marke ist durch den 
Halter am Hundehalsband sichtbar anzubringen. Bei Verlust dieser Marke erhält der Halter eine Ersatzmarke. Für die Marken ist eine Gebühr 
laut der Gebührenordnung der Stadt Sondershausen zu entrichten.

(2) Zur Überwachung einer ordnungsgemäßen Steuerzahlung ist der Hundehalter verpflichtet, seinen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes mit einer gültigen Hundesteuermarke zu versehen.

(3) Mit der Abmeldung ist die Hundesteuermarke an die Stadt Sondershausen zurück zu geben.

§ 13
Steueraufsicht und Hundebestandsaufnahmen

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, den Bediensteten oder Beauftragten der Stadt Sondershausen auf   Anfrage wahrheitsgemäß Auskunft über 
die Art und Anzahl der gehaltenen Hunde und deren Versteuerung zu geben.

(2) Zur Feststellung aller Hunde, die der Steuerpflicht unterliegen, darf die Stadt Sondershausen territorial begrenzte oder flächendeckende Hunde-
bestandsaufnahmen durchführen. Eine Beauftragung Dritter (z.B. privater Unternehmen) ist unter Wahrung des Steuergeheimnisses zulässig. 
Auf Nachfrage sind die volljährigen Einwohner verpflichtet, den Bediensteten bzw. den Beauftragten der Stadt Sondershausen Auskünfte über 
die in § 11 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 genannten Daten zu erteilen, soweit in ihrem Haushalt Hunde gehalten werden.

§ 14
Zuwiderhandlungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Satz 1 Nr. 2 ThürKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 11 der Satzung seine Anzeigepflichten nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt,
2. entgegen §§ 7 und 11 der Satzung den Wegfall der Voraussetzungen für eine   Steuerermäßigung nicht anzeigt,
3. entgegen § 12 Abs. 2 der Satzung seinen Hund außerhalb der Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige sichtbare 

Hundesteuermarke umherlaufen lässt,
4. entgegen § 12 Abs. 3 der Satzung die Steuermarke bei Beendigung der Hundehaltung nicht abgibt oder
5. entgegen § 13 Abs. 2 der Satzung den Beauftragten der Stadt Sondershausen auf Anfrage nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 18 Satz 1 ThürKAG mit einer Geldbuße bis 5.000 € geahndet werden.

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Stadt Sondershausen für die Erhebung einer Hundesteuer vom 07. Dezember 2010 und die 1. Änderungs-
satzung der Stadt Sondershausen für die Erhebung einer Hundesteuer vom 04. Juni 2013 außer Kraft.

ausgefertigt:
Sondershausen, den 05. Dezember 2019
        
gez. G R I M M    
Bürgermeister                        - Siegel -

Vermerk:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden 
sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung nach § 21 Abs. 4 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb einen Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Anzeige, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“
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Satzung für den Musikbeirat der Stadt Sondershausen

Präambel

Die Gründung eines Musikbeirates ist ausdrückliches Schlüsselprojekt im Leitbild 2030 der Stadt Sondershausen. Eine vielfältige Kulturlandschaft ist 
Grundlage für ein attraktives und qualitativ hochwertiges gemeinschaftliches Zusammenleben. Der Fokus dieses Musikbeirates soll dabei vor allem 
musikalische und wirtschaftliche Bereiche verknüpfen und Sondershausen zu einer internationalen Sichtbarkeit verhelfen.

Auf Grund der §§ 2 und 19 bis 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBI. S. 74) hat der Stadtrat der Stadt Sondershausen in seiner Sitzung am 28. 
November 2019 folgende Satzung für den Musikbeirat beschlossen (Beschluss-Nr.: SR 70-05/2019):

§ 1
Name und Funktion des Beirates

(1)  In der Stadt Sondershausen wird ein Musikbeirat zur internationalen genreübergreifenden 
 Netzwerkarbeit gebildet.

(2)  Der Beirat erhält die Bezeichnung „Musikbeirat der Stadt Sondershausen“.

(3)  Der Beirat ist eine eigenständige, konfessionell, verbandspolitisch sowie parteipolitisch unabhängig arbeitende Interessenvertretung der Bürger 
in der Stadt.

§ 2
Aufgaben des kommunalen Musikbeirates

(1) Der Musikbeirat hat gemäß der §§ 2 und 19 bis 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) folgende Aufgaben:
1. Internationale Lobby- und Netzwerkarbeit für die Musikstadt Sondershausen, 
2. Unterstützung von generations- und genreübergreifenden Musikprojekten,
3. Internationaler Imageaufbau, -gewinn und -pflege der Musikstadt Sondershausen
4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen für den Stadtrat

§ 3
Stellung des Musikbeirates innerhalb der Verwaltung

(1) Der Beirat hat eine beratende Funktion gegenüber dem Stadtrat, seinen Ausschüssen, den Ortsteilräten und der Verwaltung.

(2)  Das Informationsrecht des Beirats wird insbesondere dadurch gewährleistet, dass alle in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Vorlagen des 
Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsteilräte, die überwiegend die Belange des Musikbeirates betreffen, durch den Bürgermeister recht-
zeitig an den Beirat übersandt werden.

(3)  Fehlende Stellungnahmen des Beirates hindern den Stadtrat bzw. seine Ausschüsse und die Ortsteilräte nicht an einer Beschlussfassung.

(4)  Unabhängig davon kann der Beirat von sich aus Vorschläge, Anregungen, Stellungnahmen und Gutachten abgeben, die auf Antrag in den zu-
ständigen Gremien zu behandeln sind.

(5)  Vorschläge und Anregungen des Beirats sollten von der Verwaltung innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet bzw. vom Stadtrat, den Aus-
schüssen und Ortsteilräten in ihrer nächsten Sitzung behandelt werden.

§ 4
Mitglieder des Beirates

(1) Der Musikbeirat hat mindestens fünf und maximal zehn Mitglieder.

(2) Die Mitglieder des kommunalen Musikbeirats werden auf Empfehlung des Kulturausschusses des Stadtrates der Stadt Sondershausen durch 
den Stadtrat für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrates berufen. Sie bleiben darüber hinaus im Amt, bis ein neuer kommunaler Musikbeirat 
gewählt ist.

§ 5
konstituierende Sitzung des Beirates

(1) Die konstituierende Sitzung des Musikbeirats wird durch den Bürgermeister einberufen und von diesem bis zur Wahl des Vorsitzenden geleitet.

(2) Die konstituierende Sitzung soll innerhalb von einem Monat nach der Berufung der Mitglieder stattfinden.

§ 6
Vorstand des Beirates

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a.  dem Vorsitzenden,
b.  dem Stellvertreter und
c.  dem Schriftführer.
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(2) Die Wahl erfolgt durch die Mitglieder des Beirats.

(3) Die Wahl ist geheim. Jedes Mitglied des Musikbeirates hat so viele Stimmen, wie der Vorstand Mitglieder haben soll. Er kann jedem Bewerber 
aber nur eine Stimme geben.

(4) Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahl.

(5) Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Abweichend von Abs. 3 findet die Wahl zwischen den von der Stimmengleichheit betroffenen 
Bewerbern statt. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.

(6) Der kommunale Musikbeirat kann den Vorsitzenden nur abwählen, wenn er gleichzeitig mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder 
einen Nachfolger wählt.

(7) Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes findet eine Neuwahl für die restliche Amtszeit statt.

(8) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, vertritt den kommunalen Musikbeirat gegenüber der Stadt.

(9) Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Beirats, bereitet die Sitzungen vor, beruft sie ein und leitet sie. Er kann zu den Sitzungen 
sachkundige Bürger zuziehen.

(10) Der Beirat kann seine inneren Angelegenheiten durch eine Geschäftsordnung regeln.

§ 7
Öffentlichkeit

Der kommunale Musikbeirat tagt nicht öffentlich.

§ 8
Ehrenamt/Entschädigung

(1) Die Mitglieder des kommunalen Musikbeirats arbeiten ehrenamtlich.

(2) Die Mitglieder des kommunalen Musikbeirates erhalten keine Aufwandsentschädigung.

(3) Die Mitglieder des Musikbeirats haben ihr Ehrenamt sorgfältig und gewissenhaft wahrzunehmen und über die bei der Ausübung des Ehren-
amts bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Im Übrigen gilt § 12 Abs. 3 ThürKO entsprechend.

§ 9
Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für alle Geschlechter.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

ausgefertigt
Sondershausen, den 05. Dezember 2019 

gez. G r i m m      - Siegel -
Bürgermeister   

Vermerk:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden 
sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung nach § 21 Abs. 4 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb einen Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Anzeige, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“
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Öffentliche Bekanntmachung 
Feststellung des Jahresabschlusses des Versorgungsbetriebs der Stadt Sondershausen (VBS)

zum 31.12.2018

Anlässlich der Sitzung des Stadtrates der Stadt Sondershausen am 28. November 2019 wurde unter der Beschluss-Nr. SR 56-05/2019 nachfolgen-
der Beschluss gefasst:

„Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss des Versorgungsbetriebs der Stadt Sondershausen (VBS) zum 31. Dezember 2018 mit einer Bilanzsumme 
von 5.216.514,11 € fest. Der Jahresgewinn von 394.142,60 € ist auf neue Rechnungen vorzutragen.“

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wird nachfolgend auszugsweise bekannt gegeben:
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Erfurt, den 08. Juli 2019

HTW Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm. Joachim Schoenfeldt gez. Dipl.-Kfm. Nobert Pließ
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer

Der Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Versorgungsbetriebs der Stadt Sondershausen ist im Bürgerbüro der Stadtverwaltung 
Sondershausen, Carl Schroeder-Straße 9, 1. Obergeschoss, vom

06.01.2020 bis zum 17.01.2020

während der Dienststunden,

Mo  8:00 – 16:00 Uhr,
Di und  Do 8:00 – 18:00 Uhr,
Fr  8:00 – 13:00 Uhr und
Sa  9:00 – 12:00 Uhr

gemäß § 25 (4) der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) zur Einsichtnahme ausgelegt.

gez. Grimm
Bürgermeister
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AUS DEM RATHAUS

Nichtamtlicher Teil

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2019 nähert sich dem Ende, Weih-
nachten und Silvester stehen vor der Tür. Wir 
freuen uns auf ein paar entspannte Tage im 
Familien- und Freundeskreis. Auch lädt die ru-
hige Zeit zwischen den Jahren dazu ein, das 
ablaufende Jahr noch einmal Revue passieren 
zu lassen und voraus auf 2020 zu blicken.
In der Stadtpolitik hat sich 2019 viel bewegt. 
Doch wir wollen und dürfen auch nicht aus 
dem Blick verlieren, dass im kommenden Jahr 
weitere große Aufgaben auf uns warten.
Froh stimmt mich vor allem, dass dieses Jahr 
bereits im November der Haushaltsplan für 
2020 vom Stadtrat bestätigt werden konnte 
und wir damit über mehr Planungssicherheit 
verfügen können.
Größte Bauvorhaben sind und bleiben auch 

im kommenden Jahr die Sanierungen des Rat-
hauses, des Carl-Corbach-Clubs und des Sport-
zentrums Göldner. 
An dieser Stelle möchte ich mich für die gute 
Zusammenarbeit im Sondershäuser Stadtrat 
herzlich bedanken und gleichzeitig alle Son-
dershäuser dazu einladen, ihre Wünsche, Vor-
stellungen und Anregungen an die Verwaltung, 
den Stadtrat oder an mich persönlich heranzu-
tragen. 
Bei den vielen negativen Nachrichten, die uns 
Tag für Tag erreichen, gehen die positiven Mel-
dungen leicht verloren. Aber auch sie gibt es.
Es gibt viel Engagement in unserer Stadt, und 
dafür möchte ich zum Jahresabschluss ganz 
herzlich danken. Schon dieses Engagement al-
lein ist eine positive Nachricht. Denn das, was 
wir vor Ort erreicht haben, in diesem Jahr und 
den Jahren zuvor, das beruht ganz entschei-
dend auf der Tatkraft, der Initiative und der 
Kreativität der Menschen, die hier wohnen und 
wirken.
Ihr Handeln, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist 
unverzichtbar. Denn eine Kommune ist nicht 
bloß ein Wirtschaftsstandort oder ein Wohnort.
Eine Stadt ist viel mehr, sie ist eine Bürgerge-
meinschaft, in der das Miteinander zählt. Sie 
ist Heimat.

Erfreulich ist ebenso, dass wir bedeutende 
Projekte verwirklichen beziehungsweise in die 
Wege leiten konnten. Sie alle bringen mehr 
Lebensqualität. Über diese Erfolge dürfen wir 
uns freuen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir ste-
hen besser da, als es manchmal dargestellt 
wird. Viele Menschen tun viel, damit es auf-
wärtsgeht und unser Umfeld mehr Attraktivi-
tät gewinnt.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich für 
den solidarischen Einsatz und die Unterstüt-
zung vieler Bürger unserer Stadt, ob in Projek-
ten, Vereinen oder bei ganz kleinen selbstver-
ständlichen Dingen herzlich zu bedanken und 
Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2020 wünschen.
Richten wir gemeinsam den Blick auf ein ge-
sundes, erfolgreiches und gutes neues Jahr.

Ihr Bürgermeister
Steffen Grimm

Öffnungszeiten während der Feiertage
Die Stadtverwaltung Sondershausen bleibt über die Feiertage zum Jahreswechsel 2019/2020 
für den Besucherverkehr geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten steht das Bürgerbü-
ro der Stadt (Carl-Schroeder-Straße 10, Telefon: 03632/622580) zur Verfügung.

Weitere Öffnungszeiten
Stadtbibliothek Sondershausen
Die Stadtbibliothek Sondershausen bleibt an den Feiertagen zu Weihnachten und Silvester/
Neujahr geschlossen. Zwischen den Feiertagen öffnet die Bücherei zu den üblichen Öff-
nungszeiten. Am 27. und am 30. Dezember 2019 ist die Bibliothek zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für den Besucherverkehr geöffnet.

Schlossmuseum Sondershausen
Das Schlossmuseum Sondershausen bleibt am 24. und 25.12. sowie am 31.12.2019 und 
am 01. Januar 2020 geschlossen. An allen übrigen Tagen über den Jahreswechsel gelten die 
üblichen Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr).

Bürgerbüro Sondershausen
Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung bleibt an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen. 
Zwischen den Feiertagen steht das Bürgerbüro für den Besucherverkehr zu den üblichen 
Öffnungszeiten uneingeschränkt zur Verfügung.

Friedhofsverwaltung
Die Friedhofsverwaltung öffnet zwischen den Feiertagen am 27. Dezember 2019 von 9.00 
bis 13.00 Uhr und am 30. Dezember 2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Es wird um Beachtung gebeten.

Städtischer Haushalt bestätigt
In seiner Sitzung am 28. November verabschie-
dete der Sondershäuser Stadtrat einstimmig 
den vorgelegten Haushaltsplan für das kom-
mende Jahr.
Der ausgeglichene Etat für 2020 weist im Ver-
waltungshaushalt 35.599.260 Euro und im 
Vermögenshaushalt 9.453.140 Euro aus.
Für die zügige Bearbeitung innerhalb der 
Stadtverwaltung und die sehr gute Vorberei-
tung zum Beschluss dankten die Stadtrats-
mitglieder der Kämmerei und Bürgermeister 
Steffen Grimm.
Seit vielen Jahren ist es gelungen, dem Gremium 
den Haushaltsentwurf für ein Folgejahr derart 
zeitig zur Abstimmung vorzulegen. Dies bedeu-
tet auch für die Verwaltung mehr Planungssi-
cherheit beispielsweise bei Ausschreibungen. 

Wir gestalten und drucken

Karten für jeden Anlass, 
individuell nach Ihren 

Wünschen!

Einladungen · Danksagungen · Trauerkarten

service@starke-druck.de | 03632/66820
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Adventskalender zum
Selberbasteln
Noch bis zum Weihnachtsfest bieten das 
Schlossmuseum Sondershausen und die 
Touristinformation außergewöhnliche Ad-
ventskalender zum Selberbasteln für Kinder an. 
Erhältlich sind zwei verschiedene Ausführun-
gen mit je einer winterlichen Schlossansicht. 
Die Motive hinter den Türchen zeigen kleine 
und große Schätze des Schlossmuseums und 
können individuell gestaltet werden. Der ferti-
ge Adventskalender mit 24 geöffneten Türchen 
berechtigt zur Teilnahme an einem besonde-
ren nachweihnachtlichen Museumsrundgang 
am 28.12.2019, um 14:00 Uhr, auf dem die 
Kinder und ihre Familien die Museumsschätze 
entdecken und etwas über ihre Geschichte und 
Bedeutung erfahren können. Der Preis pro Ka-
lender-Bastelset beträgt 4,- €.

Um die Kinder zu mehr Bewegung im Freien 
und einem phantasievollen Spielen zu animie-
ren folgt die Stadtverwaltung dem Vorschlag 
der Fraktion der Volkssolidarität und möchte 
das Investitionsprogramm „Junge Familien“ 
schrittweise umsetzen. Nach einer umfang-
reichen Analyse der Ist-Situation auf den städ-
tischen Spielplätzen wurde ein Spielplatzent-
wicklungskonzept mit 
Themenschwerpunkten 
erarbeitet.
Der erste Schritt zur Re-
alisierung dieses Kon-
zeptes ist die geplante 
Neugestaltung des 
Spielplatzes in Stock-
hausen. Da die meisten 
Spielgeräte hier ihre Verschleißgrenze erreicht 
haben, müssten diese Geräte zurück gebaut 
werden. Im Rahmen einer Projektförderung für 
das Jahr 2019 wird die Stadt eine neue The-
menspielanlage „Feuerwehr“ aufstellen. Mit 
der Realisierung dieses Projektes entsteht ein 
neuer attraktiver Spielplatz für Kinder bis 14 
Jahre und ein verlockender Treffpunkt für Fami-
lien mit Kindern. Die Gesamtkosten belaufen 

Neue Themenspielanlage „Feuerwehr“
auf dem Spielplatz in Stockhausen

sich auf rd. 35.000 €, davon sind 20.000 € 
Fördermittel des Thüringer Ministeriums für In-
frastruktur und Landwirtschaft.
Die Aufstellung der neuen Spielgeräte sowie 
die Herstellung der Fallschutzflächen erfolgen 
im Frühjahr 2020, so dass die Kinder im Som-
mer eine Vielfalt von Spielaktivitäten genießen 
können.

Im Jahr 2020 plant die 
Stadt die Neugestal-
tung von zwei weite-
ren Spielplätzen. Am 
Gottesacker in Son-
dershausen wird der 
bestehende Spielplatz 
erweitert und durch die 
Aufstellung von einer 

individuell gestalteten Spiellandschaft die 
Stadtgeschichte repräsentieren und das Thema 
„Residenz, Schloss und Musik“ den Kindern 
näherbringen. Auf dem Spielplatz in Schern-
berg werden die verschlissenen Spielgeräte 
durch eine neue Themenspielanlage ersetzt, 
die in ihrer Gestaltung das Thema „Landle-
ben“ widerspiegelt.
FG Tiefbau & Grün

Verteilung des
Regionalfahrplans

Nordthüringen 2020
bei der Stadtverwaltung

Der neue Regionalfahrplan 2020 ist seit ein 
paar Tagen als Druckexemplar auch bei der 
Stadtverwaltung Sondershausen im „Haus 
zum Weißen Schwan“ sowie im Bürgerbüro 
der Stadt Sondershausen und in der Tourist-
information am Markt erhältlich.

Es wurde spannend und aufregend im Son-
dershäuser Kindergarten „Flohkiste“ Schern-
berg Anfang Dezember. Plötzlich ertönte die 
Feueralarmsirene, und die Kinder mussten die 
Einrichtung sofort verlassen. Geprobt wurde 
der Ernstfall, ein Brand im Kindergarten.
Sehr diszipliniert traten die Kinder sofort am 
Notfallsammelplatz an und verließen sehr ge-
ordnet das Gelände der KiTa, um dem Gefah-
renbereich zu entkommen.
Nur einige Minuten später rückten dann auch 
die Kameraden der Feuerwehren Schernberg 
und Himmelsberg, die ebenfalls von dieser 
Übung überrascht wurden, mit Löschfahrzeug 
und Blaulicht an. Sofort wurde mit dem Lösch-
angriff begonnen, und der Übungseinsatz 
konnte in der über Jahre trainierten Routine 
planmäßig durchgeführt werden. 
Dass der Feuerwehrdienst kein Spiel ist, das 
stellten die Männer der freiwilligen Wehren 
eindrucksvoll unter Beweis, indem sie Hand in 
Hand den Einsatz ausführten. Dabei wurden sie 
von Stadtbrandmeister Frank Meißner intensiv 
fachmännisch unter die Lupe genommen. 
Den Feuerwehrleuten wurden nach dem Ein-
satz höchste Professionalität sowie hervor-
ragende Einsatzbereitschaft und Kooperation 
attestiert, was sich unter anderem in der kur-
zen Zeitspanne von der Alarmierung bis zum 
Eintreffen am Brandort zeigte. Auch dafür wur-
den ihnen Dank, Anerkennung und großes Lob 

ausgesprochen.
Auf die Sondershäuser Feuerwehren ist im 
Ernstfall jederzeit Verlass, sagte Frank Meißner 
nach der Übung und betonte, dass die frei-
willige Arbeit und Einsatzbereitschaft bei der 
Feuerwehr ein wertvoller und unschätzbarer 
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben sowie zur 
Sicherheit für alle Bürger der Stadt und ihrer 
Ortsteilen ist.
Ebenso wurden lobende Worte an die Kinder 
sowie deren Erzieher/innen ausgesprochen, 
und die Kleinen wurden mit einigen Süßigkei-
ten für die Unannehmlichkeiten versöhnt.
Im Resümee der Übung wurden unwesentliche 
Auffälligkeiten bei der technischen Ausstat-
tung des Kindergartens ausgewertet und Ver-
besserungen umgehend besprochen. 
Die Kinder konnten schnell wieder in ihre KiTa 
einziehen und hatten ihren Eltern am Nachmit-
tag sicher viel zu berichten.

Feuerwehr-Einsatzübung im Kindergarten
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Feuerwerk - nur zu
Silvester?
Möglicherweise hat der eine oder andere 
Einwohner der Stadt Sondershausen schon 
einmal nicht nur zu Silvester Raketen gen 
Himmel steigen sehen und sich gefragt: „Ist 
das denn überhaupt erlaubt?“. 

Erlaubt ist es auf jeden Fall zur Jahreswen-
de in der Nacht vom 31. Dezember zum 01. 
Januar für pyrotechnische Gegenstände der 
sogenannten Kategorie 2, die von Personen 
abgebrannt werden, welche das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Ansonsten dürfen 
professionelle „Großfeuerwerke“ auch nur 
Profis abbrennen, d.h. sogenannte „Feuer-
werker“ die im Besitz einer entsprechenden 
Erlaubnis nach den sprengstoffrechtlichen 
Vorschriften sind, die all diese Dinge regeln. 

Jedoch keine Regel ohne Ausnahme. Zwar 
verbieten die sprengstoffrechtlichen Vor-
schriften das Feilbieten und Überlassen py-
rotechnischer Artikel der Kategorie 2 (Klein-
feuerwerk) an den Verbraucher in der Zeit 
vom 01. Januar bis zum 28. Dezember und 
die Verwendung in der Zeit vom 02. Janu-
ar bis zum 30. Dezember; der zuständigen 
Behörde wird jedoch gestattet, Ausnahmen 
von diesen Verboten zuzulassen. Zuständige 
Behörde für den Bereich Sondershausen ist 
die Regionalinspektion des Thüringer Lan-
desbetriebes für Arbeitsschutz und techni-
schen Verbraucherschutz in Nordhausen, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 3.

Diese Behörde kann anlassbezogen (z.B. 
Hochzeit) eine Ausnahmegenehmigung zum 
Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände 
der Kategorie 2 erteilen. Die Genehmigung 
gilt jedoch ausschließlich für die Verwen-
dung von Pyrotechnik zur Erzeugung von 
optischen Effekten und den damit verbun-
denen Soundeffekten. Pyrotechnische Arti-
kel mit ausschließlicher Knallwirkung, wie 
z.B. Kanonenschläge, sog. China-Böller u. 
dgl. dürfen nicht verwendet werden. Außer-
dem beteiligt die Genehmigungsbehörde im 
Verfahren die sogenannten „Träger öffent-
licher Belange“, vorrangig die Kommunen, 
die zustimmen müssen und Auflagen vor-
schlagen können. Eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung ist grundsätzlich eben-
falls nachzuweisen.  

Generell ist das Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Al-
tersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäu-
sern bereits durch die 1. Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz verboten. 

Stadtverwaltung Sondershausen
FB Bau und Ordnung 

wünschen wir aus dem Weihnachtsmann-
dorf Himmelsberg allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Sondershausen.
Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, ein 
Jahr mit positiven aber auch negativen Begleit-
erscheinungen für jeden von uns, für unsere 
Stadt, für unsere Betriebe und Einrichtungen. 
Trotz aller Hektik bei der Jagd nach Geschen-
ken und Leckereien fürs Fest wünsche ich allen 
noch jene Zeit, um im Kreis ihrer Familie und 
mit Freunden eine besinnliche und geruhsame 
Weihnachtszeit zu verbringen
Im Namen meines Ortschaftsrates wünsche ich 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 
Ihren Familienangehörigen eine frohe und be-
sinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch in das Jahr 2020 so-
wie alles Gute, beste Gesundheit, Glück und 
Wohlergehen. 

Auch in diesem Jahr gilt mein besonderer Dank 
wieder den Mitgliedern unserer Vereine, die 
auch im Jahr 2019 wieder mit viel ehrenamtli-
chen Engagement aktiv das Leben in Himmels-
berg gestalteten. 
Besonders möchte ich mich für die große Spen-
denbereitschaft zum Erhalt und Elektrifizierung 
der 4-Seitenuhr im Turm unserer schönen Kir-
che St. Mauritius bei unseren Bürgern, den 
Vereinen, der Jagdgenossenschaft, der Stadt-
verwaltung, den örtlichen Betrieben, bei Karin, 
Johanna, Bärbel und Regina für die Organisa-
tion und Durchführung der Spendensammlung 
sowie Herrn Schard für seinen Einsatz um Lot-
tomittel sowie allen weiteren Sponsoren herz-
lich bedanken.
Allen ein herzliches Dankeschön und alles 
Gute für die Zukunft.
Fritsch
Ortsteilbürgermeister

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2020

Der Weihnachtsmann hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten in Himmelsberg so viel ge-
arbeitet, dass er darüber hinaus sein eigenes 
Weihnachtsmannhaus vergessen hat. Jedes 
Jahr beantworten er und die Mitglieder des 
Himmelsberger Vereins „Sitten & Bräuche“ 
mit viel Hingabe und Liebe jeden einzelnen 
der 10.000 Briefe von Kindern aus aller Welt. 
Leider ist diese Arbeit in Gefahr, da das Weih-
nachtsmannhaus saniert werden muss und die 
personellen sowie finanziellen Kräfte, die eine 
Sanierung erfordert, erschöpft und am Ende 
sind. Das Dach muss dringend neu gedeckt 
und gedämmt werden, weil es reinregnet. Die 
obere Etage muss dadurch auch saniert wer-
den. Es fehlt eine Heizung und eine sichere 
und funktionstüchtige Elektrik. Nach aktuellen 
Schätzungen sind dafür insgesamt 140.000,00 
€ nötig.
Zum Tag der offenen Tür rief der Weihnachts-
mann in Himmelsberg deshalb bereits zu einer 
Spendenaktion auf, die noch mindestens bis in 
das nächste Jahr andauern wird.
Die große Vision dabei ist es, das Weihnachts-
mannhaus im nächsten Jahr zum Fest wieder 
in vollem Glanz erstrahlen zu lassen, damit die 
Tradition aufrechterhalten werden kann. Dafür 
werden neben Geld auch sehr gern Sach- und 
Zeitspenden angenommen.
Für Geldspenden wurde bei der Kyffhäuser-
sparkasse ein Spendenkonto eingerichtet. Die 
Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE06 8205 5000 3100 0002 68
BIC: HELADEF1KYF
BANK: Kyffhäusersparkasse
Bitte den Spendenzweck nicht vergessen! 
"Weihnachtsmannhaus Himmelsberg"
Für jede Spende über 200 € wird von der 
Stadt Sondershausen eine Spendenquittung 
ausgestellt. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Ad-
resse an folgende Anschrift:
Stadtverwaltung Sondershausen
Markt7
99706 Sondershausen,
oder kontaktieren Sie die Stadtverwaltung un-
ter der Telefonnummer 03632/622530.
Auch eine E-Mail ist möglich: info@sonders-
hausen.de
Ansprechpartnerin in Himmelsberg ist Frau 
Manuela Verges, die Sie unter 036330/65232 
erreichen können.
Weitere Informationen und Bilder zur Spen-
denaktion gibt es auch unter www.sonders-
hausen.de im Internet.

Das Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg braucht Hilfe
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Stadtmarketing Sondershausen GmbH
Touristinformation Sondershausen

Weihnachtsbaum geschmückt
Es ist bereits zur guten Tradition geworden. Wie in jedem Jahr wa-
ren auch 2019 wieder Kinder einer Tageseinrichtung aus Sonders-
hausen zur Stadtverwaltung eingeladen, um den Weihnachtsbaum 
zu schmücken und 
für weihnachtliche 
Atmosphäre zu sor-
gen. Wie bereits im 
Vorjahr kamen die 
Kinder in das Ver-
waltungsgebäude 
„Weißer Schwan“, 
da sich das Son-
dershäuser Rathaus 
derzeit in der Sa-
nierung befindet.
Am 2. Dezember kamen Kinder der Kita „Käferland“ zum Bür-
germeister und den Verwaltungsmitarbeitern. Sie hatten weih-
nachtliche Lieder vorbereitet, und die Anwesenden wurden in Ad-
ventsstimmung versetzt. Gemeinsam wurde der Weihnachtsbaum 
geschmückt. Herzlichen Dank für den Besuch.

Bei uns im Angebot – Geschenkideen zu Weihnachten: 
Noch nicht das passende Geschenk fürs Fest?
Verschenken Sie regionale Köstlichkeiten mit der Kyffhäuser Spezialitätenkiste wie zum Beispiel: Glüh-
wein aus Reinsdorf in verschiedenen Sorten, diverse Liköre und Brände aus der Traditionsbrennerei Nord-
hausen, feinste handgemachte Plätzchen aus Kirchheilingen und köstliche Schokoladentafeln aus der 
Goethe Schokoladenmanufaktur Oldisleben.
Ein besonderer Tropfen zum Jahreswechsel? Cassis-Secco, Apfel-Secco oder Rhabarber-Secco vom Klos-
tergut Mönchpfiffel. 
Natürlich erhalten Sie auch diverse Geschenkgutscheine für den Kauf von Veranstaltungstickets, für das 
Orchester/Theater Sondershausen/Nordhausen, Souvenirartikel aus unserem Sortiment, eine Kulinarische 
Führung oder eine Einfahrt ins Erlebnisbergwerk. 
Schauen Sie doch bei uns in der Touristinformation vorbei, wir beraten Sie gern.

Für folgende Veranstaltungen erhalten Sie bei uns Karten:
 • HAJO und seine tierische Weihnachtsshow am 22.12.2019, um 15:00 Uhr im Stocksen
 • ANNRED Konzert zur Weihnacht am 26.12.2019, um 20:00 Uhr im Stocksen
 • Michael Hirte - Der Mann mit der Mundharmonika am 28.12.2019, 20:00 Uhr im Klubhaus Stocksen 
 • Silvesterparty mit Bartlos am 31.12.2019, ab 20:00 Uhr im Stocksen
 • 3. Sinfoniekonzert „Russische Seele“ am 11.01.2020, um 18:00 Uhr im Haus der Kunst
 • Multivisionsshow „Island – Naturwunder am Polarkries“ am 11.01.2020, um 19:30 Uhr im C.-Schroeder-Saal
 • Konzert mit der Band Keimzeit am 25.01.2020, 19:00 Uhr im Erlebnisbergwerk
 • PROJECT UNPLUGGED, BestOF-Tour 2020 am 25.01.2020, 19:00 Uhr Cruciskirche
 • Miss Liss – Revue der Travestie am 28.02.2020, um 20:15 Uhr im Stocksen
 • Maddin Schneider 14.03.2020, 20:00 Uhr im Klubhaus Stocksen Sondershausen
 • Zauber der Travestie 27.03.2020, 20:00 Uhr im Haus der Kunst Sondershausen
 • Roger People Classic Rock am 28.03.2020,18:00 Uhr Erlebnisbergwerk SDH

Unsere Stadtführung für Sie im Januar:
Geschichtlicher Rundgang am Sonntag, den 05.01.2020, um 13:30 Uhr
Wir laden Sie zu unserem Stadtrundgang ein!
Unsere Gästeführerin Frau Wilzer erwartet Sie auf dem Marktplatz unterhalb des Residenzschlosses und führt Sie innerhalb der nächsten 1,5 
Stunden durch die Innenstadt von Sondershausen. Lauschen Sie einer mit geschichtlichen Fakten gespickten Führung und lernen Sie u.a. die 
historische Altstadt und die Stadtkirche St. Trinitatis kennen. 
Im Anschluss an die Führung haben Sie die Möglichkeit, unser Schlossmuseum zu besuchen.
Treffpunkt: Alte Wache am Markt 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2020!  
Ihr Team der Touristinformation Sondershausen

Terminübersicht für öffentliche
Stadtführungen 1. Halbjahr 2020
So., 05.01.2020, 13:30 Uhr, allg. Rundgang, Frau Wilzer
So., 02.02.2020, 13:30 Uhr, them. „Klassizismus“, Herr Molis
So., 01.03.2020, 13:30 Uhr, them. „Mikwe“, Herr Molis
So., 12.04.2020, 13:30 Uhr, Osterspaziergang mit Kammerdiener
                Albert, Lukas Stark
So., 19.04.2020, 13:30 Uhr, Musikal. Rundgang, Frau Baars
So., 10.05.2020, 13:30 Uhr, Allg. Rundgang, Frau Wilzer
So., 17.05.2020, 13:30 Uhr, them. Mühlenführung, Frau Baars
So., 07.06.2020, 13:30 Uhr, Allg. Rundgang, Frau Wilzer
Sa., 20.06.2020, 10:00 Uhr, Radtour Rund um Sondershausen, Frau Baars
So., 21.06.2020, 13:30 Uhr, them. Klassizismus, Herr Molis
Treffpunkt : Alte Wache am Markt 
Unkostenbeitrag: allg. Rundgang 4,00 € p. P., thematische Führungen 4,50 €
(ermäßigt für Schüler, Studenten sowie Patienten der Reha-Klinik Bad 
Frankenhausen zu 3,50 € p. P.)
Kulinarische Führungen 2020:
Sa., 28.03.2020 11:00 Uhr Kulinarischer Rundgang, Frau Baars
Mi., 29.04.2020 17:30 Uhr Kulinarischer Rundgang, Frau Günther
Mi., 27.05.2020 17:30 Uhr Kulinarischer Rundgang, Frau Günther
Mi., 24.06.2020 17:30 Uhr Kulinarischer Rundgang, Frau Baars
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Stellenausschreibung 
Sondershausen liegt in landschaftlich reizvoller und geschichtsträchtiger Umgebung und hat eine lange und sehr reichhaltige Tradition als Musik-, 
Residenz-, Berg- und Garnisonsstadt. Über Jahrhunderte prägte das Geschlecht der Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen die Stadt. Als Zeugnis 
der Residenzgeschichte thront weithin sichtbar das Schloss über Sondershausen. Mit dem „Loh-Orchester“, einem Sinfonieorchester, wurde auch 
die Musiktradition über Jahrhunderte bewahrt.
Die Stadt Sondershausen umfasst 11 Ortsteile und hat ca. 22.000 Einwohner. Die Stadtverwaltung versteht sich als moderner Arbeitgeber und sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Hochbau (m/w/d).

Die Tätigkeit umfasst insbesondere:
1.  Projektleitung und –steuerung kommunaler Hochbauprojekte 

- Sicherstellung der kostenoptimalen Planung und Koordinierung von Modernisierungs-, Instandhaltungs- und sonstigen Hochbaumaß-
nahmen 

- Anfertigung von Machbarkeitsstudien, Grundlagenermittlung, Plausibilitäts- und Variantenprüfungen sowie die Erarbeitung von Aufga-
benstellungen als Entwurfsgrundlage

- Koordinierung der Planung und Ausschreibung sowie Ausführung, Abrechnung und Abnahme der Bauleistungen und Gewährleistungs-
überwachung

- Mitwirkung an Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanungen
- Begutachtung von Gebäuden sowie Gebäudeschäden inkl. Aufstellen von Prioritätenlisten

2.  Allgemeine Verwaltungstätigkeiten und Ausgabenkontrolle
 - Überwachung der zugeordneten Haushaltsstellen 
 - Vorbereitung und Betreuung von VOB-Vergabeverfahren
 - Erstellung von Verträgen/Vereinbarungen für Rückbau-, Ordnungs- und Baumaßnahmen
 - Ansprechpartner bei Abstimmungen zu Bauberatungen, Strategiegesprächen
 - Erstellung von Beschlussvorlagen für Bau-, Hauptausschuss sowie Stadtrat
 - Beantragung von Fördermitteln deren Abruf sowie Führen entsprechender Verwendungsnachweise

Wir erwarten:
- Bachelor of Arts/Science Fachrichtung Architektur oder Studienabschluss in der Fachrichtung Hochbauingenieurwesen (Bachelor of Sci-

ence/ Engineering oder FH-Diplom) oder vergleichbare Qualifikation
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Hochbau (wünschenswert)
- gründliche und umfassende Kenntnisse im Vergaberecht 
- umfangreiche Kenntnisse der ThürBO, des BauGB, der HOAI, der VOB sowie bautechnischer DIN-Normen 
- eine sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, betriebswirtschaftliches Denken und Organisationstalent
- Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
- Führerschein Klasse B

Die Stadt Sondershausen verfügt über ein attraktives Fortbildungsprogramm und ein Betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir bieten Ihnen ein 
herausforderndes, anspruchsvolles und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem unbefristeten Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis (40 Wo-
chenstunden). Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 10 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (VKA).

Wenn Sie Interesse an der beschriebenen Aufgabe haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 31. Dezember 2019 
per Post an die 

Stadtverwaltung Sondershausen
Fachgebiet Personal & Organisation

Markt 7
99706 Sondershausen

Die Zusendung Ihrer Bewerbung per E-Mail an personal@sondershausen.de ist ebenfalls möglich. Ihre Unterlagen werden im höchsten Maße ver-
traulich behandelt.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Sachbearbeiterin Personal, Frau König, Tel. 0 36 32 / 62 21 19 oder der Fachbereichsleiter Bau & Ord-
nung, Herr Kleinschmidt, Tel. 0 36 32 / 62 21 90, gern zur Verfügung.

Bewerbungen Schwerbehinderter (m/w/d) und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifika-
tion, vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen, bevorzugt berücksichtigt.

Die Stadt Sondershausen fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeitenden. Wir begrüßen daher alle Bewerbungen aus-
drücklich unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) entsprechend § 27 Abs. 4 
ThürDSG ordnungsgemäß vernichtet. Bewerbungsunterlagen können grundsätzlich nur dann zurückgesandt werden, wenn ihnen ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beiliegt. Wir bitten um Verständnis, dass entstehende Auslagen (z.B. Reisekosten für die Teilnahme am Vorstellungsge-
spräch) nicht erstattet werden. 
Bitte beachten Sie darüber hinaus die Hinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten auf dem entsprechenden Merkblatt, welches auf der 
Internetseite www.sondershausen.de unter der Rubrik „Stellenanzeigen“ hinterlegt ist. 

Grimm
Bürgermeister
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Sondershäuser starteten gemeinsam
in den Advent
Am 1. Dezember, pünktlich zum 1. Advent, wurde in der Innenstadt von 
Sondershausen bei winterlichem Wetter die Vorweihnachtszeit einge-
läutet. 
In diesem Jahr erwarteten die Besucher ca. 30 Stände mit verschiedenen 
Angeboten wie warme Kleidung, Spielwaren, weihnachtliche Dekoarti-
kel sowie deftige und süße Leckereien und heiße Getränke. Der Weih-
nachtsmann und der Weihnachtsengel waren unterwegs und verteilten 
kleine Naschereien für die Kinder. 
Musikalisch verbreiteten die Bebraer Singvögel, der Chor des 
Carl-Schroeder-Konservatoriums und die „Spielleut Memoria“ festliche 
Stimmung und Vorfreude auf Weihnachten. Auch konnten das Stadt-
modell inkl. Musikalischen Stadtrundgang sowie fünf Gebäudemodelle 
aus der Musikgeschichte, die das CSC Computer-Schulung & Consulting 
GmbH in Projektarbeit bauen ließ, besichtigt werden.
Viele Angebote für Kinder und Erwachsene lockten Familien in die weih-
nachtlich geschmückte Innenstadt. 
Vom Basteln von kleinen Geschen-
ken, Verzieren von Lebkuchen und 
Keksen, über das Puppentheater 
und Märchenlesungen in der Gale-
rie am Schlossberg bis hin zu den 
Bastel- und Spieleangeboten im 
Schlossmuseum. Die Zeit reichte 
kaum, um alles wahrzunehmen. Be-
sonders die Taschenlampenführung, 
die durch das dunkle Schlossmu-
seum führte, als auch die Eisbahn 
unterhalb des Marktplatzes, die 
13 Uhr vom Bürgermeister Steffen 
Grimm eröffnet wurde, waren Be-
suchermagnete.
Für dieses bunte Angebot und die 
geschmückten Räume waren viele 
Helfer und Unterstützer notwendig. Wir bedanken uns dafür ganz herz-
lich bei den Mitarbeiterinnen von der Frauen- und Familienbegegnungs-
stätte „Düne“ e.V., dem Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. und vom 
Hasenholz-Östertal-Centrum HOC (FAU) für Bastel- und Vorleseaktio-
nen, bei den Kitas „Käferland“, „Flohkiste“, „Pusteblume“, „Zwergen-
land“ und „Käthe Kollwitz“ für die tollen Dekorationen und bei der 
Feuerwehr Mitte, die sich um die Feuerkörbe beim Marshmallowrösten 
kümmerte. Ein besonderer Dank geht an die Meisterbäckerei Hengster-
mann, welche die Lebkuchen und Kekse zum Dekorieren gesponsert hat. 
Sowie ein herzliches Dankeschön an die Bäckerei Trautmann aus Artern, 
welche einen Riesenstollen angeboten hat, dessen Verkaufserlös an die 
Mutter-Kind-Wohngruppe für minderjährige und junge Schwangere und 
Mütter im Ortsteil Berka geht, die vom Trägerwerk Soziale Dienste Thü-
ringen betrieben wird. 
Freuen Sie sich schon mit uns auf den „Start in den Advent“ am 29. 
November im kommenden Jahr! 
Fotos: Fotografin Kathrin Kilian

Sondershausen on Ice 
Noch bis zum 29. Dezember lädt die Stadt 
Sondershausen die kleinen und großen Eis-
läufer ein, ihr Können unter Beweis stellen.
Am Sondershäuser Marktplatz wartet die 
Kunsteisbahn auf eifrige Schlittschuhläufer. 
Es werden Schlittschuhe verliehen, und 
Lauflernfiguren können ebenfalls ausgelie-
hen werden. 
Eine Versorgung mit warmen Getränken und Speisen ist natürlich ga-
rantiert. Die ökologische Eisbahn ist dienstags bis donnerstags von 
14:00 - 20:00 Uhr, am Freitag und Samstag von 14:00 - 21:00 Uhr 
sowie am Sonntag von 10:00 - 18:00 Uhr geöffnet.
Für Schulklassen wird in der Woche vormittags die Eisfläche kosten-
günstig zur Verfügung gestellt. Interessierte Lehrer können sich unter 
(03632) 622712 anmelden. 

EISBAHN INFORMATIONEN

01. Dezember bis 29. Dezember

Öffnungszeiten:            

Dienstag bis Donnerstag  14 – 20 Uhr

Freitag & Samstag       14 – 21 Uhr

Sonntag                  10 – 18 Uhr

Direkt in der Innenstadt am Markt

Viel Spaß!

Leihgebühren:          

Schlittschuhe Erwachsene      3,00 €

Schlittschuhe Kinder bis 14 Jahre  2,00 €

Schlittschuhe (Schulen & Vereine)  2,00 €

Leihpfand (für Schlittschuhe)     10,00 €

Preise:            

Erwachsene                2,50 €

Kinder                     1,50 €

Dauerkarte Erwachsene    25,00 €

Dauerkarte Kinder         15,00 €

Familienkarte (2 Erw. + 2 Kinder)    6,00 € 

Jedes weitere Kind         1,00 € 

Schulklassen + Vereine: pro Kind  1,00 €

www.sondershausen.de

Leserzuschrift
Ein herzliches Dankeschön den "Bebraer Singvögeln" unter Leitung von 
Heidrun Siegmund, die uns und viele weitere Gäste zum "Start in den 
Advent" mit einem schönen vorweihnachtlichen Programm und gu-
ten Wünschen zum 
Advent in die rich-
tige Weihnachts-
stimmung gebracht 
und unsere Herzen 
erwärmt haben. 
Nochmals ein gro-
ßes Dankeschön 
sagt Hildegard 
Wilke.
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Planplatz 9 | 99706 Sondershausen
Telefon: 03632 7085-0   

WIR STELLEN EIN!

WWW.WBG-WIPPERTAL.DE

Informieren Sie sich über unsere aktuellen 
Stellenangebote auf unserer Homepage und 
schauen Sie, ob das Passende für Sie dabei ist:

Die Verkürzung des Weihnachtsmarktes auf vier Tage hat sich in den 
letzten Jahren bewährt. Deshalb findet auch 2019 der traditionelle Son-
dershäuser Weihnachtsmarkt unter dem Motto „In der Kürze liegt die 
Würze!“ vom 19. bis zum 22. Dezember auf dem Marktplatz unterhalb 
des Schlosses statt. Er wird am Donnerstag, 19. Dezember 2019, 11:00 
Uhr durch den Bürgermeister und die Kitas offiziell eröffnet. 

Öffnungszeiten:
Donnerstag 10:00 - 20:00 Uhr 
Freitag und Samstag 10:00 - 22:00 Uhr
 (bei schlechtem Wetter vorzeitig) 
Sonntag 12:00 - 18:00 Uhr

Über 30 Händler und Vereine bieten aus festlich geschmückten Holz-
häuschen und Verkaufswagen weihnachtliche Accessoires und Ge-
schenkartikel vom Christbaumschmuck, über Artikel aus dem fairen 
Handel, Kunsthandwerk, handgefertigten Schmuck, Mineralien, Imkerei-
erzeugnisse u.v.m. an. 
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Mit süßen und deftigen 
Speisen wie Stollen, frischen Waffeln und Brezeln, Plätzchen, Pfannen-, 
Grill- und Fischspezialitäten sowie einer großen Auswahl an Glühwein 
und anderen weihnachtstypischen Heißgetränken wird für jeden Appetit 
etwas dabei sein.
Die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher kommen natürlich auch nicht 
zu kurz. Für sie gibt es kandierte Äpfel, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, 
Popcorn oder Kinderpunsch. In diesem Jahr können sich die Mädchen 
und Jungen beim Schlittschuhlaufen und Kinderkarussell-Fahrten er-
freuen. Nachmittags überrascht der Weihnachtsmann mit einem Sack 
voller kleiner Geschenke die Kinder. Weihnachtliche Klänge stimmen Sie 
auf das Weihnachtsfest ein.
Nutzen Sie die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Marktplatzes. Auch das 
Parkhaus der „GALERIE AM SCHLOSSBERG“ hat Samstag bis 22:30 Uhr 
und Sonntag voraussichtlich von 13:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet.
Die Organisatoren und Händler des Weihnachtsmarktes freuen sich auf 
Ihren Besuch und wünschen Ihnen viel Spaß beim Bummel auf dem fest-
lich geschmückten Weihnachtsmarkt.

Programm zum 
Sondershäuser 

Weihnachtsmarkt
Donnerstag, 19.12.
10:00 Uhr Puppentheater DonCalli

11:00 Uhr Eröffnung durch den  
      Bürgermeister     mit den 
      Kindertagesstätten der 
      Stadt Sondershausen

16:00 Uhr Musikalisches zur 
      Weihnachtszeit

Freitag, 20.12.
18:00 Uhr Hello Grand XL -
      Die einzigartig elegante Partyband

Samstag, 21.12.
15:00 Uhr Victoria - Helene Fischer Double 
      präsentiert:
      „Helene meets Christmas“

18:00 Uhr Musikalischer Winterzauber mit
      Eiskönigin Eileen

19:00 Uhr Christmas Dance mit DJ Lines & 
      Jay Cee

Sonntag, 22.12.
14:00 Uhr Sondershäuser Posaunenchor - 
      Tradition zur Weihnachtszeit

15:00 Uhr Die BLECH BUBEN

Täglich kommt der 
Weihnachtsmann zu Besuch!

Sondershäuser Weihnachtsmarkt 2019



... bringt auch Kinderaugen zum Leuchten.

FUNKELN
DE

FUNKELN
DE

FUNKELN
DE

FUNKELN
DE

WEIHNACH
TS

WEIHNACH
TS

WEIHNACH
TS

eraugen zum Leuchaugen zum Le

www.stadtwerke-sondershausen.de

Kundenzentrum
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Servicezeiten
Mo/Fr: 9.00 – 16.00 Uhr
Di/Do: 9.00 – 18.00 Uhr
Mi: 9.00 – 12.00 Uhr

Telefon (03632) 6048-48

Der Reisekatalog 2020 ist da…

Reiseveranstalter: Omnibusbetrieb u. Reiseservice Olaf Weingart e.K.,
Holzthalebener Str. 34, 99996 Menteroda, E-Mail: buchung@weingart-reisen.de
Buchungsbüro Menteroda: 036029 8030
Buchungsbüro Ebeleben: 036020 74373 (Di u. Do)
Buchungsbüro Sondershausen
(ehem. Herrenmode Brock): 03632 782352 (Di u. Fr)

18.1.20 Berlin / Grüne Woche (Busfahrt und Eintritt) 51,00 €
21.1.20 Berlin / Grüne Woche (Busfahrt und Eintritt) 51,00 €
19.2.20 Erfurt / Internationale Musikparade 82,00 €
 (Busfahrt u. Eintritt 1. Kat.) 
25.1.-26.1.20  Berlin – Grüne Woche 159,00 €
(Busfahrt, 1 x Übernachtung im ****Hotel am Müggelsee mit Halbpension,
musikalische Unterhaltung am Abend, Stadtrundfahrt Berlin, Eintritt Grüne Woche)
26.2.-01.03.20  Wintertraum an der Ostsee 449,00 €
(Busfahrt, 4 x Ü/HP im ****IFA Graal-Müritz, 1 x Kaffee u. Kuchen,
Ausflug Rostock u. Warnemünde, Schiffsausflug auf der Warnow, Nutzung
Wellnessbereich und Schwimmbad)
28.03.-02.04.20  Frühlingserwachen am Gardasee 499,00 €
(Busfahrt, 5 x Ü/HP im ****Club Hotel la Vela, 1 x typ. Trentiner Abendessen,
Willkommensdrink, ganztägige Reiseleitung Gardasee, Schifffahrt Gardasee,
ganztägige Reiseleitung Trentiner Schlösser und Seen mit Trient, Besichtigung
Sektkellerei mit Verkostung, ganztägige Reiseleitung Verona und Valpolicella,
Führung Verona, Weinprobe)
10.04.-13.04.20  Schlemmerostern am Fuße der Walhalla in Regensburg 434,00 €
(Busfahrt, 3 x Ü/FR im **** Hotel Forsters Gasthof zur Post in Donaustauf,
Osterschluck zur Begrüßung, Brunchbuffet am Ostersonntag, Festbuffet am 
Karfreitag, 1 x Abendessen 4-Gang-Menü, 1 x 6-Gang-Menü am Ostersonntag, 
Stadtführung Regensburg und Passau, Osterschifffahrt mit dem Kristallschiff ins 
Bayerisch-Österreichische Donautal, Besuch Ostermarkt Donaustauf, ganztägige 
Reiseleitung Kelheim und Donaudurchbruch)

 Nicht vergessen!
 31.12.2019  Silvesterparty in Creuzburg
 mit Galabuffett, Livemusik und vielen Überraschungen 95,00 €

Wir wünschen allen Kunden
besinnliche Weihnachts-

feiertage und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr! 

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage die Hektik des Alltags und
genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
Ihrer Familie besinnlicheWeihnachten!

Ihr Allianzteam Bodo Pleßmann
bodo.plessmann@allianz.de
www.allianz-plessmann.de
Tel. 0 36 32.75 71 20
Fax 0 36 32.75 71 23

Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, und das Jahr geht auf die 
Neige, und das schönste Fest ist da! 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen allen eine schöne, ruhige und

besinnliche Adventszeit,  ein frohes Weihnachtsfest
und  einen guten Rutsch ins Jahr 2020

Mobil: 01 72 / 7 96 76 61 
99706 Sondershausen • Gerhart-Hauptmann-Straße 3

... farblos können 
             andere sein.
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IN ZUKUNFT 
 MIT IHNEN

Sie können sich einen Wechsel  
zu uns oder einen Neubeginn 
vorstellen?

Ich nehme mir gerne Zeit für 
Sie, zeige Ihnen unser Haus.

Residenzleitung

Petra  Grosche

 

Das Team der K&S Seniorenresidenz
wünscht Ihnen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest.

K&S Seniorenresidenz Sondershausen  |  Ferdinand-Schlufter-Str. 54  |  99706 Sondershausen 
Telefon 0 36 32 / 54 13 3  |  sondershausen@ks-residenz.de  |  sondershausen.ks-gruppe.de

Alles Gute für 
2020!

Wir danken für Ihr Vertrauen!



Foto: ZK Medien

Wir Wünschen unseren 

Verpächtern und 

Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten 
und alles Gute für 

das neue Jahr.

heerstraße 31a, 99706 sondershausen
Telefon: 0 36 32 / 78 24 63

www.lwu-sondershausen.de

  


Kunst & dekorative Malerei
Fachfußpflegepraxis

99706 Sondershausen
Justus-von-Liebig-Str. 2

Tel. 0 36 32 / 70 05 15

99706 Sondershausen
Justus-von-Liebig-Str. 2

Tel. 0174 / 941 93 30
www.atelier-katzmann.de

Uwe KatzmannCornelia Katzmann

Allen Kunden, Freunden und Geschäftspartnern
besinnliche Weihnachtsfeiertage und alle guten

   Wünsche für ein gesundes
    und erfolgreiches Jahr 2020.



Wir Wünschen unseren 
 Verpächtern und 
 Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten 

und alles Gute für 

 das neue Jahr.

ihr zuverlässiger partner in der region.

heerstraße 31a, 99706 sondershausen
Telefon: 0 36 32 / 78 24 63
www.lwu-sondershausen.de

Praxis für
Logopädie Heidrun Schlegel

Praxis für
Hypnose

Ich bedanke mich bei meinen Patienten und Klienten für das in mich gesetzte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2020.

.
Frankenhäuser Str. 50 • 99706 Sondershausen • Telefon 0 36 32 - 54 47 96 oder 66 52 49

www.hypnose-sondershausen.de

Rudolf Bornkessel
Ferdinand-Schlufter-Str. 66
99706 Sondershausen
Telefon (0 36 32) 78 25 01
E-Mail: r-bornkessel@online.de

Wir wünschen unseren Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten ein frohes 
Weihnachtsfest und schöne Stunden im Kreise 
der Familie.
Danke für das Vertrauen, das Sie uns im 
vergangenen Jahr entgegengebracht haben. 
Für das Jahr 2020 wünschen wir alles erdenklich 
Gute, Glück und Gesundheit.

Winterzeit - Weihnachtszeit
  in den Herzen der Menschen
    Liebe, Wärme, Licht



Mein Sondershausen.

Mein ...

GEBHARDT
Sie brauchen ein Taxi? Jetzt anrufen!

Mobil  0171-4 55 90-15 oder -12
0800-7 59 99 99 Festnetz (Gebührenfrei) 

• Taxifahrten • Kleinbusfahrten bis 16 Personen
• Rollstuhltaxi • Familienfestfahrten
• Flughafentransfer • Krankenfahrten für alle Kassen (sitzend)

• Dialysefahrten • Kurierdienst & Kleintransporte
• Shuttle bei Firmenfesten

Michael Gebhardt • Großfurraer Straße 2 • 99706 Sondershausen

Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden für das
entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen frohe Weihnachten
sowie alles Gute für das
neue Jahr 2020.

150 Jahre
Gasthaus

„Stille Liebe“

Seit 20 Jahren  - Matthias und Uwe

Wir wünschen allen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest

sowie eine guten Rutsch ins neue Jahr

Danke unseren
 - uns ständig begleitenden Eltern
 - Lebenspartnern für ihre Unterstützung
 - zuverlässigen und fleißigen Mitarbeitern
 - kompetenten Geschäftspartnern
 - Freunden und Bekannten und natürlich
 - vielen treuen Gästen

Hammatalstraße 1 * Sondershausen * Telefon (0 36 32) 70 31 88 * info@stille-liebe-sondershausen.de  *  www.stille-liebe-sondershausen.de
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Aktion im Januar

Aktion im Januar

SPAGYRIK 
Fit und Schlank
30 ml Spray

Vereint die Kraft der Phytotherapie, 
die Energie der Homöopathie, das 
Potenzial der Bachblüten und die 
Mineralstoffe der Schüßler-Salze! 12,98 €

nur:

f lair 
STRAFFENDES KÖRPERÖL
150 ml

Reichhaltiges Körperöl für mehr 
Elastizität. Strafft die Haut 
spürbar und versorgt sie 
intensiv mit Feuchtigkeit.

19,90 €
nur:
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Well Scan – Analyse des Zell-Inneren
Neu bieten wir Ihnen unseren Well Scan an. Hierbei werden die Vitalstoffe des 
Körpers nicht im Blut, sondern in den Zellen gemessen. In diesem Test messen 
wir u.a. folgende Parameter in den Zellen: Mineralstoffe und Vitamine.

Nach der Messung beraten wir Sie, wie Sie die möglichen Defi zite auffüllen 
können. So können wir Ihnen Präparate und Tipps empfehlen, die gezielt für 
Sie maßgeschneidert sind und Sie können sicher sein, dass Sie genau die 
richtige Therapie nach Ihren Bedürfnissen erhalten.

Ebenso messen wir Schadstoffe und Schwermetalle und zeigen Ihnen,
wie Sie diese ausleiten können.

Reservieren Sie bitte vorab einen Termin; Preis: 30 € für 1/2 Stunde Messung und Beratung.

Apothekerin Andrea Westermeyer e.K.

Stadt APOTHEKE
Andrea Westermeyer e.K.

Hauptstraße 37   
99706 Sondershausen

Tel.: 03632 - 600 600
Fax: 03632 - 782 652

Vorbestellungen auf: www.stadt-apotheke-sondershausen.de 
oder per E-Mail an: bestellung@stadt-apotheke-sondershausen.de

Gültig vom 01. – 31.01.2020

HIP HIP HURRA – PAYBACK IST DA!

FEIERN SIE MIT

*  Ausgenommen sind rezeptp� ichtige Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezept anteile.

HERZLICH WILLKOMMENIN DER 
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Aktion im Januar

Aktion im Januar

SPAGYRIK 
Fit und Schlank
30 ml Spray

Vereint die Kraft der Phytotherapie, 
die Energie der Homöopathie, das 
Potenzial der Bachblüten und die 
Mineralstoffe der Schüßler-Salze! 12,98 €

nur:

f lair 
STRAFFENDES KÖRPERÖL
150 ml

Reichhaltiges Körperöl für mehr 
Elastizität. Strafft die Haut 
spürbar und versorgt sie 
intensiv mit Feuchtigkeit.

19,90 €
nur:
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Well Scan – Analyse des Zell-Inneren
Neu bieten wir Ihnen unseren Well Scan an. Hierbei werden die Vitalstoffe des 
Körpers nicht im Blut, sondern in den Zellen gemessen. In diesem Test messen 
wir u.a. folgende Parameter in den Zellen: Mineralstoffe und Vitamine.

Nach der Messung beraten wir Sie, wie Sie die möglichen Defi zite auffüllen 
können. So können wir Ihnen Präparate und Tipps empfehlen, die gezielt für 
Sie maßgeschneidert sind und Sie können sicher sein, dass Sie genau die 
richtige Therapie nach Ihren Bedürfnissen erhalten.

Ebenso messen wir Schadstoffe und Schwermetalle und zeigen Ihnen,
wie Sie diese ausleiten können.

Reservieren Sie bitte vorab einen Termin; Preis: 30 € für 1/2 Stunde Messung und Beratung.

Apothekerin Andrea Westermeyer e.K.

Stadt APOTHEKE
Andrea Westermeyer e.K.

Hauptstraße 37   
99706 Sondershausen

Tel.: 03632 - 600 600
Fax: 03632 - 782 652

Vorbestellungen auf: www.stadt-apotheke-sondershausen.de 
oder per E-Mail an: bestellung@stadt-apotheke-sondershausen.de

Gültig vom 01. – 31.01.2020

HIP HIP HURRA – PAYBACK IST DA!

FEIERN SIE MIT

*  Ausgenommen sind rezeptp� ichtige Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezept anteile.

HERZLICH WILLKOMMENIN DER 



Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir
den Dank für Ihr Vertrauen und wünschen

unseren Mitgliedern, Förderern und Blutspendern
für das neue Jahr Gesundheit,

Glück und Erfolg.
Ihr DRK Kyffhäuserkreisverband e.V.

NEU

Das Schwimmbad und die 
Wellnessoase haben
Montag-Samstag von
14.00-21.00 Uhr geöffnet.
Wir bitten um Voranmeldung.

Eiscafé:
Mi, Do, So 14.00 - 20 .00 Uhr
Fr, Sa  14.00 - 22.00 Uhr
Mo + Di  Ruhetag

G.-Hauptmann-Str. 19 | 99706 Sondershausen
Telefon 0 36 32  60 22 13 / Fax 0 36 32 60 22 73

reiterhof-pension-nucke@t-online.de
www.reiterhof-nucke.de

Wir wünschen unseren Gästen, 
Freunden & Bekannten 

und deren Familien
ein besinnliches Weihnachtsfest,

Gesundheit, viel Glück und
Erfolg für das Jahr 2020.

Wir sagen herzlichst
Dankeschön 

und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen!

Pension
Wellness
Eiscafé

Reiterhof



   Winter in Sicht. 
Mit Sicherheit!

Ford Video Checkkostenlos* 

ORIGINAL FORD SERVICE
WINTER-CHECK
Wir prüfen alle wichtigen Fahrzeug-
bestandteile auf Zustand und Funktion.

€ 15,-

Nordhäuser Str. 1 a, 99706 Sondershausen
Tel.: 03632/7074-0 Fax: 03632/7074-19
www.ford-schneider-sondershausen

*Gilt nur in Verbindung mit einem Werkstattauftrag.
Durchzuführende Reparaturen sind kostenpflichtig
und gesondert zu beauftragen.

IBC
F e s t b r e n n s t o f f h e i z s y s t e m e

Heiztechnik

VON SCHORN S T EI N F E G E R N EMPFO
HL

EN

ab 5.299 € ab 3.499 € ab 2.749 €

Der Holzvergaser
IBC  GK-1K öko profi (26,5 / 35 / 43 kW) IBC  GK-4K 30 öko (10 - 30 kW)

Der Pelletheizer Der Brikettheizer
IBC  GK-21B öko (20 / 25 kW)

ideale Lösung zu durchgebrannten Stahlblechkesseln
bis zu 3.000 € BAFA-Förderung

ideale Alternative zur Öl- / Gasheizung
bis zu 4.800 € BAFA-Förderung

perfekter Austauschkessel für DDR GK / Forster

Hospitalstraße 182 | 99706 Sondershausen | Tel. 03632 66747-0 | www.ibc-heiztechnik.de | Mo–Fr 8–16 Uhr

Bis 29.02.2020 Gussheizkessel 

                  kaufen & 

                 gratis STIHL Kettensäge 

                             bekommen!



AUTOHAUS FRANK SCHNEIDER
Nordhäuser Str. 1 a | 99706 Sondershausen

Telefon 03632-7074-0
Seehäuser Straße 79 | 06567 Bad Frankenhausen

Telefon 034671-76769
www.ford-schneider-sondershausen.de

Wir  wünschen Ihnen und Ihren

Familien für 2020

viel Zeit füreinander,

viel Energie, Gesundheit und

ganz viel Zuversicht.

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu
und hat die automobile Welt kräftig

im Atem gehalten.

Bald  haben wir die erste leere Seite
eines Buches mit 365 Seiten.

Machen wir zusammen
ein GUTES Buch daraus.

Wir danken unserer Kundschaft und
unseren Geschäftspartnern

für ein gutes Miteinander,
für das Vertrauen und die Treue.

Vom 24.12.2019-31.12.2019 bleiben unsere Geschäftsstellen geschlossen. 

Hier möchte ich wohnen!

Unseren Mitgliedern, Partnern und Freunden wünschen 
wir zu Weihnachten ruhige und besinnliche Stunden 

sowie einen guten Start in das neue Jahr!





Die schönste Zeit ist jetzt...

Durchatmen und innehalten,
Gemütlichkeit den ganzen Tag,
Lieblingsmenschen bei sich halten,
Lachen, Reden, wie man mag...

Einfach sein, so wie man ist, 
unbeschwert zusammen,
Zeit genießen, Wärme geben,
im Herz bleibt dies Licht....

Weihnachtswärme in den Herzen,
strahlt sie einfach aus!
Schenkt ein Lächeln jedem, 
der noch eines braucht.

In diesem Sinn wünscht das 
gesamte La vita Fitness -Team
eine besondere Weihnachtszeit.

... und nicht vergessen, 
Weihnachten ist ein Gefühl ...

Ihre Karina Rasch

✃

Meisterbetrieb
Reparatur von fast allen

Uhrenmarken und Schmuck

Wir Wünschen unseren 

Kunden und
Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten
und alles Gute für

das neue Jahr.

Ihr Partner für Kleincontainerdienst 
und Gartenpflegearbeiten.

heerstraße 31a, 99706 sondershausen
Telefon: 0 36 32 / 78 24 65
www.edl-sondershausen.de
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VERANSTALTUNGSKALENDER
DER STADT SONDERSHAUSEN

Änderungen vorbehalten!

Dezember

01.12. – 29.12.2019 Sondershäuser Eisbahn 
Marktplatz

19.12. – 22.12.2019 Sondershäuser Weihnachtsmarkt 
Marktplatz

21.12.2019 14:30 Uhr Freundeskreis Liebhabertheater: Des Kaisers neue Kleider Liebhabertheater

21.12.2019 16:00 Uhr Freundeskreis Liebhabertheater: Des Kaisers neue Kleider Liebhabertheater

21.12.2019 17:00 Uhr Weihnachtskonzert des Albert-Fischer-Chor 
Cruciskirche

21.12.2019  XMAS Disco 

Klubhaus Stock´sen

22.12.2019 14:30 Uhr Freundeskreis Liebhabertheater: Des Kaisers neue Kleider Liebhabertheater

22.12.2019 16:00 Uhr Freundeskreis Liebhabertheater: Des Kaisers neue Kleider Liebhabertheater

24.12.2019 15:00 Uhr Turmblasen  

Cruciskirche

25.12.2019  Weihnachtsparty mit Borderline 
Klubhaus Stock´sen

31.12.2019 22:30 Uhr Orgelmusik in der Silvesternacht 
Trinitatiskirche

Januar
11.01.2020 19:30 Uhr Multivisionsshow “Island – Naturwunder am Polarkreis”  Carl-Schroeder-Saal

18.01.2020 18:00 Uhr Neujahrskonzert Unter Tage mit dem Loh-Orchester Erlebnisbergwerk

25.01.2020 19:00 Uhr Konzert mit der Band Keimzeit 
Erlebnisbergwerk

25.01.2020 21:00 Uhr Sax, Piano, Cello, Jens Goldhardt 
Cruciskirche

KULTURELLES LEBEN

Kyffhäuser Landschaften
Wen die künstlerische Gestaltung 
unserer Kyffhäuser-Region interes-
siert, wer seine Heimat auf diese Wei-
se kennen lernen möchte, wer neue 
Blickrichtungen und neue Orte sehen 
möchte, wer ein Liebhaber der vielfäl-
tigen Malkunst von Gerd Mackensen 
ist, wer zudem noch ein Geschenk für 
hiesige Sondershäuser in der Fremde 
oder für Freunde sucht, findet das Richtige in dem in Kürze bei der Dru-
ckerei Starke Sondershausen erscheinenden Bändchen
 Kyffhäuser Landschaften
 von Gerd Mackensen.
Erhältlich an den üblichen Orten. 
H.K. 11.01.2020

19:30 Uhr

Multivisionsshow 

„Island - Naturwunder am Polarkreis“

VVK: Touristinformation Sondershausen

Carl-Schroeder-Saal
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Liebe Freunde und Wegbegleiter,
ein Jubiläum ist immer eine gute Gelegenheit, zu-
rückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Als ich nach 
dem Tod meiner Mutter das Bestattungsinstitut als 

neuer Inhaber übernahm, war es für mich dankbare 
Verpflichtung, ihr Lebenswerk weiterzuführen. Sie 
hatte das Bestattungsinstitut mit sehr viel Einfüh-

lungsvermögen und Engagement aufgebaut. Ich habe 
es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen weiter-
hin in ihren schwersten Stunden mit Kompetenz und 
Rat zur Seite zu stehen. Mit großer Unterstützung ist 
es mir gelungen, dem guten Namen des Bestattungs-

instituts gerecht zu werden. 
Es ist nun an der Zeit, allen Angehörigen und Hinter-
bliebenen, die uns ihr vollstes Vertrauen entgegen-
gebracht haben sowie meinen Mitarbeitern, Weg-

begleitern wie Freunden und Geschäftspartnern und 
nicht zuletzt meiner Familie einen herzlichen Dank 

auszusprechen. 

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage möchte 
ich, auch im Namen meiner Mitarbeiter,

besinnliche Stunden wünschen, einen guten Start
in das Jahr 2020, verbunden mit Glück und

Gesundheit auf allen Wegen.

Inhaber René Bodemann

Jahre

Tag & Nacht erreichbar 

www.bestattungsinstitut-bodemann.de

Brückental 9
99706 Sondershausen
Tel. 03632 700502

Internationale Goethe-Gesellschaft
in Weimar

Ortsvereinigung Sondershausen

Jahresprogramm 2020
Manches Herrliche der Welt ist in Krieg und Streit zerronnen; 
Wer beschützet und erhält, hat das schönste Los gewonnen. 
Aus: Sprüche 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Goethe-Gesellschaft, 
wir haben uns bemüht, auch für das Jahr 2020 ein interessantes Pro-
gramm zusammenzustellen, in dem jeder Literatur-Interessierte und 
Goethe-Freund etwas für seinen Geschmack finden kann. 
Wir laden Sie zu den monatlichen Veranstaltungen in den Vereinsraum 
des Carl-Schroder-Saales, Carl-Schroeder-Straße 10 ein. Es ist nicht 
immer möglich, die Veranstaltungen auf den 3. Freitag des Monats – 
abends 19:30 Uhr – zu terminieren.
Zur Teilnahme an unseren Veranstaltungen erheben wir i. A. keinen 
Kostenbeitrag (außer bei Theaterveranstaltungen, Exkursionen u. ä.), 
erbitten jedoch von allen, die sich mit unserem Anliegen, der Beschäf-
tigung mit Goethe, seinen Zeitgenossen und deren Wirken, verbunden 
fühlen, eine Jahresspende oder auch einen kleinen finanziellen Beitrag 
nach der Veranstaltung.
Wir freuen uns, Sie weiterhin zahlreich, auch mit Angehörigen und Be-
kannten, willkommen zu heißen.

Dr. Barbara Heuchel und Heide Schödl

Vorsitzende: Dr. Barbara Heuchel  Geschäftsführerin: Heide Schödl
Wilhelm-Külz-Str. 7 August-Bebel-Str. 77
Tel.: 03632 - 50211 Tel.: 03632 - 5854099706 
99706 Sondershausen 99706 Sondershausen

Wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung Sondershausen für die fi-
nanzielle Unterstützung unserer Veranstaltungen und bei der K-UTEC 
AG Salt Technologies für das Ausleihen der Vortragstechnik.

28. Januar 2020
10:00 Uhr

21. Febr. 2020
19:30 Uhr

13. März 2020
19:30 Uhr

18. April 2020

8. Mai 2020
17:00 Uhr

12. Juni 2020
19:30 Uhr

18. Sept. 2020
19:30 Uhr

Oktober 2020

13. Nov. 2020
19:30 Uhr

11. Dez. 2020
19:30 Uhr

TheaTer unTerm Dach, Nordhausen
Erzähltheatersolo „Effi Briest“ nach 
Th. Fontane

heiDelore Kneffel, Nordhausen
Wilhelm und Caroline von Humboldt

Dr. heiDi riTTer, Halle 
Es war einmal … Vor 200 Jahren 
erschienen die Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm

exKursion nach BaD lauchsTäDT

Führung durch die hist. Kuranlagen 
und Besuch des Singspiels „Scherz, 
List und Rache“ (Goethe / Kayser)
Der Ablauf wird gesondert bekannt-
gegeben. 

„Mittendrin statt außen vor“, 
führung Durch Das haus Der KunsT 
sonDershausen mit dem Intendanten 
und Probenbesuch beim Lohorchester

eDiTh Baars, helmuT Köhler,
Sondershausen
Goethes Vorfahren im Kyffhäuserkreis

Prof. h.-J. göring, Dessau
Auf Fontanes Spuren in Mittel-
deutschland

Dr. BerTolD heizmann, Essen
angefragt

sviTlana sKvarchuK, Czernovitz (Ukraine)
Das Phänomen „Goethe-Zitat“. Von 
klassischen Weisheiten bis zu „Entflü-
gelten Worten“

Dr. cornelia hoBohm, 
Die Marlitt - eine Erfolgsautorin / 
Lesung von Texten

18,- € 
pro Person 
(einschl. Fahrt 
und Theater-
karte)

61,- € 
pro Person 
(einschl. Fahrt, 
Führung und 
Theaterkarte)

5,- €
pro Person

Änderungen möglich!
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Goethe-Gesellschaft zu Weimar
Ortsvereinigung Sondershausen
Am Dienstag, dem 28.01.2020, fahren wir zur Vorstellung „Effi Briest“ 
- einem Erzähltheatersolo von Karin Eppler nach Theodor Fontane -ins 
Theater nach Nordhausen. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr im 
Theater unterm Dach.
Die angemeldeten Teilnehmer fahren mit dem Bus um 8:45 Uhr ab 
Borntal (obere Bushaltestelle), 9:00 Uhr ab Busbahnhof. 
Weitere Haltestellen sind auf Nachfrage möglich.
Nach der Vorstellung fährt der Bus gleich wieder zurück und hält an den 
gleichen Haltestellen. 
Die Fahrt incl. Theaterkarte kostet 18,- € und ist möglichst im Voraus 
zu bezahlen an
Dr. Barbara Heuchel
Wilhelm-Külz-Straße 7, Telefon: 03632 – 50211
Die Theaterkarten erhalten die Teilnehmer im Bus ausgehändigt.
Ehre, Anstand, Moral, Liebe, Verzicht, Schuld, Sühne, Leben, Freiheit – Be-
griffe wie diese prägen den Klassiker „Effi Briest“ von Theodor Fontane.

Reduziert auf die wesentlichen Rollen und Handlungsstränge entführt 
Karin Epplers Stück den Zuschauer in die Welt der jugendlichen Effi 
Briest, die im zarten Alter von 17 Jahren den 21 Jahre älteren Baron 
von Innstetten heiratet – aus gesellschaftlichen Überlegungen, nicht aus 
Liebe. Sie fügt sich in diese Ehe, in der ihr eigener Mann sie wie ein Kind 
behandelt und aus beruflichen Gründen vernachlässigt. Da erscheint 
Major von Crampas, bei dem sie endlich sie selbst sein kann. Eine Affäre 
beginnt, die sich nach Jahren als verhängnisvoll herausstellt. Innstetten 
erfährt von der Liebschaft seiner Gattin, tötet Crampas in einem Duell 
und trennt sich von seiner Frau. Effi – das ehemals unbeschwerte Natur-
kind – bleibt allein. Getrennt von ihrer Tochter, getrennt von ihren Eltern 
und verstoßen aus der Gesellschaft. 
Die Frage nach dem sozialen Status treibt dieses Stück – geschrieben für 
eine Schauspielerin – an. Was ist man bereit zu geben, um gesellschaft-
lich anerkannt zu werden? Was ist man bereit zu tun, um seine eigene 
Moral nicht in Frage zu stellen? Wie weit darf man gehen, ohne den 
Anstand zu verlieren?
Es ist ein Stück über Sehnsüchte und über Liebe – ein schmaler Grat zwi-
schen der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der Frage nach Moral.

Seit dem 14. Dezember 2019 läuft im Schlossmuseum Sondershausen 
eine Sonderausstellung mit Arbeiten des Sondershäuser Grafikers und 
Bildhauers Heinz Scharr. Der 2017 in seinem Wohn- und Arbeitsort 
Utterode/Rehungen verstorbene Künstler hätte in diesem Jahr seinen 
95. Geburtstag begangen. Mit der Ausstellung „Hommage an Heinz 
Scharr“ ehrt die Stadt Sondershausen einen bedeutenden Sohn und das 
Schlossmuseum einen hochgeschätzten Künstler. 
Aus dem umfangreichen Schaffen von Heinz Scharr sind 40 grafische 
Blätter und sieben Plastiken präsentiert, die Frau Scharr dem Schlossmu-
seum Sondershausen für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Sie 
stammen überwiegend aus den letzten Schaffensjahren des Künstlers 
und thematisieren Heinz Scharrs künstlerisches Lebensthema: die Natur, 
ihre Strukturen, Verwandlungen, ihre Vergänglichkeit. 
Alle Kunstfreunde und Entdeckungsfreudige sind bis zum 2. Februar 
2020 eingeladen, die Ausstellung zu besichtigen. (Die-So: 10-17 Uhr) 

Hommage an Heinz Scharr

Nächste
Sonderaus-
stellung
Fotografien
im Schlossmuseum
Sondershausen: 

Hendrik Bies,
Jana Groß:
seascapes –
soeundscapes“ /
08.02.2020 - 
19.04.2020

Goethe-Gesellschaft zu Weimar
Ortsvereinigung Sondershausen
Am Samstag, dem 18.04.2020, findet unsere diesjährige Exkursion 
nach Bad Lauchstädt statt. Folgender Ablauf ist vorgesehen:
10:30 Uhr     Führung durch die historischen Kuranlagen
12:00 Uhr     Mittagspause (individuell oder nach Voranmeldung)
14:30 Uhr     Besuch der Vorstellung „Scherz, List und Rache“ im 
                     Goethe-Theater Bad Lauchstädt
Die angemeldeten Teilnehmer fahren mit dem Bus um 
8:45 Uhr ab Borntal (obere Bushaltestelle)
9:00 Uhr ab Busbahnhof. 
Weitere Haltestellen sind auf Nachfrage möglich.
Nach der Vorstellung fährt der Bus gleich wieder zurück und hält an den 
gleichen Haltestellen. 
Die Fahrt incl. Führung und Theaterkarte kostet 61,- € und ist möglichst 
im Voraus zu bezahlen an
Dr. Barbara Heuchel, Wilhelm-Külz-Straße 7, Telefon: 03632 – 50211
Die Theaterkarten erhalten die Teilnehmer im Bus ausgehändigt.
Verbindliche Anmeldungen bitte an o.g. Adresse bis spätes-
tens 01. Februar 2020!

Eine Oper nach einem Goethe-Libretto; eine Oper zudem, die in engs-
tem persönlichem Kontakt zwischen Dichter und Komponist entstand – 
und die trotzdem niemand kennt: Kann es so etwas überhaupt geben? 
Leider ja: Philipp Christoph Kaysers vieraktiges Singspiel „Scherz, List 
und Rache“ nach der Vorlage mit dem gleichen Titel aus der Feder des 
Weimarer Dichterfürsten – sie harrt bis zum heutigen Tag ihrer Auffüh-
rung wie ihrer Einspielung auf Tonträger.
Das nach dem Vorbild der italienischen "opera buffa" entstandene 
Singspiel in vier Akten wurde von Goethes Jugendfreund Ph. Chr. Kayser 
vertont. Das burleske Dreipersonenstück wurde durch die italienische 
Spielform des Intermezzos und durch die Personendarstellungen Mo-
lières inspiriert. Mit diesem Stück, in dem Goethe mit seinen Figuren 
einen grotesken pantomimischen Wirbel entfesselt, ist ihm eine deut-
sche Adaption der italienischen 'commedia dell'arte' gelungen.
Doch das Werk wurde nie vollständig aufgeführt, nicht einmal nach der 
Wiederentdeckung in den 1990er Jahren in der Nationalbibliothek Zü-
rich.
Die Besetzung ist minimal, beteiligt sind nur drei Sänger, neben dem 
Sopran singt der Tenor ihren Partner und der Bariton den Doktor, der das 
Liebespaar um das Erbe der Tante bringt.
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Neue Bücher, Hörbücher und DVDs für 
unsere jüngsten Leser und alle, die es 
werden wollen
„Wie lange noch bis Weihnachten?
24 Vorlesegeschichten
Als Niko aus der Tür guckt, staunt er nicht 
schlecht: Vor dem Haus sitzt ein kleiner Hund. 
Im Maul hält er einen Umschlag mit der Auf-
schrift: „Für Niko“. Jeden Tag im Advent be-
kommt Niko nun geheimnisvolle Post ohne 
Absender. Daraus erfährt er eine Menge über 
Weihnachtsbräuche und Lieder. Aber auch Ein-
ladungen sind dabei, denen Niko folgt. Und so 
erlebt er ganz Erstaunliches, bis es dann end-
lich Heiligabend wird.
„Wie der Weihnachtsmann beinahe das 
Weihnachtsfest verpasste“
Der Weihnachtsmann hat ein Problem: Weil 
er ein so gutes Herz hat, verteilt er Plätzchen, 
Äpfel und Nüsse an die hungrigen Waldtiere, 
bis sein Sack leer ist! Und als er Nachschub 
für die Kinder besorgen will, verläuft er sich 
im Winterwald…doch ein Glück, dass es die 
Weihnachtswichtel gibt!
„24 Weihnachtsgeschichten zum Knobeln“
Der rätselhafte Adventskalender
In der Weihnachtszeit verbringen die Zwillinge 
Marthe und Linus ihre Nachmittage gern bei 
Nachbarin und Ersatzoma Johanna. Johanna 
macht nicht nur die leckersten Dampfnudeln 
der Stadt, sie ist auch die beste Geschichten-
erzählerin weit und breit. Am liebsten erzählt 
Johanna eine von ihren berühmt-berüchtigten 
Rätselgeschichten. Nur wer gut aufgepasst 
hat, kann die Rätselfrage am Ende lösen.
„Mein 24. Dezember“
Eine seltsame Geschichte 
Flocki erlebt zum ersten Mal Weihnachten. Fas-
sungslos verfolgt der junge Hund das eigen-
tümliche Benehmen der Menschen an diesem 
seltsamen Tag.
„Maximilian und der verlorene Wunsch-
zettel“
Eine Adventsgeschichte in 24 ½ Kapiteln
Die kleine Maus Maximilian findet auf der Stra-
ße einen geheimnisvollen Brief. Der Wunsch-
zettel in dem Brief muss unbedingt schnell 
zum Weihnachtsmann! Ein weihnachtliches 
Abenteuer beginnt. 
Mit Rezepten, Gedichten und Bastelanleitungen.
 „Das große Weihnachtskonzert
für die ganze Familie“
In seinem großen Weihnachtskonzert für Klein 
und Groß vereint Marko Sima eine einzigarti-
ge musikalische Vielfalt: von einer friedvollen 
Weihnachtsgeschichte über bekannte Weih-
nachtslieder und Klänge aus aller Welt bis hin 
zu klassischer Musik, Pop und Rock`n`Roll. Eine 
abwechslungsreiche Mischung, mit der das 
Fest der Liebe mit allen Sinnen gefeiert wird!

„Willkommen in der Weihnachtswerkstatt“
Tolle Bastelideen und Rezepte
Dieses Buch steckt voller kreativer Ideen.
Beim Basteln, Nähen, Dekorieren und Backen ver-
geht das Warten auf Weihnachten wie im Flug!
„Der Weihnachtosaurus“ von Tom Fletcher
Die Weihnachtswichtel am Nordpol sind ganz 
aus dem Häuschen, als sie tief im Eis ein ge-
heimnisvolles Ei entdecken. Der Weihnachts-
mann höchstpersönlich brütet das Ei unter 
seinem dicken Po aus. Zur Verblüffung aller 
schlüpft ein freundlicher kleiner Dinisaurier: 
der Weihnachtosaurus.
Zufällig schickt zur gleichen Zeit, tausende 
Kilometer entfernt, ein kleiner Junge namens 
William seinen Wunschzettel an den Weih-
nachtsmann ab: Er wünscht sich einen Dino-
saurier.
Als William und der Weihnachtosaurus einander 
in der Weihnachtsnacht begegnen, erleben die 
beiden das fantastischste, lustigste Abenteuer 
ihres Lebens. Und sie erfahren, was es bedeutet, 
den Wünschen des Herzens zu folgen.
(für 3. u. 4. Klasse)
„Das verrückte Baumhaus“ von Andy Griffiths
(Jeff Kinney, Autor von Gregs Tagebuch)
Schmunzeln, kichern, lachen: Mit jedem Stock-
werk schraubt Griffiths die Gags in die Höhe!“
Willkommen in Andys und Terrys verrücktem 
Baumhaus! Hier ist alles erlaubt und es gibt 
alles, was man sich vorstellen kann.
Hörbuch: „Mein LOTTA-LEBEN“
Witzig und authentisch erweckt Lottas turbu-
lente Welt zum Leben.
DVD: „Die Eiskönigin“ völlig unverfroren
„BFG“ Sophie und der Riese
…und viele andere   

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek
Montag, Dienstag: 12:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 12:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:  10:00 bis 15:00 Uhr

Die Öffnungszeiten der Kinderbibliothek sind 
den Zeiten der Erwachsenenbibliothek ange-
passt!
Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek wün-
schen ihren Lesern ein besinnliches, frohes 
Weihnachtsfest und ein lesefreudiges, ge-
sundes neues Jahr!

Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“
Sondershausen

Veranstaltung der Stadt-
bibliothek Sondershausen

am 20.12.2019 um 15:00 Uhr
Regina Vitzthum und ein weiterer 

Autor aus Leipzig lesen
"Märchen aus aller Welt" für

Erwachsene.

Residenzbuchhandlung -
Der neue Buchladen für Sonders-
hausen eröffnet im April 2020
Residenzbuchhandlung, so heißt der neue 
Buchladen in Sondershausen. Im April, aller 
Voraussicht nach zum Welttag des Buches, 
öffnet das Geschäft seine Pforten in der Bebra-
straße 31. 
Zum „Start in den Advent“ bot Hans-Joachim 
Hoffmann, der Inhaber der Buchhandlung, 
schon mal die ersten Bücher an. Ab jetzt kann 
jeder, der über die Residenzbuchhandlung Bü-
cher, Gutscheine, Hörbücher usw. erwerben 
und nicht bis April warten möchte, telefonisch 
über die 03632 6657184 bestellen. In Kürze 
wird auch ein Webshop unter www.residenz-
buchhandlung.de online gehen. Dann ist es 
für die Menschen, die im Internet Produkte 
erwerben, gar kein Problem mehr online und 
regional Bücher zukaufen.
Viele SondershäuserInnen äußerten bereits 
ihre Freude darauf, endlich wieder ein Buch-
geschäft in Sondershausen zu haben. Auch 
die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, 
insbesondere aber der Bürgermeister Steffen 
Grimm, sind glücklich, dass damit die seit lan-
ger Zeit betriebenen Ansiedlungsversuche zum 
Erfolg geführt wurden. 
Herr Hoffmann betreibt bereits seit mehreren 
Jahren zwei Buchläden. Einen in der Steier-
mark, Österreich und die Ostseebuchhandlung 
auf Rügen. Der neue Laden liegt „genau“ in 
der Mitte und Herr Hoffmann freut sich schon 
darauf, mit seiner Erfahrung im Buchhandel 
den Menschen in Sondershausen ein gut sor-
tiertes Angebot zu unterbreiten. 
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Neue Kammermusik-CD mit 
Musikern des Loh-Orchesters 
erschienen
Seit Kurzem ist die 
Debüt-CD des Trio 
Magos erhältlich. 
Darauf sind der 
Solocellist Sebas-
tian Hennemann 
und die stellvertretende Soloklarinettistin Maxi 
Kaun, beide aus dem Loh-Orchester, sowie die 
Pianistin Goun Kim zu hören. Für die vorliegen-
de Aufnahme hat das dynamische Trio Werke 
der Klassik und Romantik kombiniert, die die 
Spielfreude und musikalische Ausdruckskraft 
des Ensembles auch zuhause erlebbar machen. 
Passend zu Ludwig van Beethovens 250. Ge-
burtstag im kommenden Jahr erklingt dessen 
berühmtes „Gassenhauer-Trio“. Als zweites 
Werk spielten die vielfach ausgezeichneten 
Musiker die „Acht Stücke“ von Max Bruch ein. 
Dem ehemaligen Sondershäuser Hofkapell-
meister fühlen sich die drei Instrumentalisten 
besonders verbunden. Die CD ist in der Tourist-
information Sondershausen sowie online unter 
https://www.triomagos.com/cd erhältlich. 

SONDERSHAUSEN » IM HERZEN MUSIK «

Ein Sondershäuser 
Chor stellt sich vor:
Chorgemeinschaft Berka-Jecha
Die Chorgemeinschaft Berka-Jecha e.V. ent-
stand 2009 durch den Zusammenschluss der 
Männerchöre Berka (Gründung 1866) und Je-
cha (Gründung 1858). Der Chor besteht aus 
16 Sängern. Ludmila Sergienko aus Sonders-
hausen leitet den Chor und gibt ihm die ge-
wisse weibliche Note. Den Vereinsvorsitz hat 
Lothar Berninger aus Berka inne.
Der Chor hat sich den volkstümlichen Schla-
ger und den Volksliedern verschrieben. Aber 
auch Stimmungslieder und weitere Liederar-
ten gehören zum Repertoire, mit welchem sie 
vornehmlich zu Familienfeiern, in Senioren-
heimen, zu gesellschaftlichen und dörflichen 
Höhepunkten auftreten.
Dem Chor liegt es sehr am Herzen, neue Sän-
ger zu gewinnen, um sein Fortbestehen zu 
sichern und damit die Musikstadt Sondershau-
sen in ihrer Vielfalt zum Klingen zu bringen.
Alle Interessierten sind eingeladen an einer 
Chorprobe teilzunehmen, um das Sangesge-
schehen hautnah mitzuerleben. Vielleicht wird 
dann aus dem Interesse wahre Begeisterung 
und eine Chormitgliedschaft.
Die Chorproben finden jeweils am Donnerstag 
von 19 bis 21 Uhr im Dorfkrug in Berka statt.
Angela-Katrin Böhme
Wirtschaftsförderung der Stadt Sondershausen

Förderverein Loh-Orchester 
Sondershausen e. V.
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Stadt 
Sondershausen, liebe Vereinsmitglieder,
wieder geht ein ereignisreiches Jahr, das 
400. in der Geschichte unseres Loh-Orches-
ters, zu Ende. Die Adventszeit hat begonnen, 
das Weihnachtsfest nähert sich, Zeit allen 
Mitgliedern und Förderern unseres Vereins 
Danke zu sagen und den Vereinszweck, die 
Förderung und Unterstützung des traditions-
reichen Loh-Orchesters, in den Blick zu neh-
men. 
Vielfältig und 
u m f a n g r e i c h 
sind die Auf-
gaben unseres 
Vereins und rei-
chen von der Fi-
nanzierung des 
Konzertbusses 
über Blumen für die Solisten und Freikarten 
für Schüler in den Sinfoniekonzerten bis hin 
zur Förderung spezieller Projekte. Im vergan-
genen Jahr haben wir die Veranstaltungen 
zur Liszt-Biennale und zum 400jährigen Jubi-
läum des Lohorchesters unterstützt. So konn-
ten wir der Stadt Sondershausen ein Porträt 
des Komponisten Franz Liszt, geschaffen vom 
Sondershäuser Künstler Gerd Mackensen, 
übergeben. Für das Orchester haben wir ein 
notwendiges Drum-Set finanziert.
 Um auch in den kommenden Jahren das 
Wirken des Orchesters in unserer Stadt und 
der Region mitgestalten zu können, benö-
tigen wir Ihre Unterstützung und bitten um 
Spenden auf die unten angegebene Bankver-
bindung.
Einladen möchte ich nicht nur zu den vielsei-
tigen Veranstaltungen des Theaters und des 
Loh-Orchesters über die Feiertage, sondern 
auch zu den Thüringer Schlossfestspielen 
Sondershausen und allen anderen Veranstal-
tungen und Konzerten. Es lohnt sich immer. 
Auch können Sie uns bei vielen der Veran-
staltungen am Stand des Fördervereins einen 
Besuch abstatten und mit uns ins Gespräch 
kommen.
Im Namen des Fördervereins Loh-Orchester 
Sondershausen e.V. möchte ich Ihnen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest, ein erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2020 und viel Freude an 
der Musik wünschen.
Ihr Joachim Kreyer

Bankverbindung:
IBAN: DE16 8205 5000 3100 0099 82
Kyffhäusersparkasse

GJG – Gothaer Jazz
Gang erneut zu Gast
beim Jazzclub
Ralf Benschu (Saxophon), Jens Goldhardt 
(Piano) und Freunde sind am 18.01.2020 zum 
wiederholten Mal zu Gast im Jazzclub Sonders-
hausen e.V. - fast schon ein Heimspiel, das von 
allen mit Spannung erwartet wird. Wer sich in 
diesem Jahr des Projekts hinter „Freunde“ ver-
birgt, bleibt eine Überraschung.
Die Gothaer Jazz Gang wurde im Laufe der 
Jahre immer mehr zu einer festen Formation, 
welche sich aus Jam-Sessions der Gothaer 
Kulturnächte entwickelte. Musiker unterschied-
lichster Genres fanden dabei zusammen und 
wurden sich schnell einig, was Stil, Klang und 
Repertoire anging. So spielen klassisch aus-
gebildete Musiker zusammen mit Jazzern und 
Kirchenmusikern und verjazzen klassische 
Literatur, aber auch bekannte Standards wer-
den neu arrangiert und für Jazz ungewohnte 
Instrumente umgeschrieben. Erleben Sie einen 
exzellenten Abend mit bekannten Melodien im 
neuen Gewand.
Samstag, 18.01.2020 // Sondershausen, 
Cruciskirche // Einlass: 19:00 Uhr // Be-
ginn: 20:00 Uhr



Seite 26     SONDERSHÄUSER HEIMATECHO    |    Jahrgang 30    |    Mittwoch, den 18. Dezember 2019    |    Nummer 15

SPORT Gürtelprüfungen in Erfurt
Wie zuletzt angekündigt fand am 30. November in Erfurt ein Kata-Lehr-
gang mit Landestrainer und Sondershäuser Heimtrainer Andreas Kolleck 
(6. DAN) statt. Während des Trainings lernten Karateka neue Stellungen 
oder neue Kata. Die fortgeschrittenen Teilnehmer ab Braungurt befassten 
sich mit der Kata Bassai Dai und deren Bunkai (Anwendung).
Nach den Trainingseinheiten stellten sich dann 22 Sondershäuser Karateka 
der nächst höheren Kyu-Prüfung. Teilweise aufgeregt traten unsere kleinen 
und großen Karatekas dann vor die Prüfungskommission. Trainer Andreas 
Kolleck konnte aber konstatieren, dass sich der Trainingsfleiß gelohnt hat. 
Alle Sondershäuser Prüflinge konnten überzeugen und zeigten sich in der 
Grundschule (Kihon), den jeweiligen Arten der Anwendung am Partner (Ku-
mite) sowie den Katas sehr gut vorbereitet. Jeder konnte mit Bravour seine 
geforderten Prüfungsteile darbieten. Allen Karatekas unseres Vereins den 
herzlichsten Glückwunsch zur jeweils bestandenen Prüfung!
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vereinsvorstandes bei der 
Stadt Sondershausen, allen Vereinsmitgliedern, Organisatoren, Helfern, 
Eltern und natürlich beim Trainer für die geleistete Arbeit in diesem Jahr 
bedanken. Aufgrund der guten Organisation, Vereinswerbung und auch 
der Erfolge konnten wir unsere Mitgliederzahlen nicht nur stabilisieren, 
sondern sogar wieder erhöhen. Ab Januar wird wieder um neue Mitglieder 
geworben werden. 
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und viel Erfolg für das neue 
Jahr (Infos unter www.sondershausen-karate.de).
Uwe Pforr

Am Vorabend des 1. Advent trafen sich 13 Mitglieder des Hundevereins 
Sondershausen um gemeinsam ein erlebnisreiches Jahr zu beschließen.
Zur Tradition ist dabei schon das „Wichteln“ geworden. Bevor es aber 
ans Würfeln ging, gab es in gemütlicher Runde im weihnachtlich ge-
schmückten Vereinsheim, etwas für Magen und Gaumen.
Es war wieder ein Spaß, als es an 
das Öffnen der Päckchen ging. 
Neugierig wurde dem Nachbarn 
beim Auspacken dabei über die 
Schulter geschaut.
Gesprächsstoff hatten die Hun-
defreunde auf jeden Fall reichlich, 
denn im Jahresverlauf hat so mancher Vierbeiner seine „Leinenhalter“ 
in Atem gehalten. Bei leckerem Glühwein und gesponserter Himbeer-
bowle verging der Abend wie im Flug.
Danke an alle Beteiligten, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben.
Wir wünschen allen Hundefreunden mit ihren Tieren eine schöne Vor-
weihnachtszeit und einen entspannten Jahreswechsel.
Ingelore König
Vorsitzende

Wichtelfeier der Hundefreunde

Der Vorstand des
Honawerschen Carneval Vereins 

„Gelb-Blau“ e.V.
wünscht allen Mitgliedern, Gästen,

Freunden und Sponsoren des Vereins, 
sowie allen Lesern des Heimatechos

ein geruhsames und freudiges 
Weihnachtsfest und für das bevorstehende 

Neue Jahr alles Gute.

Unsere Veranstaltungen
in 2020

01.02.  Prunksitzung des Damenelferrates
22.02.  Prunksitzung des Kinderelferrates
22.02.  Prunksitzung des Herrenelferrates
23.02.  Familien-Programmsitzung 
18.04.  16. Honawersches Spatzenfest

Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen:
24. Januar 2020, ab 19:00 Uhr
in der Gaststätte Hohenebra.
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SONDERSHÄUSER MÄRKTE

Sondershäuser
Weihnachtsmarkt
19.12. - 22.12.2019
mit musikalischer Umrahmung

GUTSCHEIN

Der Weihnachtsmarkt wird unterstützt von:

Öffnungszeiten:
Do  10 - 20 Uhr
Fr+Sa      
So 

10 - 22 Uhr
12 - 18 Uhr

Landratsamt des
Kyffhäuserkreises

Herzlichen Dank allen Sponsoren!

!!

CS Elektrotechnik
Chinow

Greußen

Gesponsert durch Sondershäuser Betriebe,

Einrichtungen und Gewerbetreibende.

für eine Karussellfahrt

bzw. einmal

Schlittschuhlaufen

(Pro Kind und Tag nur ein Gutschein einlösbar!)

Kostenlos Karussellfahrten 
bzw. Schlittschuhlaufen

Liebe Kinder,

in der heutigen Ausgabe des Heimatechos 
findet Ihr eine Anzeige, die einen Gutschein 
enthält. Diesen könnt Ihr entweder am Kin-
derkarussell bzw. an der Eisbahn einlösen. 
Hier laden Euch Sondershäuser Betriebe 
und Gewerbetreibende sowie die Stadt 
Sondershausen recht herzlich ein. 

Für Euch gibt es natürlich viele Leckereien. 
Dazu gehören u.a. Kinderpunsch, Kakao, 
heiße Waffeln, kandierte Früchte, Pfeffer-
kuchen, Zuckerwatte und vieles mehr. Auch 
der Weihnachtsmann ist täglich unterwegs 
und hat im Sack viele Überraschungen.

Der Weihnachtsmann hat auch einen Stand 
auf dem Markt, an dem Ihr als Andenken 
auch ein Souvenirfoto mit ihm aufnehmen 
könnt.

Das Organisationsteam des Weihnachts-
marktes wünscht Euch viel Spaß und 
fröhliche Weihnachten. Habt Ihr Fragen 
so erreicht Ihr Eure Marktmeisterin unter 
015111723326 oder direkt vor Ort!

Marktreiben in der Fußgängerzone 
Die Marktmeisterin der Stadt Sondershausen teilt mit, dass am 20.12.2019 in der Fußgän-
gerzone Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Geflügel sowie Fisch- und Backwaren 
angeboten werden. Eier, Wurst-, Fleisch- und Backwaren gibt es dann noch einmal direkt vor 
Silvester am 27.12.2019. Die Stände haben ab 8:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr geöffnet.
Für Fragen rund um das Marktgeschehen erreichen Sie die Marktmeisterin unter 
0151/11723326.
Ihre Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise wünscht allen Händlern der Sondershäuser 
Märkte sowie deren Besuchern ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2020. Bleiben oder werden Sie gesund!
Vielen Dank für Ihre Treue.
Ich freue mich, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können. 
Der Wochenmarkt beginnt dann wieder am 14. Januar 2020. Aus org. Gründen findet der 
Wochenmarkt dann ausschließlich in der Fußgängerzone statt.
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Wir gratulieren den Jubilaren
18.12. zum 80. Geburtstag Frau Grimm, Brigitta
18.12. zum 70. Geburtstag Frau Köhler, Sigrid
18.12. zum 75. Geburtstag Frau Krumes-von Krieger, Karin
18.12. zum 70. Geburtstag Herr Preußel, Jürgen
18.12. zum 80. Geburtstag Frau Sickel, Ingeborg / Schernberg
19.12. zum 80. Geburtstag Herr Wiegand, Manfred
20.12. zum 85. Geburtstag Frau Bischoff, Ruth
21.12. zum 85. Geburtstag Frau Bauersfeld, Elisabeth / Schernberg
21.12. zum 70. Geburtstag Frau Müller, Hella
22.12. zum 70. Geburtstag Frau Beate, Anneliese / Oberspier
22.12. zum 80. Geburtstag Frau Koch, Christa
23.12. zum 75. Geburtstag Frau Becker, Erika / Großberndten
23.12. zum 70. Geburtstag Frau Hartmann, Petra
23.12. zum 80. Geburtstag Herr Hass, Günter
23.12. zum 70. Geburtstag Herr Kaufmann, Manfred
23.12. zum 70. Geburtstag Frau Manck, Christa
23.12. zum 70. Geburtstag Herr Seliger, Wolfgang / Immenrode
24.12. zum 70. Geburtstag Frau Sauer, Brigitte
24.12. zum 80. Geburtstag Herr Wollenhaupt, Artur
25.12. zum 75. Geburtstag Frau Bischof, Waltraut
25.12. zum 90. Geburtstag Frau Carnarius, Helena
25.12. zum 85. Geburtstag Frau Kaufmann, Edith / Oberspier
25.12. zum 75. Geburtstag Herr Panzner, Rolf-Dieter
25.12. zum 80. Geburtstag Frau Rössel, Helga
26.12. zum 75. Geburtstag Herr Jakob, Joachim / Oberspier
26.12. zum 70. Geburtstag Herr Schmitz, Detlef
27.12. zum 70. Geburtstag Frau Bertram, Christine
27.12. zum 80. Geburtstag Herr Boretzki, Gerhard
27.12. zum 95. Geburtstag Frau Emmelmann, Charlotte
28.12. zum 100. Geburtstag Frau Brückner, Charlotte
29.12. zum 75. Geburtstag Herr Nuernberger, Gottfried
29.12. zum 70. Geburtstag Herr Tramm, Peter
30.12. zum 75. Geburtstag Herr Benkenstein, Jürgen
30.12. zum 80. Geburtstag Herr Dietrich, Heinz / Großberndten
30.12. zum 80. Geburtstag Frau Kirchner, Ingrid
30.12. zum 75. Geburtstag Herr König, Eberhard
30.12. zum 80. Geburtstag Herr Polcar, Ferdinand
30.12. zum 90. Geburtstag Frau Thomas, Lore
30.12. zum 80. Geburtstag Frau Wendel, Hilde
31.12. zum 80. Geburtstag Frau Blichmann, Rotraud
31.12. zum 85. Geburtstag Frau Gauder, Jutta
31.12. zum 75. Geburtstag Frau Hoffmann, Edith / Berka
31.12. zum 90. Geburtstag Frau Reich, Zita
31.12. zum 85. Geburtstag Herr Schiebel, Siegfried
31.12. zum 75. Geburtstag Herr Walter, Klaus
01.01. zum 80. Geburtstag Frau Topfstedt, Grimhild
01.01. zum 80. Geburtstag Herr Urban, Ottfried
02.01. zum 80. Geburtstag Frau Einspänner, Marga
02.01. zum 85. Geburtstag Herr Härting, Friedel
02.01. zum 70. Geburtstag Herr Sickel, Hans-Jürgen
02.01. zum 80. Geburtstag Herr Verges, Horst / Großberndten
02.01. zum 95. Geburtstag Frau Weimer, Ilse / Schernberg
02.01. zum 80. Geburtstag Frau Wilke, Helga / Großfurra
04.01. zum 80. Geburtstag Frau Baar, Karin
04.01. zum 70. Geburtstag Frau Burghardt, Barbara
05.01. zum 75. Geburtstag Frau Wohlert, Heidrun
06.01. zum 75. Geburtstag Herr Dietrich, Joachim
06.01. zum 80. Geburtstag Herr Einspänner, Wolfgang
06.01. zum 75. Geburtstag Frau Müller, Karin
06.01. zum 75. Geburtstag Frau Rußwurm, Doris
07.01. zum 75. Geburtstag Herr Schüller, Karl-Heinz
07.01. zum 70. Geburtstag Herr Schuster, Wolfgang / Thalebra
08.01. zum 70. Geburtstag Frau Jakob, Ursula
08.01. zum 75. Geburtstag Herr Weigert, Alois / Hohenebra

ZEITGESCHEHEN

09.01. zum 75. Geburtstag Herr Helfer, Manfred / Berka
09.01. zum 70. Geburtstag Frau Holstein, Veronika
10.01. zum 85. Geburtstag Frau Brandt, Inge
10.01. zum 85. Geburtstag Herr Engemann, Karlheinz
10.01. zum 70. Geburtstag Herr Wiegandt, Hans-Jürgen
11.01. zum 90. Geburtstag Frau Bielefeld, Edeltraute
11.01. zum 80. Geburtstag Herr Blechschmidt, Gerhard
12.01. zum 70. Geburtstag Frau Weimer, Margit / Schernberg
13.01. zum 85. Geburtstag Herr Beck, Günter / Straußberg
13.01. zum 75. Geburtstag Frau Germer, Elke
14.01. zum 90. Geburtstag Frau Hotze, Lieselotte
14.01. zum 75. Geburtstag Herr Rieger, Norbert
14.01. zum 75. Geburtstag Herr Schneegans, Erwin / Thalebra
14.01. zum 85. Geburtstag Frau Seeber, Irma
14.01. zum 70. Geburtstag Herr Thiele, Jürgen
14.01. zum 80. Geburtstag Frau Villmow, Marga
15.01. zum 80. Geburtstag Frau Abschinski, Käthe
15.01. zum 80. Geburtstag Frau Kascherus, Hannelore
16.01. zum 70. Geburtstag Frau Köhler, Ingrid / Hohenebra
16.01. zum 85. Geburtstag Frau Wagner, Ingrid
17.01. zum 80. Geburtstag Frau Fitzenreiter, Anna-Luise
17.01. zum 85. Geburtstag Frau Heinz, Erika
17.01. zum 70. Geburtstag Herr Krapalies, Norbert / Großberndten
17.01. zum 70. Geburtstag Frau Reinhardt, Anita
17.01. zum 85. Geburtstag Herr Dr. Windisch, Horst
18.01. zum 80. Geburtstag Frau Schellknecht, Ingrit
19.01. zum 80. Geburtstag Frau Fischer, Inge
19.01. zum 70. Geburtstag Frau Fleischer, Inge
20.01. zum 85. Geburtstag Frau Bohnert, Ruth
20.01. zum 85. Geburtstag Frau Kühn, Irmtraud
21.01. zum 80. Geburtstag Herr Agert, Dieter
21.01. zum 80. Geburtstag Frau Spannaus, Gisela
22.01. zum 80. Geburtstag Frau Ahrens, Ingrid / Oberspier
22.01. zum 75. Geburtstag Herr Langenberger, Manfred
22.01. zum 85. Geburtstag Frau Wünsch, Renate / Großfurra
23.01. zum 75. Geburtstag Frau Wilke, Brunhilde / Großfurra
24.01. zum 80. Geburtstag Frau Nagel, Ingrid
25.01. zum 75. Geburtstag Herr Tresselt, Horst
26.01. zum 75. Geburtstag Frau Hartleb, Sigrid
26.01. zum 70. Geburtstag Herr Hesse, Gerd / Oberspier
27.01. zum 75. Geburtstag Herr Kockrick, Rudolf
28.01. zum 80. Geburtstag Frau Lindau, Karola
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Spendenaufruf
Wir bitten weiterhin um Ihre finanzielle Zuwendung zur Erreichung des 
Ziels des Glockenprojekts St. Trinitatis mit der Indienststellung von zwei 
neuen Bronzeglocken im Turm der Stadtkirche zum 400jährigen Kirch-
weih-Jubiläum zum Trinitatisfest am 7. Juni 2020. 
Auch kleinste Beiträge sind höchst willkommen. 
Gern entgegengenommen werden Ihre Gaben von Herrn Helmut Köhler 
(Carl-Corbach-Klub) und im Gemeindebüro in der Gottesackergasse bei 
Frau Mennekamp. Sie können auch auf das Konto der Kirchgemeinde 
überweisen. Bei Angabe der Adresse erhalten Sie wie bei der Barüberga-
be, selbstverständlich eine steuerbegünstigende Spendenquittung. 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sondershausen
Evangelische Bank: IBAN: DE 39 5206 0410 0108 013071, BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck und die Kirchgemeinde:
Bitte Code beachten: RT 2986/Spende Glockenprojekt St. Trinitatis Sondershausen 

100 Jahre
Bäckerei
Hartmann 

In diesem Jahr feierte die Bäckerei Hartmann in 
Stockhausen ihr 100jähriges Firmenjubiläum. 
Dieser, heute in vierter Generation, geführte 
Handwerksbetrieb ist somit eine der ältesten Fir-
men in Sondershausen und darüber hinaus.  
Die Bäckerei wurde 1919 von Bäckermeister Otto 
Leonhardt gegründet. Er führte den Betrieb mit 
seiner Frau Pauline bis in die 40iger Jahre des 
letzten Jahrhunderts. Die Tochter Gertrud lernte 
während ihrer Dienstzeit im Lazarett in Sonders-
hausen einen verwundeten Wehrmachtssoldaten 
kennen und lieben. Dieser gebürtige Hesse, Oskar 
Hartmann, war ebenfalls von Beruf Bäcker und 
Konditor. Die beiden heirateten 1943 und stiegen 
beruflich in das elterliche Geschäft ein. 1946 er-
warb Oskar Hartmann den Meistertitel und führte 
den Betrieb ab dem Jahr 1948 als „Bäckerei Hart-
mann“ weiter. Durch glückliche Umstände ent-
ging der Familienbetrieb den Enteignungen und 
Verstaatlichungen der 60er und frühen 70er Jahre.  
Mit dem Lehrbeginn des Sohnes Winfried Hart-
mann1962 wuchs die nächste Generation im Be-
trieb heran. Nach Erwerb des Gesellenbriefes und 
dem Ablegen der Meisterprüfung im Jahr 1972 
stand der Weiterführung der Bäckerei nichts im 
Wege. Aufgrund des frühen Todes Oskar Hart-
manns erfolgte die Firmenübernahme im Jahr 
1976. Gemeinsam mit seiner Frau Petra, einer ge-
lernten Verkäuferin im Lebensmittelhandel, führte 
er den Betrieb unter großem persönlichem Ein-
satz durch die Jahre der DDR-Mangelwirtschaft. 
Die Wende 1989 und die damit verbundenen 
tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen 
stellten das Paar vor neue unbekannte Heraus-
forderungen in der freien Marktwirtschaft.  

Der Eintritt des Sohnes, Jörg Hartmann, nach der 
Gesellenprüfung 1993 sicherte den Fortbestand 
der Firma in den darauffolgenden Jahren. 2002 
erwarb er den Meistertitel an der Sächsischen 
Bäckerfachschule Dresden. Durch die Firmen-
übernahme im Jahr 2012, gemeinsam mit seiner 
Frau Peggy, ist die Bäckerei Hartmann in vierter 
Generation und seit nunmehr 100 Jahren am 
Markt präsent.  
Wir nehmen dies zum Anlass, uns für die teils 
jahrzehntelange Treue unserer Kunden, Ge-
schäftspartner und Mitarbeiter zu bedanken. Zu-
versichtlich blicken wir voraus in ein neues Jahr-
hundert.  
Bäckermeister Winfried Hartmann und Bä-
ckermeister Jörg Hartmann   

Das gegenwärtige Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Der Jahresschluss bietet die Gelegenheit, 
den bisherigen Verlauf des Glockenprojekts 
St. Trinitatis zu bilanzieren. Mit dem für An-
fang Februar 2020 vorgesehenen Guss unse-
rer zweiten neuen Bronzeglocke wird auch 
eine neue Etappe erreicht. Das Eintreten in 
diesen neuen Abschnitt setzt voraus, dass die 
erforderlichen finanziellen Mittel vorhanden 
sind. Sie sind vollkommen durch finanzielle 
Spenden aufzubringen. 
Dies ist auch Gelegenheit, für die bisher ein-
gegangenen Spenden wieder zu danken. Der 
Ausdruck „überwältigend“ ist zur verbalen 
Kennzeichnung der eingegangenen Spenden 
sicher nicht zu hoch gegriffen und keinesfalls 
übertrieben.
Besonders ins Auge fällt dabei, dass Spenden 
auch anlässlich von Jubiläen und persön-
lichen Ereignissen von dabei anwesenden 

Gästen erbeten und weitergereicht werden. 
So haben eine ganze Reihe von Jubilaren ihre 
Feiern zur Unterstützung des Glockenprojek-
tes genutzt und stets namhafte Beträge zur 
Füllung des Spendentopfs übergeben. Es ist 
Ausdruck für die große Verbundenheit mit 
ihrer Heimatstadt Sondershausen.
In diese Kategorie fallen auch die Vermächt-
nisse, die von diversen Interessenten auch in 
Form von Sachspenden ausgesetzt worden 
sind.
Mit dem Instrument der steuerlichen Anrech-
nung dieser Finanzbeiträge zeigt der Staat 
neben der Anerkennung seinen Willen zur 
Unterstützung und Förderung dieser Spen-
dengaben für gemeinnützige Vorhaben in 
unserer Gesellschaft. 
Allen Gebern sei innigst gedankt und zur 
Nachahmung empfohlen.
H. K. 

Glockenprojekt St. Trinitatis Sondershausen
Dank für Spenden

Im Jahr 2019 wurde dem 
Sondershäuser Dichter und 
Philosophen Johann Karl We-
zel (1747-1819) aus Anlass 
seines 200. Todestages eine 
besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Mit einer Reihe 
von Publikationen und Ver-
anstaltungen wurde des Mannes gedacht, der 
in Sondershausen geboren und verstorben war, 
mit seinem Wirken die Aufmerksamkeit der Welt 
auf das kleine Residenzstädtchen gelenkt hatte. 
Den Abschluss des Wezel-Jahres bildeten zwei 
Aktivitäten, die als Würdigung Wezels betrach-
tet werden können.
Die Goethe-Gesellschaft OV Sondershausen 
ehrte Wezel in ihrer musikalisch-literarischen 
Monatsveranstaltung am Freitag, dem 6. De-
zember.
Brigitte Ballhause unternahm einen literari-
schen Streifzug mit interessanten Wortgefech-
ten und Sprachbildern aus einigen von Wezels 

Werken. Dabei ging es vor 
allem um sein Denken und 
Fühlen in seiner Zeit und um 
den aktuellen Bezug zu heute. 
Umrahmt wurden Vortrag und 
Lesung mit Flötenmusik, dar-
geboten von Sibylle Ortloff. 
Der Journalist Karl-Heinz Mey-

er brachte mit seiner Ehefrau Änne seit Beginn 
der 1970er Jahre Johann Karl Wezel wieder zu-
rück in das Licht der Öffentlichkeit. Sie sind als 
die modernen Entdecker Wezels anzusehen.
Mit dem Wezel-Arbeitskreis und nach der 
Wende mit der Internationalen J.-K.-Wezel-Ge-
sellschaft hatten sie unvergessene Verdienste 
um die Pflege des Wezel-Erbes erworben. Sie 
wurden mit der Anbringung einer Ehrentafel 
an ihrem früheren Wohnhaus in der Kyffhäu-
serstraße 17 gewürdigt. Die Steinplatte aus 
hellem Jura-Marmor wurde von der Firma Gün-
ter Laube gefertigt und am 2. Dezember 2019 
angebracht.                                            H. K. 

Sondershäuser Wezel-Jahr erfolgreich zu Ende gegangen
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WISSENSWERTES
5. Ehrenamtsgala
im Kyffhäuserkreis
Sie kennen jemanden, der sich 
aus vollem Herzen engagiert? 
Der für seinen Verein, seine 
Initiative oder auch generell 
für die Allgemeinheit immer 
zur Verfügung steht? Jeman-
den, der es verdient hat, eine 
außergewöhnliche Anerken-
nung für seine ehrenamtliche 
Arbeit zu bekommen? Es kann natürlich auch 
ein Verein / eine Initiative sein, die sich in be-
sonderer Weise engagiert und in die Gesell-
schaft einbringt. Dann schlagen Sie uns genau 
diese Person/ diesen Verein/ Initiative für die 
Ehrenamtsgala des Kyffhäuserkreises 
2020 vor! Vielleicht hat die/ der von Ihnen 
Vorgeschlagene das Glück, am 8. Mai 2020 
in einer der folgenden Kategorien ausgezeich-
net zu werden und einen schönen Abend im 
Burghof Kyffhäuser zu verbringen.
In folgenden Kategorien wird der Kyffhäu-
ser-Ehrenamtspreis vergeben:
- Kinder- und Jugendarbeit / Sport
- Hilfsorganisation, Opferhilfe & Rettungswesen
- Alten-, Behinderten-, Hospizarbeit & Selbst-

hilfegruppen
- Kulturelles Engagement & Kirchliches Leben
- Ehrenpreis für das Lebenswerk
Füllen Sie einfach das entsprechende Formular 
aus, dass Sie auf der Internetseite des Land-
ratsamtes unter https://www.kyffhaeuser.de/
kyf/index.php/ehrenamtsgala_kyf.html
finden, beschreiben Sie uns das ehrenamtliche 
Engagement, welches diese Person bzw. dieser 
Verein leisten und senden es bis zum 31. Ja-
nuar 2020 per Post an:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Ehrenamt
Markt 8, 99706 Sondershausen
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Frau 
Bierwisch im Jugend- und Sozialamt 
(Tel: 03632/ 741 529 oder E-Mail: a.bier-
wisch@kyffhaeuser.de), sie wird Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Bereits im Februar d. J. begannen für den 
Verein vielfältige Arbeiten im Burggelände. 
Neben Vorbereitungen für Veranstaltungen 
und Abstimmungen zu Bauvorhaben füllte 
sich das Jahr mit vielen Besucherbegegnun-
gen und zahlreichen baulichen Aktivitäten. Ein 
Schwerpunkt ist nach wie vor die funktionale 
Wiederherstellung der Burgküche. Nach Ab-

schluss grundlegender statischer Sicherungen 
konnte in diesem Jahr mit einer ELER Kleinpro-
jektförderung die innere Küchenkellertreppe 
wiederhergestellt werden. Die Fertigstellung 
ermöglicht nun den Fortgang der Arbeiten im 
Erdgeschoss. Die Treppe erschließt im Innenbe-
reich die beiden Raumebenen Keller und Kü-
che. Vom Verein sind noch manche Handgriffe 
nötig bis die fünf Raumeinheiten der Burgkü-
che ihren nutzungsfähigen Zustand erlangen. 
Eine bauarchäologische Untersuchung im 
Küchenkaminbereich soll noch offene Fragen 
klären. Zumindest zeichnen sich schon jetzt die 
Konturen eines Edelsteines in der deutschen 
Burgenlandschaft ab. Derartige funktionsfähi-
ge Burgküchen sind gemessen an der Zahl von 
Burgen überschaubar. Weitere bauliche Aktivi-
täten erfolgten im Nordflügel der Burg.

Unser größtes Problem stellt der Zustand des 
Bergfrieds dar. Hier bemühen wir uns, ent-
sprechende finanzielle Mittel einzuwerben und 
möchten hierzu einen Spendenaufruf anfügen 
(Kyffhäuser Sparkasse IBAN DE 91 8205 5000 
3000 0032 81, BIC HELAEF1KYF). Wir würden 
uns über jeden noch so kleinen Beitrag freuen.
Es wurde aber nicht nur gebaut. 

Himmelfahrt und der Tag des offenen Denkmals 
waren neben zahlreichen Führungen öffentliche 
Veranstaltungen, bei denen man vieles zur Ge-
schichte und aktuelles erfuhr. Am 6 Juni startete 
der 12. thüringenweite Schülerfreiwilligentag, 
an dem wir 15 Schüler des Scholl-Gymnasiums 
in Sondershausen gewinnen konnten. Sie führ-
ten nach einer historischen Einführung zur Burg 
verschiedene Arbeiten im Stationsbetrieb aus.
Unsere Ausstellungsreihe „Zeitfenster" wid-
mete sich zum Tag des offenen Denkmals dem 
Thema Winterspaß auf Kufen. Gezeigt wurden 
historische Wintersportgeräte.
Wir möchten es an dieser Stelle nicht versäu-
men, uns bei allen Helfern und Unterstützern 
für ihre Beiträge recht herzlich zu bedanken und 
wünschen allen einen schönen Jahresausklang.
Peter Steinhardt

Die IG Burg Straußberg informiert -
Ein Blick auf das Vereinsjahr 2019

Alle Thüringerinnen und Thüringer sind einge-
laden, sich mit ihren besten Fotografien an der 
12. Landesfotoschau Thüringen zu beteiligen!
Die eingesandten Fotos brauchen keinem be-
sonderen Thema zugeordnet zu sein, müssen 
aber in den letzten beiden Jahren entstanden 
sein. Die 12. Landesfotoschau wird ab 14. 
März 2020 zuerst im Stadtmuseum Saalfeld 
gezeigt. Anschließend geht sie im Laufe der 
Jahre 2020 und 2021 auf eine Rundreise, bei 

12. Landesfotoschau Thüringen 2020
der sie auch in Erfurt, Hildburghausen/Suhl, 
Sondershausen, Jena und Gotha zu sehen sein 
wird. Möglichst viele Besucher sollen sich an 
den Bildern erfreuen und einen Eindruck von 
der Vielfalt der Themen und der hohen Qualität 
der Thüringer FotografInnen - Amateure wie 
Profis - bekommen.
Die Fotos können bis zum 01. Januar 2020 ein-
gesandt werden. Die genauen Wettbewerbs-
bedingungen erfahren Sie im Internet unter 

www.gff-thueringen.de oder können Sie beim 
Landesvorstand (Krähenbergstr. 9, 99090 Er-
furt) anfordern.
Die Fotoschau wird vom Landesverband Thü-
ringen der Gesellschaft für Fotografie e.V. ver-
anstaltet.
Jeder Einsender wird über die Entscheidung 
der Jury informiert, erhält eine Einladung zur 
Ausstellungseröffnung am 14. März 2020 in 
Saalfeld sowie einen Katalog der Ausstellung.
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Frohe
Weihnachten

und die besten Wünsche
für das neue Jahr

allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

Ihr Team vom

AUTOHAUS LUDWIG
Meisterwerkstatt

Ihr Servicepartner in Schlotheim

99994 Schlotheim
Sondershäuser Landstraße 24
Tel. 03 60 21 / 98 50

GmbH

Hoffmann & Grittner GbR
Hauptstraße 31 | 99706 Sondershausen

Heizkosteneinsparung! 
Professionelle Reinigung 

von Heizkörpern
Als Serviceleistung bieten wir Ihnen eine profes-
sionelle Reinigung von Heizkörpern (z.B. Lamel-
lenheizkörper, Plattenheizkörper) mit einem 
Industriehochdruckdampfreiniger an. Durch die 
Ablagerungen im Innenraum des Heizkörpers von 
Spinnweben, Flusen, Staub oder Tierhaaren wird 
die Funktion des Heizkörpers stark eingeschränkt 
und das Raumklima beeinträchtigt.

Ihre Vorteile der Reinigung:
• Einsparung der Heizkosten bis 25 %
• Verbesserung des Raumklimas, ideal für
 Allergiker oder Asthmatiker
• Beseitigung von Bakterien und Insekten
• Kein Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln

Kosten ab 10 € pro Heizkörper, zzgl.
Anfahrtspauschale, nur im Raum Sondershausen
Terminabsprache unter 0174 1847194

Auch diesmal war es wieder sehr interessant und informativ im WB 4. 
Zu Besuch in der Gruppe war Herr Sven Kratz von der PI Kyffhäuser/Ver-
kehrswacht.
Zwei Damen mit Rollator waren heute anwesend und hatten sich für De-
monstrationen auch zur Verfügung gestellt. Natürlich sind die vielen Tipps, 
Anregungen und Hinweise auch für uns andere „noch nicht“ Rollator-Be-
nutzer interessant und hilfreich. Zumindest sind wir anders vorbereitet, 
falls man auf solch ein Hilfsmittel dann angewiesen sein sollte.
Erste Frage an die Damen war, wie laufen sie mit dem Rollator, zeigen Sie 
uns das bitte einmal. Was einem zuerst auffällt ist oft der doch sehr ge-
bückte Gang vieler Rollator-Fahrer, weil der Rollator nicht oder falsch auf 
die benutzende Person eingestellt wurde. Hier konnte Herr Kratz sofort 
Abhilfe schaffen, demonstrieren und auch ausprobieren lassen, wie man 
richtig, gut und vor allem aufrechten Ganges mit diesem Hilfsmittel mobil 
sein kann. Weitere Tipps gab es u. a. zum Überqueren von Straßen, Bord-
steine und Kanten richtig zu bewältigen.
Wie setze ich mich sicher auf das Teil zum Ausruhen – vorher Bremsen 
feststellen nicht vergessen?! Wie kann ich mich auf den Rollator setzen 
ohne mich selbst dabei drehen und umdrehen zu müssen und jederzeit 
Halt und Kontrolle mit und über den Rollator zu haben? Wie stehe ich 
wieder davon auf unter Zuhilfenahme auch der beiden Holme mit den 
Handgriffen, um leichter wieder hoch zu kommen? Auch hier gilt: Wissen 

wie es gemacht wird ist ganz wichtig und vielleicht 
am einfachsten Zuhause ein paar Mal üben. Dann 
gehen Handhabungen und Bewegungen quasi in 
„Fleisch und Blut“ über.
Mit welcher Kleidung bin ich auch in der Dämme-
rung, am Abend und in der Dunkelheit sicher mit 
dem Hilfsmittel unterwegs? Wie werde ich mit Rol-
lator gut gesehen? Was sollen und müssen auch 
am Rollator für Reflektoren „zum gesehen wer-
den“ angebracht und vorhanden sein? Ja, klar ist das sehr wichtig, ist 
man doch auch als Fußgänger Teilnehmer im öffentlichen Verkehr und im 
öffentlichen Verkehrsraum.  Viele weitere Hinweise und Tipps folgten, aber 
das würde hier zu weit führen.
Fazit unsererseits: Gelernt haben wir alle dabei, nicht nur die Rollator-Fah-
rer.
Mit einem kleinen Dankeschön bedankte sich die Gruppe bei Herrn Kratz 
für diese besondere und interessante Schulung. Im kommenden Jahr wol-
len wir mit Herrn Kratz den „Rollator-Führerschein“ machen und auch 
zu einem anderen wichtigen Thema einen sehr informativen Nachmittag 
gestalten.
T. Leipold
Ortsgruppenvorstand WB 4 der VS in Sondershausen

Sicher im Alltag und praktische Rollator-Schulung

HELBE-DÜN ENTSORGUNGS-GmbH
Telefon 03 60 29 / 8 12 - 0

Container 3-10 m 3

Ihr Entsorger für Privat und Gewerbe
Vermietung: Minibagger, Rüttelplatten,

Schuttrutschen, Hubarbeitsbühne
99713 Holzthaleben · Großbrüchtersche Str. 14

Weihnachtsbaum an der Tankstelle
geschmückt
Seit nunmehr 22 Jahren 
schmückt der Kindergar-
ten Zwergenland Berka 
den Weihnachtsbaum 
an der BFT Tankstelle in 
Berka.
Auch in diesem Jahr be-
suchten wieder sehr viele 
Kinder die Familie Hes-
se. Mitgebracht wurden 
selbstgebastelte Engel und Sterne und vieles mehr.
Geschäftsführer Dirk Hesse bedankte sich bei den Kinder um Leiterin 
Martina Kunze mit Überraschungen und Geschenken.
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Wir gestalten und drucken

Karten für jeden Anlass, 
individuell nach Ihren 

Wünschen!

Einladungen · Danksagungen · Trauerkarten

service@starke-druck.de | 03632/66820

HOC - Hasenholz
Östertal-Centrum &

Stadtteilbüro
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Familienzentrum / Mehrgenerationenhaus "Düne" e.V.
99706 Sondershausen, Crucisstraße 8, Telefon 03632-700410,

www.duene-sondershausen.de

Januar

Zeit zum Danke sagen 
„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie we-
niger oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich 
aus.“ (O. Hassencamp)
Dieses Jahr wurde die Aktion „Wunschbaum“ 
mit den zwei Standorten - Eingangsbereich 
Landratsamt und im Foyer des Bürgerzentrum 
Cruciskirche - bereits zum 5. Mal organisiert. 
Insgesamt 115 Geschenke wurden diese Wo-
che vom Weihnachtsmann an die Kinder & Ju-
gendlichen aus dem gesamten Kyffhäuserkreis 
übergeben und sorgten für fröhliche Gesichter. 
Herzlichen Dank an alle Sach- oder Geldspen-
der und die vielen fleißigen Helfer der Aktion. 
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachts-
fest und hoffen auf eine rege Teilnahme auch 
Jahr 2020. 
 Herzlichst - das Team „Düne“ e.V.

Die Düne hat bis zum 11.01.2020 geschlossen.
DI 07.01.2020 15.00-15.45 Uhr

16.00-17.00 Uhr
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 3 bis 4 Jahren**
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 5 bis 6 Jahren**

DO 09.01.2020 16.00-17.00 Uhr Leseportal im Bürgercafé
SO 12.01.2020 14.00-16.30 Uhr Geburtstagscafé – Düne e.V. wird 26 !
Mo 13.01.2020 09.00-12.00 Uhr

09.30-11.00 Uhr
16.00-17.00 Uhr
16.30-17.30 Uhr

Nähstübchen
Babybrunch**
Musikmäuse**
Offenes Bücherregal im Leseportal

DI 14.01.2020 09.00-12.00 Uhr
09.30-10.30 Uhr
15.00-15.45 Uhr
16.00-17.00 Uhr
16.00-17.30 Uhr

Kindersachentauschbörse
Krabbelkäfer I
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 3 bis 4 Jahren**
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 5 bis 6 Jahren**
Dancequeens (7 bis 12 Jahre)

MI 15.01.2020 09.30-10.30 Uhr
13.00-14.00 Uhr
13.00-17.00 Uhr
16.30-18.00 Uhr
15.45-17.15 Uhr
17.30-19.00 Uhr
19.00-21.00 Uhr

Krabbelkäfer II
Rückbildung
Kindersachentauschbörse
Selbsthilfegruppe „Down-Syndrom – Na und?“
Kindernähkurs**
Erwachsenennähkurs**
Nähzirkel

DO 16.01.2020 09.00-12.00 Uhr
10.00-11.30 Uhr
10.00-13.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr
16.30-18.00 Uhr

Kindersachentauschbörse
Düne-Strolche**
Kreativwerkstatt
Seniorencafé
Familienzeit – familiytime

FR 17.01.2020 08.30-10.00 Uhr Frühstück für Jung & Alt –„Düne – Stübchen“
SO 19.01.2020 14.00-16.30 Uhr Sonntagscafé
Mo 20.01.2020 09.00-12.00 Uhr

10.00-11.00 Uhr
16.00-17.00 Uhr
16.30-17.30 Uhr

Nähstübchen
Seniorengymnastik
Musikmäuse**
Offenes Bücherregal im Leseportal

DI 21.01.2020 09.30-10.30 Uhr
09.00-12.00 Uhr
15.00-15.45 Uhr
16.00-17.00 Uhr
16.00-17.30 Uhr

Krabbelkäfer I
Kindersachentauschbörse
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 3 bis 4 Jahren**
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 5 bis 6 Jahren**
Dancequeens (7 bis 12 Jahre)

MI 22.01.2020 09.30-10.30 Uhr
13.00-17.00 Uhr
14.30-16.00 Uhr
15.45-17.15 Uhr
17.30-19.00 Uhr
19.00-21.00 Uhr

Krabbelkäfer II
Kindersachentauschbörse
Kneipen im Wandel der Zeit – Vortrag mit Herrn Kuksch
Kindernähkurs**
Erwachsenennähkurs**
Nähzirkel

DO 23.01.2020 09.00-12.00 Uhr
10.00-11.30 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr
16.30-17.30 Uhr
16.30-18.00 Uhr

Kindersachentauschbörse
Düne-Strolche**
Kreativwerkstatt
Seniorencafé
Leseportal im Bürgercafé
Familienzeit - familiytime

FR 24.01.2020 08.30-10.00 Uhr Frühstück für Jung & Alt –„Düne – Stübchen“
SO 26.01.2020 14.00-16.00 Uhr Sonntagscafé
Mo 27.01.2020 09.00-12.00 Uhr

10.00-11.00 Uhr 
16.00-17.00 Uhr
16.30-17.30 Uhr

Nähstübchen
Seniorengymnastik
Musikmäuse**
Offenes Bücherregal im Leseportal

DI 28.01.2020 09.30-10.30 Uhr
09.00-12.00 Uhr
15.00-15.45 Uhr
16.00-17.00 Uhr
16.00-17.30 Uhr

Krabbelkäfer I
Kindersachentauschbörse
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 3 bis 4 Jahren**
Bewegung macht Spaß, für Kinder von 5 bis 6 Jahren**
Dancequeens (7 – 12 Jahre)

MI 29.01.2020 09.30-10.30 Uhr
13.00-17.00 Uhr
15.45-17.15 Uhr
17.30-19.00 Uhr
19.00-21.00 Uhr

Krabbelkäfer II
Kindersachentauschbörse
Kindernähkurs**
Erwachsenennähkurs**
Nähzirkel

**(nur mit Anmeldung unter 03632/700410)
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Aus unseren Kitas
Vorweihnachtliche Stimmung
in der Arche Noah Großfurra
Im evangelischen Kindergarten in Großfurra weihnachtet es sehr. Das 
Plätzchenbacken in der Bäckerei Hartmann war für die Kinder der Welt-
entdeckergruppe der Start in den Advent. Wie in den Jahren zuvor konnte 
in der Backstube in Stockhausen nach Herzenslust geknetet, gebacken, 
verziert und gekostet werden. Der Bäckermeister Herr Hartmann zeigte 
den Kindern mit viel Geduld sein Handwerk. Dafür gilt ein großes Danke-
schön. Aber auch in der Kita wurde fleißig gebacken – so waren genügend 
Naschereien für die Adventszeit vorrätig. 

Am 2. Dezember beim Anzünden der ersten Kerze am gemeinsamen Ad-
ventskranz ging es dann mit einer Morgenandacht besinnlich in diese be-
sondere Zeit des Jahres. Der Nikolaus besuchte die Kinder pünktlich am 
6. Dezember und hatte sogar einen großen Sack mit Obst, Nüssen und 
anderen Leckereien dabei. Zum traditionellen Hofweihnachtsmarkt im Ort 
führte wie in jedem Jahr die Vorschulgruppe ein Krippenspiel auf – die 
Kinder waren sehr stolz, dass alles so gut klappte und ihre Familien stau-
nend in den Zuschauerreihen standen. Auch die gemütliche und vorweih-
nachtliche Atmosphäre sowie der einladende Duft von Bratwurst, Nüssen 
oder Glühwein an diesem Nachmittag luden einige Eltern zum Verweilen 
auf dem Weihnachtsmarkt ein. 
Im Eltern-Kind-Café der Kita gab es ebenso einen sehr gemütlichen Jah-
resausklang bei Kerzenschein mit Kaffee und selbstgebackenen Plätzchen. 
Der Austausch untereinander und das Sammeln von Ideen für das nächste 
Jahr standen im Vordergrund. 
Vergangenen Montag besuchte ein Puppentheater die Kinder – was für 
ein Spaß. Die Kinder klatschten großen Beifall und erzählten voller Freude 
zu Hause von diesem Erlebnis. 
Überall in der Einrichtung war die magische vorweihnachtliche Stimmung 
zu spüren - die richtige Mischung aus bekannten, immer wiederkehren-
den Ritualen und Traditionen hilft den Kindern, die Adventszeit bewusst 
zu genießen. Gemeinsames Musizieren, das Schmücken der Räume, die 
Basteleien und das Erleben der Weihnachtsgeschichte trugen dazu dabei. 
Die letzte Kindergartenwoche in diesem Jahr geht nun zu Ende – wir, das 
Team der Einrichtung, möchten uns ganz herzlich bei allen Unterstützern 
bedanken. Wir blicken auf ein ereignisreiches und gutes Jahr zurück.
Wir wünschen allen Familien ein glückliches, gesundes und fröhliches 
Weihnachtsfest und freuen uns auf das, was kommt. 

Laternenfest bei den „Bebraspatzen“
Am 11. November war es wieder soweit. Es war Sankt Martin, und die 
Kinder freuten sich auf unseren traditionellen Laternenumzug. 
Schon ein paar Tage zuvor liefen die Vorbereitungen, die Kleinen und 
Großen unserer Einrichtung gestalteten mit kreativen Ideen ihre Later-
ne für den großen Tag. Bereits am Vormittag war die Aufregung groß. 
Pfarrer Weber kam zu uns in den Kindergarten und erzählte in gemüt-
licher Runde die Geschichte des heiligen Sankt Martin und sang mit 
uns. Später bekam jeder noch einen Apfel mit einer Martinsgans und 
wir teilten Hörnchen.
Am Nachmittag bei Dämmerung sammelten sich viele Kinder mit ihren 
Eltern und Großeltern vor der Einrichtung. 17:00 Uhr ging dann der 
Umzug mit vielen leuchtenden Laternen los. Die Feuerwehr Bebra führte 
auch in diesem Jahr den Umzug an und achtete dabei ebenso auf Ver-
kehrssicherheit. Dafür möchten wir uns bedanken.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Mit Bratwürstchen, Tee und 
Glühwein konnten die Teilnehmer/innen und Helfer/innen den Abend 
ausklingen lassen.
Die Erzieherinnen der Kita „Bebraspatzen“

Bundesweiter Vorlesetag in der Kita
„Zwergenland“ - Spaß mit Oma und Opa
Zum bundesweiten Vorlesetag am 15. November luden die Wichtel-
zwerge ihre Omas und Opas in die Kindertagesstätte ein. Die Grup-
pe der Wichtelzwerge hatte eingeladen und den Vorlesetag mit einem 
Oma-Opa-Vormittag kombiniert. Ausgestattet mit interessanten Bü-
chern und allerhand Gesundem für die gemeinsame Pause trudelten die 
Großeltern ein und wurden von leuchtenden Kinderaugen empfangen. 
Schnell fanden sich kleine Gruppen, in denen verschiedene Bücher vor-
gelesen und angeschaut wurden. Das Jahresthema des Vorlesetages 
„Sport und Bewegung“ spiegelte sich in den Geschichten wider, und 
die kleinen Zwerge lauschten gespannt.
Nach einer gemütlichen Pause entschieden sich alle für einen Spazier-
gang und einen Besuch des öffentlichen Spielplatzes in Berka. Was für 
eine Freude, gemeinsam mit Oma und Opa zu schaukeln, zu klettern 
oder zu rutschen. Viel zu schnell war der Vormittag vorüber. Es war für 
alle eine ganz besondere Zeit, ein Geschenk für die Kinder, für die Groß-
eltern und auch für mich. Danke!
Silke Heinrich, Erzieherin Kita „Zwergenland“

Der Bund der Heimatvertriebenen e.V. - Regional-
verband Kyffhäuserkreis & Landkreis Sömmerda

wünscht allem Mitgliedern und Unterstützern einen besinnlichen
Advent, frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein

gesundes neues Jahr 2020.
Wir danken allen Personen und Institutionen, die unser Anliegen

mit uns gemeinsam umsetzen.
Der Vorstand Gabriele Heßner



Seite 35SONDERSHÄUSER HEIMATECHO    |    Jahrgang 30    |    Mittwoch, den 18. Dezember 2019    |    Nummer 15

Aus unseren Kitas
Oma-Opa-Tag in der Flohkiste
"Du lächelst, wenn ich komme, sagst: Meine kleine Sonne. Und nimmst 
mich in den Arm. So wird uns beiden warm." - so heißt es in einem 
Kinderlied. Diese Herzlichkeit und Wärme sind auch an den Oma-& 
Opa-Nachmittagen in der Kita "Flohkiste" zu spüren. Im Monat Novem-
ber war es wieder soweit. An vier Nachmittagen verbrachte jeweils eine 
Gruppe eine wunderschöne Zeit mit den Großeltern. Selbst Urgroßeltern 
waren gekommen. Das große Interesse an ihren Enkeln und am Kinder-
garten war auch daran erkennbar, dass so mancher Gast eine weite 
Anreise in Kauf nahm, um dabei zu sein. Zuerst führten die Kinder ein 
kleines Programm auf, um auch den Großeltern zu zeigen, was sie schon 
alles gelernt haben. Im Vorfeld hatten alle Kinder kleine Geschenke ge-
bastelt, die im Anschluss an das Programm überreicht wurden. Danach 
gab es bei Kaffee und Kuchen viel zu erzählen: mit den Erziehern und Er-
zieherinnen, mit den Kindern und auch untereinander. So mancher Gast 
ließ sich auch ins Spiel der Kinder einbeziehen und landete im Laufe des 
Nachmittags irgendwann auf dem Bau- und Spielteppich.
Für uns als Team ist es sehr schön, auch mal die Omas & Opas der Kin-
der näher kennenzulernen und in unseren Kindergarten einzuladen. Wir 
wollen uns auf diesem Wege bei allen Beteiligten bedanken, die zum 
Gelingen dieser Nachmittage beigetragen haben. Ein herzliches Danke-
schön geht vor allem an die Großeltern selbst, für die tolle Atmosphäre, 
für das unzählige Lob und das herzliche Miteinander.
Ihr Erzieherteam der Kita "Flohkiste" / Schernberg

Ausflug zum Jugendwaldheim Rathsfeld 
Mit Rucksack, Picknick und selbstgesammelten Kastanien ausgestattet, 
fuhren wir zum Jugendwaldheim Rathsfeld. Wir, das sind die kleinen und 
großen Wiesenblumenkinder der integrativen Kindertagesstätte „Puste-
blume“ in Sondershausen.
Die Kleintransporter vom 
Jugendwaldheim holten uns 
vom Kindergarten ab, und 
wir konnten es kaum erwar-
ten, endlich anzukommen. 
Dort warteten schon viele 
schöne Naturerlebnisse auf 
uns. Herr Schmidt und Herr 
Schreiber haben mit uns den 
Wald und seine Tiere ent-
deckt. Wir konnten anfassen, fühlen, arbeiten, füttern, suchen und uns 
verstecken. Dabei erlebten und lernten wir, dass unsere mitgebrachten 
Kastanien und Rüben nahrhaftes Futter für die Wildtiere im Winter sind. 
Wir wissen nun, wie das Damwild in unserem Wald lebt und dass wir es 
nur aus der Nähe sehen können, wenn wir achtsam und leise sind. Wir 
erlebten, dass der Wald im Herbst besonders toll riecht, dass wir Hütten 
zum Verstecken schon selbst bauen können und die von uns entdeckten 
Baumhöhlen Lebensräume für viele Tiere sind. Es war für uns Kinder ein 
spannender Vormittag.
Dieses wunderbare Erlebnis konnte jeder in Form einer kleinen brau-
nen Kastanie in der Hosentasche mitnehmen, und so erzählt jeder Na-
turschatz eine kleine Geschichte. Wir Kinder und Erzieher sagen ganz 
herzlichen Dank an das Team vom Jugendwaldheim Rathsfeld für diese 
wunderbaren Erlebnisse.
Die Erzieher der Wiesenblumengruppen 

Bundesweiter Vorlesetag auch in der Kita 
,,Pusteblume" Sondershausen
Am 15. November 2019 war bundesweiter Vorlesetag. Das war ein 
schöner Anlass für die Kita „Pusteblume", unsere Vorlesepatin Frau 
Dorfmann einzuladen und den Kindern der Regenbogengruppe fanta-
sieanregende Geschichten vorzulesen. Alle Kinder folgten der Geschich-
te des kleinen Peter, der in der Griesgram-Straße Lachgesichter gebastelt 
und an die Fenster geklebt hat.
„Is hab die Ohrn geöffnet.", sagte Willi, der aufmerksam zugehört hatte. 
Auch die anderen Kinder waren begeisterte Zuhörer. Deshalb war es allen 
wichtig, mit einem lauten ,Dankeschön ,,Auf Wiedersehen" zu sagen.

Vorlesetag bei den „Mühlenstrolchen“
Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages am 15. November hatten 
auch wir „Mühlenstrolche“ Besuch von Lesepaten in unserer Einrich-
tung. In diesem Jahr besuchten uns Wolfgang Rechenbach und Günter 
Bickel vom Mühlen- und Heimatverein Immenrode e.V. 
„Da lief er zum Müller und sprach: Streu mir weißes Mehl auf die Pfote!“
Gespannt lauschten unsere 
Kinder der Geschichte vom 
Wolf und den sieben Geiß-
lein. Vielleicht war es ja sogar 
unser Müller, der dieses Aben-
teuer erlebt hat? Auch für das 
Betrachten und Erklären der 
Bilder und die Fragen der Kin-
der nahmen sich unsere Vor-
leser viel Zeit.
Die „Mühlenstrolche“
aus Immenrode

„Tannenbäume, Kugel, Lichter,
Bratapfelduft und frohe Gesichter.
Freude am Schenken - das Herz wird weit -
wir Mühlenstrolche wünschen allen eine 
schöne Weihnachtszeit!

Das Team der Mühlenstrolche bedankt sich bei allen Familien, Freunden, 
dem Mühlen- und Heimatverein Immenrode e.V., örtlichen Vereinen und 
Firmen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung!
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage Ruhe, Zeit 
für sich, die Familie und für Freunde sowie einen guten Start ins neue Jahr!
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Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V.
Bücherwoche in der
Kita „Anne Frank“
Das Motto des diesjährigen Vorlesetages lau-
tet: Sport und Bewegung. Eigens dazu besuch-
ten uns gleich zwei ehrenamtliche Vorleserin-
nen, um bei den größeren Kindern vorzulesen. 
Zum einen war eine Oma extra aus Aschers-
leben angereist, um in unserem Kindergarten, 
den nun auch ihr jüngster Enkel besucht, zu 
lesen. Zum anderen las auch unsere Vorleseo-
ma, die bereits seit über einem Jahr regelmä-
ßig einmal pro Woche bei den 3 - 6jährigen 
Kindern vorliest.
Der diesjährige Bundesweite Vorlesetag dien-
te unserem Kindergarten auch gleichzeitig 
als Aufhänger für eine Projektwoche, in der 
es ausschließlich um Bücher und das Thema 
Lesen - Vorlesen geht. Die Kita „Anne Frank“ 
ist auch Sprach-Kita und nimmt am Bundes-
programm des Ministeriums für Familien, Se-
nioren, Frauen und Jugend „Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“ teil. Sprachkompeten-
zen eröffnen allen Kindern gleiche Bildungs-
chancen von Anfang an. Sprachliche Bildung 
ist besonders wirksam, wenn sie früh beginnt. 
Lesen fördert die Ausdauer und Konzentration 
der Kinder sowie das bewusste Zuhören. Bü-
cher wecken vielfältige Interessen der Kinder 
an unseren Alltag, unserer Umwelt, Pflanzen, 
Tieren, Fahrzeugen, Verhaltensweisen. Ge-
meinsames Lesen bzw. auch Anschauen der 
Bücher schafft eine Atmosphäre von Vertrau-
en und Geborgenheit. Sie sind auch Inseln der 
Ruhe. Sprache, Grammatik und Wortschatz 
werden gefestigt und erweitert, über das ge-
meinsam Gelesene gesprochen und so können 
auch abstrakte Wörter erklärt werden. 
Neu gibt es nun auch bei uns eine kleine rol-
lende Bibliothek, in der sich die Kinder ge-
meinsam mit ihren Familien Bücher kostenlos 
ausleihen können. Diese soll nun einmal in der 
Woche am Nachmittag geöffnet sein. Es gibt 
drei Regeln: Wähle ein Buch! Keine kaputten 
Bücher! Bring dieses oder ein anderes wieder 
zurück! Frei nach dem Motto „Nimm etwas 
und gib etwas wieder!“ Gesponsert wurden 
die Bücher zum Teil vom Förderverein der Kita, 
aber auch von einzelnen Eltern und Kollegin-
nen des Kindergartens. 
Weitere Höhepunkte unserer Projektwoche 
waren der Besuch des „Bücherwurms Booky“ 
bei einem Puppentheater, aber auch der Ein-
satz unseres Kamishibai-Theaters in zwei Spra-
chen und natürlich immer wieder das Lesen 
der Lieblingsbücher unserer Kinder, die sie in 
dieser Woche mitbringen durften.
Anett Pils, Sprachfachkraft der Kita „Anne 
Frank“

Weihnachtszeit im „JuST“ 
Die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in 
der Sondershäuser Ferdinand-Schlufter-Stra-
ße 48 hat während den Weihnachtsferien wie 
folgt geöffnet: am 23.12, 27.12. und 30.12. 
von 10:00 bis 17:00 Uhr und am 02.01. 
und 03.01. von 09:00 bis 18:00 Uhr. Wie in 
allen Ferien gibt es neben der Möglichkeit 
zum spielen ein gesondertes Programm. Am 
23.12., 27. und 30.12. hat z. B. die Kreativ-
werkstatt am Vormittag geöffnet. Für 1,50 € 

können die Besucher*innen am Mittagessen 
teilnehmen. Am 20. Dezember wird ab 14 
Uhr herzlich zur Weihnachtsfeier eingeladen. 
Neben Kinderpunsch und Geschichten von 
Weihnachten gibt es weitere Überraschungen 
aus der Weihnachts-Wichtel-Werkstatt. 
Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmel-
dung gibt es im „JuST“ Sondershausen, Tele-
fon 03632 782637. 
Neujahrsparty im „JuST“
Das JuST-Team lädt alle Jugendlichen ab 13 
Jahre Freitag, den 10.01.2020 von 17:00-
20:00 Uhr zur Neujahrsparty in den Jugend-
club des „JuST ein. Es gibt Raclette und 
Neujahrscocktails und einige weitere Neu-
jahrstraditionen wie Wachsgießen und Party-
spiele. Der Teilnahmepreis liegt bei 4,00 € 
pro Person. 
Neue Ansprechpartnerin mit neuen An-
geboten im „JuST“  

Bereits seit einiger Zeit gibt 
es eine neue Ansprechpart-
nerin, insbesondere für Fa-
milien, im „JuST“ Sonders-
hausen, die sich nun auch 
im Heimatecho den Son-
derhäuser*innen vorstellen 
möchte. Die Sozialarbeiterin 

Nathalie Kolditz ist seit Mitte des Jahres im 
Projekt „Familienlotse“ des Kyffhäuserkrei-
ses, finanziert aus dem Thüringer Landespro-
gramm Solidarisches Zusammenleben der Ge-
nerationen, tätig. Ihr Büro befindet sich in der 
Geschäftsstelle des Kreisjugendring Kyffhäu-
serkreis e.V. in der Ferdinand-Schlufter-Straße 
48 in Sondershausen, dem roten Haus, in dem 
sich auch das „JuST“ befindet. Telefonisch er-
reichbar ist sie unter der 03632 782637 und 
zu den folgenden festen Sprechzeiten: Diens-
tag von 11:00 bis 12:00 Uhr, Mittwoch von 
15:00 bis 16:00 Uhr – und natürlich nach 
weiterer Terminvereinbarung. 
Ab Januar wird es dann donnerstags mit Na-
thalie Kolditz im „JuST“ ein neues Angebot 
für Familien geben: zum Musiknachmittag 
von 16:00 bis 17:00 Uhr sind Kinder, Er-
wachsene und Senioren herzlich willkommen. 
Zudem wird es ab 2020 weitere neue Veran-
staltungen, Ausflüge und Themennachmitta-
ge/-abende für Familien geben. 

Familiennachmittag im JuST
Die Sondershäuser Familienlotsin Nathalie 
Kolditz lädt Jung und Alt, Groß und Klein ganz 
herzlich zum Familiennachmittag „Jung und 
Alt im Generationenduell“ für Samstag, den 
25.01.2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr in den Ju-
gend- und Schülertreff „JuST“ ein. Ein lustiger 
Nachmittag mit Sport-, Quiz- und Spielduellen 
erwartet alle Besucher*innen. An verschiede-
nen Stationen und lernen „Jung und Alt“ mit- 
und voneinander. Des Weiteren wird es einen 
großen Infostand rund um das Thema „Fami-
lie“ geben, unter anderem mit dem „Verband 
kinderreicher Familien Thüringen e.V“. Für das 
leibliche Wohl ist mit gesunden Snacks und 
Fruchtsmoothies gesorgt. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmel-
dung gibt es im JuST Sondershausen, Telefon 
03632 782637. 

Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. • 
F.-Schlufter-Str. 48

99706 Sondershausen
info@kjr-kyffhaeuserkreis.de

Tel. (03632) 782637 • Fax 782636
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SCV 
SCHERNBERG

2020

1. PRUNKSITZUNG
20:11 Uhr - Ratskeller

WEIBERFASCHING
20:11 Uhr - � üringer Hof

KINDERFASCHING
15:11 Uhr - Ratskeller

2. PRUNKSITZUNG
20:11 Uhr - � üringer Hof

FAMILIENFASCHING
14:11 Uhr - � üringer Hof

08.
FEB

20.
FEB

09.
FEB

22.
FEB

23.
FEB

Kartenvorverkauf am 18.01.20, 18:00 Uhr im Sportlerheim, Schernberg 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Kirchgemeindeverband Sondershausen
Gottesdienste im Trinitatissaal  sonn- und feiertags 9:30 Uhr
Weihnachten 2019, Januar 2010 
Gottesdienste zu Weihnachten 
Heiligabend  15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Trinitatiskirche
 17:00 Uhr Christvesper mit Chor in der Trinitatiskirche
 17:00 Uhr Christvesper in Jechaburg
 16:00 Uhr Krippenspiel in Bebra
 14:00 Uhr Krippenspiel in Oberspier
 17:00 Uhr Krippenspiel in Niederspier
 15:30 Uhr Krippenspiel in Hohenebra
 15:30 Uhr musikalische Christvesper in Thalebra
1. Weihnachtsfeiertag, 9:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Stockhausen (kein Gottesdienst 
in der Trinitatiskirche)
2. Weihnachtsfeiertag, 9:30 Uhr musikalischer Gottesdienst in der Trinitatiskirche
Das Friedenslicht aus Betlehem kommt wieder zu uns. Es kann am Heiligen Abend aus der 
Trinitatiskirche mitgenommen werden (Laterne mitbringen).
Orgelmusik in der Silvesternacht, 31.12. 22:30 Uhr in der Trinitatiskirche
Gottesdienst zu Neujahr, 1.1.20 14:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in im Trinitatissaal
Gottesdienste im Januar 2020
in der Trinitatiskirche jeden Sonntag  9:30 Uhr
in den Ortsteilen Sonnabend 11.1.  17:00 Uhr  Bebra
 Sonntag 12.1.  9:30 Uhr  Oberspier
  11:00 Uhr  Niederspier
 Sonntag 26.1.  9:30 Uhr  Hohenebra 11:00 Uhr Thalebra
regelmäßige Veranstaltungen
Bibelgespräch Jeden 2. und 4. Donnerstag, 19:00 Uhr Gottesackergasse 4 (außer 27.12.)
Frauenkreis Jeden 2. Dienstag im Monat, 14:30 Uhr Gottesackergasse 4 
Chorproben ökumenischer Chor, dienstags, 19:30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus  
Begegnungsnachmittag  Jeder letzter Donnerstag, 16:00, Trinitatissaal Geschichten hören, 
gemeinsam Kaffee trinken , an diesem Tag sind besonders Menschen eingeladen, die sonst 
in unserer Gesellschaft „überflüssig“ sind.
Singkreis Oberspier Donnerstag 19:30 Uhr, Termin nach Absprache 
Frauenkreis Niederspier jeden 1. Donnerstag 17:30 Uhr 
Angebote für Kinder und Jugendliche (außer in den Ferien)
Kinderkirche Sondershausen (1.-4. Klasse) 14tägig, Freitag 15.00-16:30 Uhr, Pfarrhaus 
Stockhausen
Kinderkirche Niederspier (1.- 6. Klasse) 7.1 16:00-17:30 Uhr
Kinderchor „Trini-Kids“ jeden Mittwoch 17:00 Uhr, Trinitatissaal
Konfirmandentreff (7. und 8. Klasse) 31.1. 15:00-18:30 Uhr im Trinitatissaal
Junge Gemeinde (ab Klasse 9) 14tägig Mittwoch im Wechsel mit Jugendchor 18:00 Uhr,  
Kinder- und Jugendraum
Jugendchor 14tägig Mittwoch im Wechsel mit Junger Gemeinde 18:00 Uhr im Trinitatissaal
Filmabend, Mittwoch 22.1. 19:30 im Trinitatissaal
offene Kirche
Die Trinitatiskirche ist in der Regel Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11:00-16:00 Uhr 
zu Besichtigung und persönlicher Andacht geöffnet.
Büchertisch
Wer noch die Losungen für 2020 kaufen möchte, der ist bei Luzie Aweh am Büchertisch in 
der Langen Str. 33 genau richtig. 
Öffnungszeiten: Dienstag 9:00-13:00 Uhr, Mittwoch 9:00-18:00 Uhr
Kontakt
Pfarramt I : Sondershausen Oberstadt mit Jechaburg, Stockhausen, Großfurra, Schernberg, 
Himmelsberg, Immenrode, Toba, Gundersleben
sondershausen1@suptur-bad-frankenhausen.de
Pfarramt II : Sondershausen Unterstadt mit Bebra, Jecha, - Berka, Badra, Oberspier, Nieder-
spier, Hohenebra, Thalebra
Pfarrer Karl Weber
Pfarrstraße 3, 99706 Sondershausen, Tel.: 0 36 32 / 54 32 427
Mobil: 01 76 / 30 37 16 23, sondershausen2@suptur-bad-frankenhausen.de
buero-sondershausen1@suptur-bad-frankenhausen.de
Kantor Herr Andreas Fauß
Herrenstraße 6, 99718 Greußen, Tel.: 0 36 36 / 75 90 100 und 01 76 / 29 46 53 29
website: www.andreasfauss.de, kreiskantor@suptur-bad-frankenhausen.de 
www.trinitatisgemeinde-sondershausen.de www.suptur-bad-frankenhausen.de 
Diakonie
Kreisdiakoniestelle, Leitung Frau Melanie Strache
Stiftstraße 5,Bad Frankenhausen, kds@dv-kyffhaeuser.de
Tel.: 03 46 71 / 66 526, Mobil: 01 74 / 34 79 510
Öffnungszeiten: montags - freitags von 8:00 - 15:00 Uhr
Angebote: Allgemeine Lebensberatung &Vermittlung von Mutter-Kind-Kuren
Telefonseelsorge 08 00 / 11 10 111 - Tag & Nacht -  gebührenfrei 
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Koordinatorin Susanne List ständige Ruf-
bereitschaft unter: 01 72 / 3 58 79 68 pro-hospiz@gmx.de 
Suchtberatung, Beraterin K. Tettenborn 
Hauptstrasse 39, 99706 Sondershausen 
k.tettenborn@dv-kyffhaeuser.de
Tel.: 0 36 32 / 78 26 38, Mobil: 01 74 / 34 79 519, Fax: 0 36 32 / 54 29 42 
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
Aussiedlerinitiative Kontakt Ansprechpartnerin Katharina Weizel 
allgemeine Beratung donnerstags 17:00 bis 20:00 Uhr
Pfarrstrasse 3, 99706 Sondershausen, Tel:01729557211, katharw@googlemail.com 
EINE FAIRE WELT e.V. Burgstraße 6 99706 Sondershausen  
faire-welt-sdh@posteo.de, Tel.: 0 36 32 / 82 87 338    

Weltladen Öffnungszeiten:  
Dienstag 10:00-18:00 Uhr, Donnerstag 14:00-18:00 Uhr, Freitag 10:00-13:00 Uhr 
und auf dem Weihnachtsmarkt
Konto des Kirchengemeindeverbandes für Spenden und Kirchgeld:
DE 39 5206 0410 0108 013 071, bitte Gemeinde und Verwendungszweck angeben, z.B. 
"Glockenprojekt Trinitatis Sondershausen"
Der komplette Gemeindebrief mit Berichten aus dem Gemeindeleben kann abgerufen wer-
den unter www.suptur-badfrankenhausen.de 
unter Pfarrbereiche, Trinitatis I oder Trinitatis II, Gemeindeblatt

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Stockhausen
Gottesdienste:
21.12.2019 Weihnachtliches Konzert 17:00 Uhr
22.12.2019 kein Gottesdienst
24.12.2019 Krippenspiel 15:00 Uhr
 Christvesper 17:00 Uhr
25.12.2019 kein Gottesdienst
26.12.2019 2. Weihnachtstag mit Abendmahl 9:30 Uhr
31.12.2019 Gottesdienst 15:00 Uhr 

Katholische St. Elisabeth Gemeinde
Richard-Wagner-Str. 1, 99 706 Sondershausen, Tel: 03632-543238
Pfarrer Günter Albrecht, Telefon: 03632-543238 
Pfarrbüro (Frau Tauber), Telefon: 03632-788001
dienstags u. donnerstags 8:45-13:45 Uhr  
Die Katholische Kirchgemeinde Sondershausen und die bisherigen Filialen Bad Frankenhau-
sen und Greußen sind im Internet präsent. 
Herzlich Willkommen auf der Homepage:   www.st-elisabeth-sondershausen.de
Die SONNTAGSGOTTESDIENSTE 
in der Pfarrei Sondershausen und den Nachbargemeinden sind: 
Samstag 18:00 Uhr Sonntag – Vorabendmesse in Sondershausen 
Sonntag 08:30 Uhr Hl. Messe in Greußen
 10:15 Uhr Hochamt in Sondershausen  
 10:30 Uhr Hl. Messe in Bad Frankenhausen 
Die WERKTAGSGOTTESDIENSTE sind in der Regel:
Donnerstag 18:00 Uhr Abendmesse in Sondershausen
Aktuelle Hinweise finden Sie im Schaukasten vor der Kirche.     
Feier der Versöhnung, Hl. Beichte: 
Samstag 21.12.19 17.00 Uhr      fremder Beichtvater  
Montag 23.12.18 17.00 Uhr bzw. nach Vereinbarung 
Unsere WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE 
24. Dezember 16.00 Uhr Heiligabend KRIPPENFEIER
 21.30 Uhr Musikalische Einstimmung
 22.00 Uhr Feierliche CHRISTMETTE
25. Dezember 10.15 Uhr 1.Weihnachtstag FESTHOCHAMT 
26.Dezember 10.15 Uhr  2.Weihnachstag – Fest des Hl. Stephanus Hochamt 
29. Dezember  10.15 Uhr Fest der Hl. Familie - Familiensonntag
  Familiengottesdienst mit Kindersegnung und Gang zur Krippe 
31. Dezember 17.00 Uhr Silvester, Jahresschlussandacht mit Sakramentalem Segen 
 23.45 Uhr Gebet in der Kirche und SILVESTERLÄUTEN
01. Januar  10.15 Uhr Neujahr 2020, HOCHAMT zum Neuen Jahr
05. Januar 10.15 Uhr Aussendung der Sternsinger, HOCHAMT mit den Sternsingern 
06. Januar 19.00 Uhr  Epiphanie (Gebotener Feiertag), Festhochamt 
12. Januar 10.15 Uhr  Fest der Taufe des Herrn 
 Hochamt mit Taufgedächtnis und Wasserweihe  
Alles Weitere entnehmen Sie dem Pfarrbrief „Weihnachten 2019“
Hinweise finden Sie ebenso im Schaukasten vor der Kirche. 
GEMEINDEGRUPPEN
Katholischer Religionsunterricht - jeweils am Dienstag 
Der Unterricht ist mit der Gemeindereferentin:  Barbara Jelich aus NDH. 
Zeit: 16-17 Uhr -  jeweils im Wechsel:
14.01. -  für die 5.-8. Klasse  21.01. -  für die 1.-4. Klasse 
28.01. -  für die 5.-8. Klasse 04.02. -  für die 1.-4. Klasse
Jeweils am Donnerstag: 
Kinderschola-Gruppen 
16.00 - 16.25 Uhr  Gruppe 1 16:0030 - 16:45 Uhr   Gruppe 2
17.00 - 17.45 Uhr  Gruppe 3  
Ministrantengruppe Jeden 1. Freitag im Monat um 15:30 Uhr 
Weitere Gruppen
Ökumen. Kirchenchor dienstags, 20:00 Uhr   
LIMA – Gruppe  donnerstags, 9:00 Uhr (vierzehntägig)
Die Sternsinger – Aktion 2020 
sind unterwegs unter dem Motto „SEGEN BRINGEN, SEGEN SEIN. 
 Das Thema heißt: FRIEDEN IM LIBANON UND WELTWEIT:
Mit Ihnen singen und beten wir um den Segen für das neue Jahr 2020. Sie besuchen wie in 
den letzten Jahren Öffentliche Einrichtungen der Stadt oder Sie selbst in ihren Häusern und 
Wohnungen. Mit ihrer Gabe helfen Sie Kindern in Not und Armut in unserer Welt. 
Wer einen Besuch möchte, trage sich DANN in die Liste am Eingang der Kirche ein (siehe 
auch im Schaukasten). 
Die Termine der Sternsinger:  
05.01.20 – 10:15 Uhr Familiengottesdienst mit Sternsingern 
                  14:00 Uhr Sternsinger unterwegs  
09.01.20 – Sternsinger in den Ämtern 
Terminkalender 2020    (eine Auswahl zum Jahresbeginn)    
28.01.20   St. Elisabeth:  Ökumenischer Gottesdienst 
02.02.20   Lichtmess: Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
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Evang. Freikirchliche Gemeinde Sondershausen
Im PC-Café „Immernett“ bieten wir kostenfrei Kaffee und Kuchen,
X- Box- und PC-Nutzung, sowie Internet- Zugang an.
Kaffee, Kuchen oder Tee / E- Mails, Surfen am PC /
Spielen, Spaß, Zusammensein / kostenlos für Groß und Klein /
Treffen, Reden, Internet- / das ist Café „Immernett“.
Das Café wird jeweils mittwochs von 15:00-19:00 Uhr geöffnet.
Der Eingang ist über den Hof ausgeschildert.
Sonntag 10:00 Uhr  Gottesdienst (parallel Kinderstunde) anschl.,   
  an jedem Sonntag im Monat Kirchkaffee
Donnerstag 18:00 Uhr 14-täglich Bibelstunde
  in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
  in Sondershausen, Conrad-Röntgen-Straße 8. 

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas
Vorträge (Themen)
05.01.2020 Sei mutig und vertraue auf Jehova
05.01.2020 Russischer Vortrag: Сохраняй чистую совесть в грешном мире / In einer sün-

digen Welt ein gutes Gewissen bewahren
12.01.2020 Zählt für Gott der Einzelne?
 Wenn Probleme und Sorgen überhandnehmen, zweifeln viele daran, dass sich 

Gott für die Menschheit interessiert. Wenn selbst menschliche Hilfe ausbleibt, 
warum sollte man dann Hilfe von Gott erwarten? Gastredner Arno Brocks be-
gibt sich in seinem Vortrag „Interessiert sich Gott für mich persönlich?“ auf 
Spurensuche durch die Bibel. Welche Beweise gibt es für Gottes persönliche 
Interesse an den Menschen? Und kann man sich Gott nahe fühlen?  

19.01.2020 Ein guter Anfang für die Ehe
19.01.2020 Russischer Vortrag: Что посеешь, то и пожнешь / Du wirst ernten, was du säst.
26.01.2020 Unter Verfolgung standhalten
Sofern nicht anders angegeben, werden die Vorträge immer von 10:00 – 10:40 Uhr im Ge-
meindesaal der Zeugen Jehovas gehalten; Arnoldstraße 20 in 99734 Nordhausen. Eintritt 
frei / keine Geldsammlungen.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Jecha/Berka
St. Viti, (Berka), St. Matthäi, (Jecha) Pfarramt: SDH-Jecha, Pfarrer K. Weber 
Dekan-Johnson-Str. 9, 99706 Sondershausen, Telefon 03632-5432427
Wöchentliche Veranstaltungen für Jecha und Berka, Gemeindeveranstaltungen, Christenleh-
re, Konfirmandenunterricht, Gemeindekreise entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief und 
öffentlichen Aushängen.
Monatliche Veranstaltungen für Jecha und Berka
Bibelkreis freitags 19:30 Uhr Pfarrhaus Jecha
Seniorenkreis 1. Mo. im Monat 14:00 Uhr  Berka
Gottesdienste
22.12.2019 4. Advent 09:30 Uhr  Zentralgottesdienst St. Trinitatis
24.12.2019 Heiliger Abend 15:30 Uhr  Berka mit Krippenspiel
24.12.2019 Heiliger Abend 17:00 Uhr  Jecha
25.12.2019 1. Weihnachtstag 11:00 Uhr  Jecha
26.12.2019 2. Weihnachtstag 09:30 Uhr  Zentralgottesdienst St. Trinitatis
31.12.2019 Altjahresabend 17:00 Uhr  Berka
01.01.2020 Neujahr 16:00 Uhr  Jecha
05.01.2020 2. Stg. n. d. Christfest 14:30 Uhr  Berka Weihnachtsfeier
12.01.2020 1. Stg. n. Epiphanias 15:00 Uhr  Jecha Weihnachtsfeier
19.01.2020 2. Stg. n. Epiphanias 11:00 Uhr  Berka
26.01.2020 3. Stg. n. Epiphanias 11:00 Uhr  Jecha

Pfarramt Niedergebra
Hauptstr. 84, 99759 Niedergebra
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Dienstag 8:00-14:00 Uhr, Donnerstag 9:00-14:00 Uhr
Regina Englert, Tel. 036338 / 60236, E-Mail: Pfarramt_Niedergebra@t-online.de
Pfarrer: Annegret & Michael Steinke
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel. 036338/60236, Pfarramt_Niedergebra@t-online.de
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:
Kirchspiel Hainrode-Berndten, Silvio Hartung Tel. 036330/60071 (Vorsitzender)
Nora Engel (Stellvertreterin)
Unsere Gottesdienste finden Sie unter: www-ev-kirchenkreis-suedharz.de
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Wir wünschen allen Lesern 
des Sondershäuser Heimatechos

frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Ute Starke, Götz Starke
und alle Mitarbeiter
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Frankenhäuser Str. 1a-c (Kaufland)
99706 Sondershausen
Telefon [03632] 770030
Mail info@apotheke-sondershausen.de

Gartenstraße 28
99706 Sondershausen
Telefon [03632] 66910
Mail info@apotheke-sondershausen.de

www.apotheke-sondershausen.de

Das Schönste,
was es in der Welt gibt,

ist ein leuchtendes Gesicht.
Albert Einstein

Herzlichen Dank
unseren Kunden,

Geschäftspartnern und Freunden
für das Vertrauen und die

angenehme Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und

Ihren Familien
eine besinnliche und

frohe Weihnachtszeit und
einen guten Start ins neue Jahr!

Bärbel und Thomas Wißgott 
Im Namen aller Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen
der Flora- und Loewen Apotheke


